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Vorlage Nr.: LS_74_2021_DS23 
Aktenzeichen: 04-21-41:74LS2021 

 
Zuständiger Bereich: Präsidialkanzlei  

Weitere beteiligte Bereiche: Abt.4, Dez.4.1 
Verfasser/in:   

Bearbeiter/in: Jennifer Fiterer 
 

Jennifer.Fiterer@ekir.de 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bestätigung von gesetzesvertretenden Verordnungen 
 

Gremium Zuständigkeit / 
Zusatzinfo 

Datum / 
Dauer 

Berichterstattung 

Landessynode Entscheidung 
 

  
 

 

LS Ausschuss für Kirchen-
ordnung und Rechtsfragen 
(II) 

Vorberatung 
Ziffer 1 bis 4 

  
 

 

LS Finanzausschuss (VI) Vorberatung 
Ziffer 1 und 3 

  
 

 

 
Anlage(n):  
zu 1) BV/0062/2020 
zu 1) BV/0062/2020 Entwurf - 5. Gesetzesvertretende Verordnung AG.BVG-EKD 
zu 1) BV/0062/2020 Bundesbesoldung mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage 
zu 1) BV/0062/2020 nachrichtlich Besoldungshöhe unter Berücksichtigung der 
Systemzulage 
zu 1) KABl.-5. gesetzesvertretende VO Besoldungs- und Versorgungsgesetz 
zu 2) BV/0196/2020 
zu 2) BV/0196/2020 gesetzesvertretende Verordnung Verfahrensgesetz 
zu 2) BV/0196/2020 Synopse Verfahrensgesetz 
zu 2) BV/0196/2020 KABl.-gesetzesvertretende VO zum Verfahrensgesetz 
zu 3) BV/0143/2020/1 
zu 3) BV/0143/2020/1 Anlage 1 gesetzesvertretende Verordnung FAG 
zu 3) BV/0143/2020/1 Anlage 2 Änderungsverordnung zur DVO-FAG 
zu 3) BV/0143/2020/1 Anlage 3 Synopse 
zu 3) BV/0219/2020 
zu 3) KABl.- gesetzesvertretende VO Pfarrbesoldung_Finanzausgleich_Umlagen_FAG 
zu 4) BV/0521/2020 
zu 4) BV/0521/2020 Entwurf 2. gesetzesvertretende VO zum Verfahrensgesetz 
zu 4) BV/0521/2020 Synopse zu 2. gesetzesvertretenden VO zum Verfahrensgesetz 
zu 4) KABl. - 2. gesetzesvertretende VO zum Verfahrensgesetz 
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Beschluss: 
 
Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die Landessynode die 

1. 5. gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausfüh-
rung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (Ausführungsgesetz zum 
Besoldungs- und Versorgungsgesetz EKD – AG.BVG-EKD) vom 17. März 2020 
(KABl. S. 89) 

 
2. gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über Verfah-

rensvorschriften für Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode 
und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie 
der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) vom 15. Mai 2020 (KABl. S. 141) 

 
3. gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die Durch-

führung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) vom 15. Mai 2020 
(KABl. S. 177).  

 
4. 2. gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Verfahrensgesetzes vom 

13. November 2020 (KABI. S. 278) 
 
Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 

1.  zur 5. gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes 
zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (Ausfüh-
rungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz EKD – AG.BVG-EKD) 
vom 17. März 2020 (KABl. S. 89) 

 
siehe BV/0062/2020 

 
 

2. zur gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über 
Verfahrensvorschriften für Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums, der 
Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der 
Landessynode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) vom 15. Mai 
2020 (KABl. S. 141) 

 
siehe BV/0196/2020 
 
 

3. zur gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über 
die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) vom 
15. Mai 2020 (KABl. S. 177). 

 
siehe BV/0143/2020/01, 
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BV/0219/2020  
 

Aufgrund der Entscheidung der Landessynode vom 15. Januar 2020 die Umlagesys-
tematik (73.LS2020-B20) sowie die Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage 
(73.LS2020-B21) zu ändern, ist entsprechend das Finanzausgleichsgesetz anzupas-
sen, um eine Gültigkeit der veränderten Systematik für die Planung 2021 erreichen 
zu können. 
Dies wird durch die gesetzesvertretende Verordnung in Bezug auf das Geltungsda-
tum erreicht. 

 
 

4. zur 2. Gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des Verfahrensgesetz 
vom 13. November 2020 (KABI. S. 278) 

 
 siehe BV/0521/2020 
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Beschlusslauf 
 

Vorlage Nr.: BV/0062/2020 
 

Bereich: Dezernat 4.1 Datum: 11.02.2020 
Bearbeiter: Carmen Kaiser 
AZ:  

 

Beratungsfolge Zuständigkeit / 
Zusatzinfo 

Datum / 
Dauer 

Ergebnis 

Kollegium (offene Sitzungen) Vorberatung 
 

25.02.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen 

Kirchenleitung (offene Sitzun-
gen) 

Entscheidung 
 

06.03.2020 
00:10 

mehrheitlich be-
schlossen 

 
Anlage(n):  
Bundesbesoldung mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage 
Entwurf - 5. Gesetzesvertretende Verordnung AG.BVG-EKD 
Nachrichtlich Besoldungsordnung mit Systemzulagen 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
5. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur 
Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 
 
Beschluss: 
 
Die 5. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausfüh-
rung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD wird beschlossen. 
 
 
Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 
Siehe Anlage (RegiSafe xxx) 
 
 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung: 
 
 
Gender- und Gleichstellungsaspekte: 
 
 
Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene? 
 
 



Beschlusslauf 
Vorlage Nr.: BV/0062/2020 
 
Seite 2 
 

Kommunikation der Entscheidung: 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt 
 
Auswirkungen auf Kirchengemeinden und Kirchenkreise: 
 
 
Falls eine Beschlussfassung der Landessynode angestrebt wird: Wie verhält sich 
der Beschlussgegenstand im Blick auf die Leitvorstellung „Missionarisch Volks-
kirche sein“? 
 
 
25.02.2020 Kollegium (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
Die 5. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausfüh-
rung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD wird beschlossen. 
 
 
 
06.03.2020 Kirchenleitung (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
Die 5. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausfüh-
rung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD wird beschlossen. 
 
 
 
 



5. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur 
Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 

(Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD - 
AG.BVG-EKD) 

 
Vom 

 
Entwurf 

 
Aufgrund von Artikel 128 in Verbindung mit Artikel 150 der Kirchenordnung hat die 
Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 6. März 2020 nachstehende 5. Gesetzesvertretende 
Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und 
Versorgungsgesetzes der EKD (Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und 
Versorgungsgesetz EKD - AG.BVG-EKD) beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und 

Versorgungsgesetz der EKD 
 
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 
(Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD - AG.BVG-
EKD) vom 12. Januar 2017 (KABl. S. 121), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
15. Januar 2020 (KABl. S. xxx) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „, die Amtszulage nach der Verordnung 

über Zulagen an Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Verwaltungsdienst vom 
30. Mai 1997“ gestrichen. 

 
2. § 8 wird wie folgt geändert: 
 a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

„In der Evangelischen Kirche im Rheinland gilt dies auch für Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Probedienst.“ 

 
 b) In Absatz 4 Satz 1 werden hinter dem Wort „Assessoren“ die Wörter „sowie in 

der Evangelischen Kirche im Rheinland die Skribae“ eingefügt. 
 
3. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 a) Hinter Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Der Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 1 und der nach dem Besoldungsrecht 
in Betracht kommenden Stufe des Familienzuschlags wird ohne Anwendung 
eines Faktors neben dem Ruhegehalt gezahlt.“ 

 
 b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und die Wörter „von Satz 1“ werden durch die 

Wörter „der Sätze 1 und 2“ ersetzt. 
 
4. Die Anlage wird wie folgt geändert: 
 a) In Abschnitt I Satz 6 werden die Wörter „Satz 2“ durch die Wörter „Satz 5“ 

ersetzt. Nach Satz 6 wird folgender neuer Satz 7 angefügt: 



„Ab dem 1. April 2020 erhalten sie eine Ephoralzulage nach Satz 1, es sei 
denn der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 liegt unterhalb der sich aus den 
Sätzen 5 und 6 ergebenden Werte.“ 

 
 b) Abschnitt II erhält die folgende Fassung: 
 



Abschnitt II 
Besoldungstabellen der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
 
Anmerkung: 
Die daraus unter Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 folgende Besoldungshöhe wird vom Kollegium des 
Landeskirchenamtes durch Beschluss festgestellt und in der Rechtssammlung unter Ordnungsziffer Nr. 692 a) abgedruckt 

 
Grundgehalt mit Erhöhungsbeträgen 

 
1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent 

 
Besoldungsgruppe Grundgehalt mit Erhöhungsbeträgen 

(Monatsbetrag in Euro) 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

A 5 2.322,12 2.381,08 2.438,88 2.496,66 2.555,63 2.613,37 2.669,95 

Erhöhungsbetrag 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 

A 6 2.382,32 2.468,95 2.535,14 2.603,75 2.669,95 2.743,35 2.807,14 

Erhöhungsbetrag 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 

A 7 2.487,02 2.586,94 2.689,19 2.789,09 2.890,19 2.966,01 3.041,82 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 8 2.647,27 2.771,03 2.901,03 3.030,98 3.121,25 3.212,72 3.302,99 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 9 2.843,25 2.985,27 3.129,68 3.271,67 3.368,21 3.468,63 3.566,56 

Erhöhungsbetrag 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 

A 10 3.070,69 3.250,04 3.430,17 3.613,65 3.741,35 3.869,01 3.996,74 

Erhöhungsbetrag 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 

A 11 3.557,86 3.746,30 3.935,96 4.066,12 4.196,29 4.326,46 4.456,66 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 12 3.835,57 4.061,18 4.285,55 4.441,75 4.595,46 4.750,43 4.907,88 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 13 4.445,48 4.654,96 4.865,72 5.010,77 5.157,06 5.302,07 5.444,63 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 14 4.626,45 4.899,20 5.170,67 5.357,85 5.546,31 5.733,48 5.921,93 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 15 5.568,62 5.755,79 5.943,00 6.130,20 6.316,14 6.502,09 6.686,78 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 

A 16 6.157,47 6.373,16 6.588,87 6.803,33 7.020,29 7.235,98 7.449,22 

Erhöhungsbetrag - - - - - - - 



 
2. Bundesbesoldungsordnung B mit Bemessungssatz 95 Prozent 
 

Besoldungsgruppe Grundgehalt 
(Monatsbetrag in Euro) 

B 1 6686,78 

B 2 7767,80 

B 3 8225,22 

B 4 8703,74 

B 5 9252,93 

B 6 9774,85 

B 7 10278,15 

B 8 10804,99 

B 9 11458,30 

B 10 13487,65 

B 11 14067,84 

 
3. Bundesbesoldungsordnung W mit Bemessungssatz 95 Prozent 
 

Besoldungsgruppe Grundgehalt 
(Monatsbetrag in Euro) 

W 1 4653,75 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

W 2 5781,59 6121,69 6461,79 

W 3 6461,79 6915,24 7368,70 

 
4. Besoldungsgruppe C4 – Endstufe mit Bemessungssatz 95 Prozent 
 

 Stufe 15 

C 4 8.045,29 

 
5. Familienzuschlag 
(Monatsbetrag in Euro) 
 

Stufe 1 Stufe 2 

149,36 277,02 

 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich 
für das zweite berücksichtigende Kind um    127,66 
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 397,74 
 
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in 
den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind 
in der Besoldungsgruppe A 3 um 26,84 Euro, 



in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und 
in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro. 
 
6. Anwärtergrundbetrag mit Bemessungssatz 95 Prozent 
 

Laufbahn Grundbetrag 
(Monatsbetrag in Euro) 

mittlerer Dienst 1205,54 

gehobener 
Dienst 

1436,27 

höherer Dienst 2201,64 

 
Der Anwärtergrundbetrag für den höheren  Dienst gilt auch für Vikarinnen und Vikare. 
 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Gesetzesvertretende Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 2020 in Kraft. 
 



Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 
Die Landessynode 2019 hat grundlegende Änderungen des Ausführungsgesetzes zum 
Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG-EKD) beschlossen. 
Schwerpunkte sind die Wiedereinführung der Durchstufung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern sowie die künftige Verwendung der Besoldungstabellen des Bundes mit einem 
Bemessungssatz von 95 Prozent. 
 
Die Landessynode 2020 hat darüber hinaus Neuregelungen zu den Ephoralzulagen und 
den Übergangsregelungen beschlossen. Schwerpunkt ist die Systemzulage gemäß § 12 
Absatz 2, die mindestens das Besoldungsniveau des Landes Nordrhein-Westfalen 
gewährleistet. 
 
Die hier im Wege einer Gesetzesvertretende Verordnung vorgelegten Änderungen 
dienen der notwendigen Ergänzung in Hinblick auf das Inkrafttreten der Neuregelungen 
zum 1. April 2020. 
 
Im Einzelnen: 
 
1. § 2 Absatz 2 enthält die Grundlagen für die Gestaltung der Besoldungstabellen ab 

dem 1. April 2020. Satz 1 normiert die grundsätzliche Anwendung der 
Besoldungstabellen des Bundes, in Satz 3 wird festgelegt, dass für die meisten 
Besoldungsbestandteile dabei ein Bemessungssatz von 95 Prozent gilt. Der hier zu 
ändernde Satz 4 überträgt diese Regelung auch auf zahlreiche Zulagen, bis jetzt 
auch auf die gegenständliche Amtszulage nach der Verordnung vom 30. Mai 1997 
(Plus-Stellenzulage). Diese Zulage ist aber durch das Kirchengesetz zur 
Neuordnung des Besoldungs- und Versorgungsniveaus in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 14. Januar 2011, dort Artikel 6 Absatz 2, aufgehoben worden. In 
Artikel 7 Absatz 6 dieses Kirchengesetzes ist allerdings festgelegt, dass die Zulage 
bei Bestandsfällen weiter gewährt wird und sich mit jeder allgemeinen 
Besoldungserhöhung in einem entsprechenden Umfang erhöht. Das bedeutet, dass 
sich in diesen Fällen die Zulage künftig bei allgemeiner Besoldungserhöhung des 
Bundes, die von der Evangelischen Kirche im Rheinland  übernommen werden, in 
einem entsprechenden Umfang erhöht. Für einen Bemessungssatz ist dabei kein 
Raum, deshalb ist dieser Teil von Satz 4 zu streichen. 

 
2. 
a) Aufgrund des Beschlusses der Landessynode 2019 richtet sich die  

Besoldung von Pfarrerinnen und Pfarrern auch im Probedienst ab dem 1. April 2020 
im Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 13 der Besoldungsordnung A. Zuvor 
war die Besoldungsgruppe 12 der Besoldungsordnung A maßgeblich wobei jedoch 
mindestens 90 Prozent von 13 erreicht werden mussten. Die Evangelische Kirche 
von Westfalen wird diese Regelung beibehalten. In der bisherigen Fassung von § 8 
Absatz 1 AG.BVG-EKD kommt diese Neuerung nicht hinreichend zum Ausdruck, 
weil A 13 nur für Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit ausweist. Mit dem neuen 
Satz 2 erfolgt die notwendige Klarstellung. 

 



b) Aufgrund der Neuregelungen der Landessynode 2020 zur Ephoralzulage erhalten 
Skribae künftig eine ruhegehaltfähige Zulage in Höhe des hälftigen 
Differenzbetrages von A 15 und A 14. Dies kommt zwar im Abschnitt I der Anlage 
zum Ausdruck, nicht jedoch in der zu Grunde liegenden Bestimmung in § 8 Absatz 
4, die bis jetzt nur auf die Superintendentinnen und Superintendenten sowie 
Assessorinnen und Assessoren eingeht. Auch hier wird jetzt die notwendige 
Klarstellung getroffen. 

 
3. Die Änderung von § 15 Absatz 1 ermöglicht es, dass bei den Ruhebezügen künftig 

wie nach der bisherigen Rechtslage die über die Stufe 1 hinausgehenden Teile des 
Familienzuschlages - kinderbezogene Anteile - ohne Anwendung des verminderten 
Faktors gemäß § 5 Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) berücksichtigt 
werden können. Die Übernahme des Faktors, der aufgrund der Neufassung von § 
50 Absatz 1 Satz 2 BeamtVG durch das 
Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz des Bundes im staatlichen Bereich 
gilt, würde zu einer Verminderung von Ruhebezügen und in Hinblick auf die 
Besoldungsumstellungen zum 1. April 2020 zur Notwendigkeit von individuellen 
Ausgleichszulagen gemäß § 26 führen. Das wäre angesichts des geringen 
finanziellen Umfangs ein unangemessener Mehraufwand für die Verwaltung. 

 
4. 
a) Die Änderung betrifft die „alte Ephoralzulage“, das heißt die Zulage, die 

Superintendentinnen und Superintendenten erhalten, die am 1. März 2008 bereits 
im Amt waren. Sie ist in einem Festbetrag ausgewiesen, der bei allgemeinen 
Besoldungserhöhungen entsprechend angepasst wurde und wird, Satz 6, und der 
betragsmäßig zwischen A 15 und A 16 liegt. Das heißt, dass er bei der bisherigen 
Rechtslage auf die Besoldung keine Auswirkungen hat, weil diese ohnehin gemäß 
der allgemeinen Regelung nach A 16 geht, wohl aber bei der Versorgung, weil der 
Festbetrag über A 15 hinausgeht. Mit vollständigen Ruhegehaltfähigkeit der 
Ephoralzulage ab dem 1. April 2020 (A 16) wird der letztgenannte Aspekt aber in der 
Regel obsolet werden, deshalb der grundsätzliche Verweis auf Satz 1 und die 
vorsorgliche Regelung in dem neuen Satz 7. 

 
b) In Abschnitt II der Anlage findet sich in der bisherigen Fassung nur die der 

Landessynode 2019 vorgelegte vorläufige Besoldungstabelle und dies nur in 
Hinblick auf die Besoldungsordnung A. Zum Inkrafttreten am 1. April 2020 werden 
hiermit die endgültige und verbindliche Besoldungstabelle bezogen auf die drei 
maßgeblichen Besoldungsordnungen A, B und W und den Familienzuschlag (mit 
der Besonderheit, dass dieser die Werte aus der Besoldungstabelle des Bundes 
ohne Bemessungssatz übernimmt) und darüber hinaus die Werte für die Vikars- und 
Anwärterbesoldung gemäß § 2 Absatz 2 Satz 6 in Abschnitt II der Anlage aufgeführt. 
Zusätzlich sind die Systemzulagen nach § 12 Absatz 2 der von der Landessynode 
2020 beschlossenen Fassung des AG.BVG-EKD auszuweisen. Dafür ist der hier 
vorgesehene Beschluss des Landeskirchenamtes zur Besoldungshöhe unter 
Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 AG.BVG-EKD 
ausreichend. Damit wird auch die Grundlage dafür geschaffen, diese - jetzt 
verbindlichen - Werte im Amtsblatt in der Rechtssammlung zu veröffentlichen. Im 
Gegensatz zur bisherigen Praxis ist diese auch angezeigt, weil die Evangelische 



Kirche im Rheinland künftig im Gegensatz zur bisherigen Regelung wegen des 
Bemessungssatzes von 95 Prozent eine eigenständige Besoldungstabelle aufweist, 
während bis jetzt die Besoldungstabellen des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom 
Land veröffentlicht und bekannt gemacht worden, maßgeblich waren. 

 
 In vergleichbarer Weise soll künftig bei allgemeinen Besoldungserhöhungen des 
Bundes verfahren werden. Auch in Hinblick auf § 2 Absatz 2 des Besoldungs- und 
Versorgungsgesetzes der EKD (BVG-EKD) - Möglichkeit des Ausschlusses der 
Anwendung neuer Vorschriften des Bundes zur Besoldung und Versorgung für bis 
zu sechs Monate - ist ein Beschluss der Kirchenleitung zur Übernahme von 
allgemeinen Besoldungserhöhungen ohnehin angezeigt. In diesem Zusammenhang 
wären dann auch die angepassten - eigenständigen - Besoldungstabellen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und die Besoldungshöhe unter 
Berücksichtigung der Strukturzulagen zu beschließen und dann über das Amtsblatt 
und die Rechtssammlung zu veröffentlichen. (In Hinblick auf die Anpassung der 
Strukturzulage ergibt sich diese Notwendigkeit auch bei allgemeinen 
Besoldungserhöhungen des Landes Nordrhein-Westfalen). Da die 
Besoldungstabellen als Abschnitt II der Anlage Bestandteil des AG.BVG-EKD sind, 
muss auch dies in Gestalt einer Gesetzesvertretenden Verordnung gemäß Artikel 
150 der Kirchenordnung geschehen, in Hinblick auf die Berücksichtigung der 
Strukturzulage reicht dagegen auch hier ein vom Kollegium des 
Landeskirchenamtes gefasster Beschluss zur Besoldungshöhe unter 
Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 AG.BVG-EKD aus. 

 
 Da für Lehrerinnen und Lehrern, deren Besoldung und Versorgung durch die 
Ersatzschulfinanzierung refinanziert wird, auch künftig allein die Besoldungstabellen 
des belegenen Bundeslandes Anwendung finden, bedarf es hier auch künftig keiner 
ausdrücklichen Feststellung und Veröffentlichung von Besoldungstabellen. 

 



BG

EJ 3 und 4 5 6 7 8 9 und 10 11 12 und 13 14 15 16 17 18 19 20 21 und 22 23 24 25 und 26 27 und 28 29 und 30 ab 31

EM 25-48 49-60 61-72 73-84 85-96 97-120 121-132 133-156 157-168 169-180 181-192 193-204 205-216 217-228 229-240 241-264 265-276 277-288 289-312 313-336 337-360 ab 361

A 5 2322,12 2322,12 2381,08 2381,08 2381,08 2438,88 2438,88 2496,66 2496,66 2496,66 2555,63 2555,63 2555,63 2555,63 2613,37 2613,37 2613,37 2669,95 2669,95 2669,95 2669,95 2669,95

EB 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03

SystZ 31,94 109,88 50,92 111,49 111,49 114,26 174,82 117,04 177,61 177,61 118,64 179,20 179,20 179,20 182,04 182,04 242,63 186,05 186,05 246,63 246,63 246,63

Ges. 2376,09 2454,03 2454,03 2514,60 2514,60 2575,17 2635,73 2635,73 2696,30 2696,30 2696,30 2756,86 2756,86 2756,86 2817,44 2817,44 2878,03 2878,03 2878,03 2938,61 2938,61 2938,61

A 6 2382,32 2382,32 2468,95 2468,95 2468,95 2535,14 2535,14 2603,75 2603,75 2603,75 2669,95 2669,95 2669,95 2669,95 2743,35 2743,35 2743,35 2807,14 2807,14 2807,14 2807,14 2807,14

EB 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03

SystZ 46,23 112,74 26,11 92,61 92,61 92,91 159,41 90,80 157,32 157,32 91,12 157,64 157,64 157,64 150,73 150,73 217,23 153,44 153,44 219,92 219,92 219,92

Ges. 2450,58 2517,09 2517,09 2583,59 2583,59 2650,08 2716,58 2716,58 2783,10 2783,10 2783,10 2849,62 2849,62 2849,62 2916,11 2916,11 2982,61 2982,61 2982,61 3049,09 3049,09 3049,09

A 7 2487,02 2487,02 2586,94 2586,94 2586,94 2689,19 2689,19 2789,09 2789,09 2789,09 2890,19 2890,19 2890,19 2890,19 2966,01 2966,01 2966,01 3041,82 3041,82 3041,82 3041,82 3041,82

SystZ 31,42 90,48 0,00 73,23 73,23 53,69 136,38 36,48 119,13 119,13 18,03 100,75 100,75 100,75 83,95 83,95 143,03 67,22 67,22 126,30 126,30 126,30

Ges. 2518,44 2577,50 2586,94 2660,17 2660,17 2742,88 2825,57 2825,57 2908,22 2908,22 2908,22 2990,94 2990,94 2990,94 3049,96 3049,96 3109,04 3109,04 3109,04 3168,12 3168,12 3168,12

A 8 2642,27 2642,27 2771,03 2771,03 2771,03 2901,03 2901,03 3030,98 3030,98 3030,98 3121,25 3121,25 3121,25 3121,25 3212,72 3212,72 3212,72 3302,99 3302,99 3302,99 3302,99 3302,99

SystZ 19,12 89,77 0,00 66,97 66,97 42,93 42,93 18,94 18,94 124,93 34,66 34,66 105,29 105,29 13,82 84,46 84,46 0,00 64,85 64,85 135,47 135,47

Ges. 2661,39 2732,04 2771,03 2838,00 2838,00 2943,96 2943,96 3049,92 3049,92 3155,91 3155,91 3155,91 3226,54 3226,54 3226,54 3297,18 3297,18 3302,99 3367,84 3367,84 3438,46 3438,46

A 9 mD 2843,25 2843,25 2985,27 2985,27 2985,27 3129,68 3129,68 3271,67 3271,67 3271,67 3368,21 3368,21 3368,21 3368,21 3468,63 3468,63 3468,63 3566,56 3566,56 3566,56 3566,56 3566,56

SystZ 10,10 78,77 0,00 48,48 48,48 15,79 15,79 0,00 0,00 97,28 0,74 0,74 77,51 77,51 0,00 53,96 53,96 0,00 32,83 32,83 109,62 109,62

Ges. 2853,35 2922,02 2985,27 3033,75 3033,75 3145,47 3145,47 3271,67 3271,67 3368,95 3368,95 3368,95 3445,72 3445,72 3468,63 3522,59 3522,59 3566,56 3599,39 3599,39 3676,18 3676,18

A 9 gD 2843,25 2843,25 2985,27 2985,27 2985,27 3129,68 3129,68 3271,67 3271,67 3271,67 3368,21 3368,21 3368,21 3368,21 3468,63 3468,63 3468,63 3566,56 3566,56 3566,56 3566,56 3566,56

EB 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

SystZ 10,41 79,08 0,00 48,79 48,79 16,10 16,10 0,00 0,00 97,59 1,05 1,05 77,82 77,82 0,00 54,27 54,27 0,00 33,14 33,14 109,93 109,93
Ges. 2863,27 2931,94 2994,88 3043,67 3043,67 3155,39 3155,39 3281,28 3281,28 3378,87 3378,87 3378,87 3455,64 3455,64 3478,24 3532,51 3532,51 3576,17 3609,31 3609,31 3686,10 3686,10

A 10 3070,69 3070,69 3250,04 3250,04 3250,04 3430,17 3430,17 3613,65 3613,65 3613,65 3741,35 3741,35 3741,35 3741,35 3869,01 3869,01 3869,01 3996,74 3996,74 3996,74 3996,74 3996,74

EB 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

SystZ 0,00 76,23 0,00 40,01 40,01 3,05 3,05 0,00 0,00 105,88 0,00 0,00 73,61 73,61 0,00 41,85 41,85 0,00 11,72 11,72 109,36 109,36

Ges. 3080,30 3156,53 3259,65 3299,66 3299,66 3442,83 3442,83 3623,26 3623,26 3729,14 3750,96 3750,96 3824,57 3824,57 3878,62 3920,47 3920,47 4006,35 4018,07 4018,07 4115,71 4115,71

A 11 3557,86 3557,86 3746,30 3746,30 3746,30 3935,96 3935,96 4066,12 4066,12 4066,12 4196,29 4196,29 4196,29 4196,29 4326,46 4326,46 4326,46 4456,66 4456,66 4456,66 4456,66 4456,66

SystZ 0,00 52,72 0,00 6,72 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,07 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 75,37

Ges. 3557,86 3610,58 3746,30 3753,02 3753,02 3935,96 3935,96 4066,12 4066,12 4066,12 4196,29 4196,29 4196,29 4235,36 4326,46 4326,46 4333,83 4456,66 4456,66 4456,66 4456,66 4532,03

A 12 3835,57 3835,57 4061,18 4061,18 4061,18 4285,55 4285,55 4441,75 4441,75 4441,75 4595,46 4595,46 4595,46 4595,46 4750,43 4750,43 4750,43 4907,88 4907,88 4907,88 4907,88 4907,88

SystZ 34,69 207,73 0,00 0,00 155,86 0,00 107,68 0,00 69,92 69,92 0,00 34,04 34,04 34,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,04 76,04

Ges. 3870,26 4043,30 4061,18 4061,18 4217,04 4285,55 4393,23 4441,75 4511,37 4511,37 4595,46 4629,50 4629,50 4629,50 4750,43 4750,43 4750,43 4907,88 4907,88 4907,88 4983,92 4983,92

A 13 4445,48 4445,48 4654,96 4654,96 4654,96 4865,72 4865,72 5010,77 5010,77 5010,77 5157,06 5157,06 5157,06 5157,06 5302,07 5302,07 5302,07 5444,63 5444,63 5444,63 5444,63 5444,63

SystZ 55,30 55,30 37,14 37,14 37,14 17,72 17,72 0,25 0,25 127,81 0,00 0,00 0,00 109,10 0,00 0,00 91,68 0,00 0,00 76,68 76,68 76,68

Ges. 4500,78 4500,78 4692,10 4692,10 4692,10 4883,44 4883,44 5011,02 5011,02 5138,58 5157,06 5157,06 5157,06 5266,16 5302,07 5302,07 5393,75 5444,63 5444,63 5521,31 5521,31 5521,31

A 14 4626,45 4626,45 4899,20 4899,20 4899,20 5170,67 5170,67 5357,85 5357,85 5357,85 5546,31 5546,31 5546,31 5546,31 5733,48 5733,48 5733,48 5921,93 5921,93 5921,93 5921,93 5921,93

SystZ 47,42 47,42 22,81 22,81 22,81 0,00 0,00 0,00 0,00 143,12 0,00 0,00 0,00 120,10 0,00 0,00 98,35 0,00 0,00 75,35 75,35 75,35

Ges. 4673,87 4673,87 4922,01 4922,01 4922,01 5170,67 5170,67 5357,85 5357,85 5500,97 5546,31 5546,31 5546,31 5666,41 5733,48 5733,48 5831,83 5921,93 5921,93 5997,28 5997,28 5997,28

A 15 5568,62 5568,62 5755,79 5755,79 5755,79 5943,00 5943,00 6130,20 6130,20 6130,20 6316,14 6316,14 6316,14 6316,14 6502,09 6502,09 6502,09 6686,78 6686,78 6686,78 6686,78 6686,78

SystZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07 11,07 11,07 11,07 43,38 43,38 43,38 76,94 76,94 76,94 76,94 76,94

Ges. 5568,62 5568,62 5755,79 5755,79 5755,79 5943,00 5943,00 6130,20 6130,20 6130,20 6327,21 6327,21 6327,21 6327,21 6545,47 6545,47 6545,47 6763,72 6763,72 6763,72 6763,72 6763,72

A 16 6157,47 6157,47 6373,16 6373,16 6373,16 6588,87 6588,87 6803,33 6803,33 6803,33 7020,29 7020,29 7020,29 7020,29 7235,98 7235,98 7235,98 7449,22 7449,22 7449,22 7449,22 7449,22

SystZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 2,57 2,57 2,57 39,33 39,33 39,33 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50

Ges. 6157,47 6157,47 6373,16 6373,16 6373,16 6588,87 6588,87 6803,33 6803,33 6803,33 7022,86 7022,86 7022,86 7022,86 7275,31 7275,31 7275,31 7527,72 7527,72 7527,72 7527,72 7527,72

Legende:

BG = Ges. = Anmerkung:

EJ = mD =

EM = gD =

EB =

SystZ =

Stufe 8

1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent mit Wirkung vom 01.04.2020

Grundgehalt mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage

(Monatsbetrag in Euro)

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7

Die Stufe 1 entfällt gemäß § 2 Absatz 3 Satz 2 AG.BVG-EKD

Die Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 sind nicht besetzt.

Gesamt

mittlerer Dienst

gehobener Dienst

Besoldungsgruppe

Erfahrungsjahr€

Erfahrungsmonat€

Erhöhungsbetrag

Systemzulage





Stufe 8



Besoldungshöhe unter Berücksichtigung der Systemzulage 
 
Nachrichtlich: 
 
Gemäß Abschnitt II der Anlage des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und 
Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG_EKD) hat das Kollegium des Landeskirchenamtes 
die Besoldungshöhe unter Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 ab dem 
1. April 2020 wie folgt festgestellt: 
 
(Die Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage - 
siehe Anlage) 
 
2. Bundesbesoldungsordnung B mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage 
 

Besoldungsgruppe Grundgehalt 
(Monatsbetrag in 

Euro) 

B 1 6.686,78 € 

Systemzulage 76,94 € 

Gesamt 6.763,72 € 

  

B 2 7.767,80 € 

Systemzulage 79,25 € 

Gesamt 7.847,05 € 

  

B 3 8.225,22 € 

Systemzulage 80,48 € 

Gesamt 8.305,70 € 

  

B 4 8.703,74 € 

Systemzulage 82,33 € 

Gesamt 8.786,07 € 

  

B 5 9.252,93 € 

Systemzulage 84,24 € 

Gesamt 9.337,17 € 

  

B 6 9.774,85 € 

Systemzulage 82,75 € 

Gesamt 9.857,60 € 

  

B 7 10.278,15 € 

Systemzulage 85,68 € 

Gesamt 10.363,83 € 

  

B 8 10.804,99 € 

Systemzulage 86,50 € 

Gesamt 10.891,49 € 

  

B 9 11.458,30 € 

Systemzulage 88,31 € 

Gesamt 11.546,61 € 

  

  



B 10 13.487,65 € 

Systemzulage 93,43 € 

Gesamt 13.581,08 € 

  

B 11 14.067,84 € 

Systemzulage 37,56 € 

Gesamt 14.105,40 € 

 
3. Bundesbesoldungsordnung W mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage 
 

Besoldungsgruppe Grundgehalt 
(Monatsbetrag in Euro) 

W 1 4.653,75 € 

Systemzulage 73,08 € 

Gesamt 4.726,83 € 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Beschäftigungsjahre 1 bis 7 8 bis 14 ab 15 

W 2 5.781,59 € 6.121,69 € 6.461,79 € 

Systemzulage 439,03 € 98,93 € - € 

Gesamt 6.220,62 € 6.220,62 € 6.461,79 € 

    

W 3 6.461,79 € 6.915,24 € 7.368,70 € 

Systemzulage 409,43 € - € - € 

Gesamt 6.871,22 € 6.915,24 € 7.368,70 € 

 
4. Besoldungsgruppe C 4 - Endstufe mit Systemzulage und Bemessungssatz 95 
Prozent 
 

 Stufe 15 

C 4 - Bund 95 Prozent 8.045,29 € 

Systemzulage 418,35 € 

Gesamt 8.463,64 € 

 
5. Familienzuschlag Bund 100 Prozent und Systemzulage 
 

 Stufe 1 Stufe 2 

 149,36 277,02 

Systemzulage - - 

 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich 
für das zweite berücksichtigende Kind um    127,66 
Systemzulage        - 
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 397,74 
Systemzulage        - 
Für Anwärterinnen und Anwärter zusätzlich durch Systemzulage um je 1,40 Euro für das 
erste und das zweite zu berücksichtigende Kind. 
 
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den 
Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind 
in der Besoldungsgruppe A 3 um 26,84 Euro, 
in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und 
in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro. 



 
6. Anwärtergrundbetrag mit Bemessungssatz 95 Prozent und Systemzulage 
 

Anwärter mittlerer Dienst 1.205,54 € 

Systemzulage - € 

Gesamt 1.205,54 € 

  

Anwärter gehobener Dienst 1.436,27 € 

Systemzulage - € 

Gesamt 1.436,27 € 

  

Anwärter höherer Dienst 2.201,64 € 

Systemzulage - € 

Gesamt 2.201,64 € 
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5. Gesetzesvertretende Verordnung  
zur Änderung des Kirchengesetzes  

zur Ausführung des Besoldungs- und  
Versorgungsgesetzes der EKD

(Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und 
Versorgungsgesetz der EKD – AG.BVG-EKD)

Vom 17. März 2020

Auf Grund von Artikel 128 in Verbindung mit Artikel 150 der 
Kirchenordnung hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 
6. März 2020 nachstehende 5. Gesetzesvertretende Verord-
nung zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (Ausfüh-
rungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz EKD 
– AG.BVG-EKD) beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 

Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Ver-
sorgungsgesetzes der EKD (Ausführungsgesetz zum Besol-
dungs- und Versorgungsgesetz der EKD – AG.BVG-EKD) 
vom 12. Januar 2017 (KABl. S. 121), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 15. Januar 2020 (KABl. S. 54) wird wie 
folgt geändert:
1. In § 2 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter, „die Amtszulage 

nach der Verordnung über Zulagen an Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte im Verwaltungsdienst vom 30. Mai 
1997“ gestrichen.

2. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 ange-

fügt:
„In der Evangelischen Kirche im Rheinland gilt dies 
auch für Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst.“

b) In Absatz 4 Satz 1 werden hinter dem Wort „Assesso-
ren“ die Wörter „sowie in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Skribae“ eingefügt.

3. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Hinter Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Der Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 1 und der 
nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommenden 
Stufe des Familienzuschlags wird ohne Anwendung 
eines Faktors neben dem Ruhegehalt gezahlt.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und die Wörter „von 
Satz 1“ werden durch die Wörter „der Sätze 1 und 2“ 
ersetzt.

4. Die Anlage wird wie folgt geändert:
a) In Abschnitt I Satz 6 werden die Wörter „Satz 2“ durch 

die Wörter „Satz 5“ ersetzt. Nach Satz 6 wird folgen-
der neuer Satz 7 angefügt:
„Ab dem 1. April 2020 erhalten sie eine Ephoralzulage 
nach Satz 1, es sei denn der Unterschiedsbetrag nach 
Satz 1 liegt unterhalb der sich aus den Sätzen 5 und 6 
ergebenden Werte.“

b) Abschnitt II erhält die folgende Fassung:

Seite Seite

Inhalt
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Abschnitt II
Besoldungstabellen der Evangelischen Kirche im Rheinland

Anmerkung:
Die daraus unter Berücksichtigung der Systemzulage gemäß § 12 Absatz 2 folgende Besoldungshöhe wird vom Kollegium 
des Landeskirchenamtes durch Beschluss festgestellt und in der Rechtssammlung unter Ordnungsziffer Nr. 692 a) abgedruckt

Grundgehalt mit Erhöhungsbeträgen

1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent

 Besoldungsgruppe Grundgehalt mit Erhöhungsbeträgen 
  (Monatsbetrag in Euro 
  Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
 A 5 2.322,12 2.381,08 2.438,88 2.496,66 2.555,63 2.613,37 2.669,95
 Erhöhungsbetrag 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03
 A 6 2.382,32 2.468,95 2.535,14 2.603,75 2.669,95 2.743,35 2.807,14
 Erhöhungsbetrag 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03
 A 7 2.487,02 2.586,94 2.689,19 2.789,09 2.890,19 2.966,01 3.041,82
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 8 2.647,27 2.771,03 2.901,03 3.030,98 3.121,25 3.212,72 3.302,99
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 9 2.843,25 2.985,27 3.129,68 3.271,67 3.368,21 3.468,63 3.566,56
 Erhöhungsbetrag 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61
 A 10 3.070,69 3.250,04 3.430,17 3.613,65 3.741,35 3.869,01 3.996,74
 Erhöhungsbetrag 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61
 A 11 3.557,86 3.746,30 3.935,96 4.066,12 4.196,29 4.326,46 4.456,66
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 12 3.835,57 4.061,18 4.285,55 4.441,75 4.595,46 4.750,43 4.907,88
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 13 4.445,48 4.654,96 4.865,72 5.010,77 5.157,06 5.302,07 5.444,63
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 14 4.626,45 4.899,20 5.170,67 5.357,85 5.546,31 5.733,48 5.921,93
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 15 5.568,62 5.755,79 5.943,00 6.130,20 6.316,14 6.502,09 6.686,78
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –
 A 16 6.157,47 6.373,16 6.588,87 6.803,33 7.020,29 7.235,98 7.449,22
 Erhöhungsbetrag – – – – – – –



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland – Nr. 4 vom 15. April 2020 91

2.  Bundesbesoldungsordnung B mit Bemessungssatz  
95 Prozent

3.  Bundesbesoldungsordnung W mit Bemessungssatz 
95 Prozent

4.  Besoldungsgruppe C4 – Endstufe mit  
Bemessungssatz 95 Prozent

 

  Stufe 15
 C 4 8.045,29

5.  Familienzuschlag
 (Monatsbetrag in Euro)

 

 Stufe 1 Stufe 2
 149,36 277,02

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich
für das zweite berücksichtigende Kind um 127,66
für das dritte und jedes weitere zu  
berücksichtigende Kind um 397,74
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu 
berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 
5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksich-
tigende Kind
in der Besoldungsgruppe A 3 um 26,84 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.

6.   Anwärtergrundbetrag mit Bemessungssatz  
95 Prozent

Der Anwärtergrundbetrag für den höheren Dienst gilt auch für 
Vikarinnen und Vikare.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Gesetzesvertretende Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. April 2020 in Kraft.

Düsseldorf, 17. März 2020
 Evangelische Kirche im Rheinland
 Die Kirchenleitung
 Rekowski                       Dr. Weusmann

Besoldungserhöhung unter Berücksichtigung 
der Systemzulage

1541520
Az. 15-01-0 Düsseldorf, 17. März 2020

Gemäß Abschnitt II der Anlage des Ausführungsgesetzes 
zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG-
EKD) hat das Kollegium des Landeskirchenamtes die Besol-
dungshöhe unter Berücksichtigung der Systemzulage gemäß 
§ 12 Absatz 2 ab dem 1. April 2020 wie folgt festgestellt:

Das Landeskirchenamt

 Besoldungsgruppe Grundgehalt 
  (Monatsbetrag in Euro)
 B 1 6686,78
 B 2 7767,80
 B 3 8225,22
 B 4 8703,74
 B 5 9252,93
 B 6 9774,85
 B 7 10278,15
 B 8 10804,99
 B 9 11458,30
 B 10 13487,65
 B 11 14067,84

 Besoldungsgruppe Grundgehalt 
  (Monatsbetrag in Euro)
 W 1  4653,75
 W 2 5781,59 6121,69 6461,79
 W 3 6461,79 6915,24 7368,70

 Laufbahn Grundbetrag 
  (Monatsbetrag in Euro)
 mittlerer Dienst 1205,54
 gehobener Dienst 1436,27
 höherer Dienst 2201,64
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1. Bundesbesoldungsordnung A mit Bemessungssatz 95 Prozent mit Wirkung vom 1. April 2020
Grundgehalt mit Erhöhungsbetrag und Systemzulage

(Monatsbetrag in Euro)
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2.  Bundesbesoldungsordnung B mit Bemessungssatz  
95 Prozent und Systemzulage

3. Bundesbesoldungsordnung W mit Bemessungssatz 
95 Prozent und Systemzulage

4. Besoldungsgruppe C 4 – Endstufe mit Systemzulage 
und Bemessungssatz 95 Prozent

 

  Stufe 15
 C 4 - Bund 95 Prozent 8.045,29 €
 Systemzulage    418,35 €
 Gesamt 8.463,64 €

5.  Familienzuschlag Bund 100 Prozent und Systemzulage

 

  Stufe 1 Stufe 2
  149,36 277,02
 Systemzulage – –

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich
für das zweite berücksichtigende Kind um 127,66
Systemzulage – 
für das dritte und jedes weitere zu  
berücksichtigende Kind um 397,74
Systemzulage –
Für Anwärterinnen und Anwärter zusätzlich durch System-
zulage um je 1,40 Euro für das erste und das zweite zu 
berücksichtigende Kind.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu 
berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 
5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksich-
tigende Kind
in der Besoldungsgruppe A 3 um 26,84 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.

 Besoldungsgruppe Grundgehalt 
  (Monatsbetrag in Euro)
 B 1 6.686,78 €
 Systemzulage 76,94 €
 Gesamt 6.763,72 €
 
 B 2 7.767,80 €
 Systemzulage 79,25 €
 Gesamt 7.847,05 €
 
 B 3 8.225,22 €
 Systemzulage 80,48 €
 Gesamt 8.305,70 €
 
 B 4 8.703,74 €
 Systemzulage 82,33 €
 Gesamt 8.786,07 €
 
 B 5 9.252,93 €
 Systemzulage 84,24 €
 Gesamt 9.337,17 €
 
 B 6 9.774,85 €
 Systemzulage 82,75 €
 Gesamt 9.857,60 €
 
 B 7 10.278,15 €
 Systemzulage 85,68 €
 Gesamt 10.363,83 €
 
 B 8 10.804,99 €
 Systemzulage 86,50 €
 Gesamt 10.891,49 €
 
 B 9 11.458,30 €
 Systemzulage 88,31 €
 Gesamt 11.546,61 €
 
 
 B 10 13.487,65 €
 Systemzulage 93,43 €
 Gesamt 13.581,08 €
 
 B 11 14.067,84 €
 Systemzulage 37,56 €
 Gesamt 14.105,40 €

 Besoldungsgruppe Grundgehalt 
  (Monatsbetrag in Euro)
 W 1 4.653,75 € 
 Systemzulage  73,08 €
 Gesamt  4.726,83 €
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
 Beschäftigungsjahre 1 bis 7 8 bis 14 ab 15
 W 2 5.781,59 € 6.121,69 € 6.461,79 €
 Systemzulage 439,03 € 98,93 € – €
 Gesamt 6.220,62 € 6.220,62 € 6.461,79 €
   
 W 3 6.461,79 € 6.915,24 € 7.368,70 €
 Systemzulage 409,43 € – € – €
 Gesamt 6.871,22 € 6.915,24 € 7.368,70 €
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6. Anwärtergrundbetrag mit Bemessungssatz 95 Prozent 
und Systemzulage

 

 Anwärter mittlerer Dienst 1.205,54 €
 Systemzulage – €
 Gesamt 1.205,54 €

 Anwärter gehobener Dienst 1.436,27 €
 Systemzulage –€
 Gesamt 1.436,27 €
 
 Anwärter höherer Dienst 2.201,64 €
 Systemzulage – €
 Gesamt 2.201,64 €

Verordnung über Zulagen an Kirchenbeamte 
und Kirchenbeamtinnen

im Verwaltungsdienst

1541514 Düsseldorf, 17. März 2020
Az. 15-21-0

Gemäß § 3 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung über Zulagen 
an Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im Verwaltungs-
dienst hat das Kollegium des Landeskirchenamtes in seiner 
Sitzung vom 17. März 2020 beschlossen, die geänderte 
Anlage der Verordnung über Zulagen an Kirchenbeamte und 
Kirchenbeamtinnen im Verwaltungsdienst bekannt zu geben.

Das Landeskirchenamt
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Beschlusslauf 
 

Vorlage Nr.: BV/0196/2020 
 

Bereich: Dezernat 4.1 Datum: 15.04.2020 
Bearbeiter: Daniela Mondry-Küppers 
AZ: 01-25 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit / 
Zusatzinfo 

Datum / 
Dauer 

Ergebnis 

Kollegium (offene Sitzungen) Vorberatung 
 

28.04.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen mit Überweisung 

Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen 

Federführende 
Beratung 
 

04.05.2020 
00:10 

mehrheitlich be-
schlossen 

Kirchenleitung (offene Sitzun-
gen) 

Entscheidung 
 

15.05.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen 

 
Anlage(n):  
Gesetzesvertretende Verordnung VfG (7.5.) 
Synopse VfG (6.5.) 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Gesetzesvertretende Verordnung zum Verfahrensgesetz 
 
Beschluss: 
 
Die Gesetzesvertretende Verordnung zum Verfahrensgesetz wird beschlossen. 
 
 
Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 
Siehe RegiSafe (1546594) 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
./. 
 
Kostenstelle:  
./. 
 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung:  
./. 
 
Gender- und Gleichstellungsaspekte: 
./. 
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Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene? 
./. 
 
Kommunikation der Entscheidung: 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt 
 
Auswirkungen auf Kirchengemeinden und Kirchenkreise: 
Je nachdem, ob die erforderlichen Unterlagen für einen Umlaufbeschluss auf postali-
schem oder elektronischem Weg den Mitgliedern der Kreissynode zur Verfügung gestellt 
werden, können unterschiedliche finanzielle Belastungen auf die Kirchenkreise zukom-
men. Diese können mangels Kenntnis der konkreten Verfahren in jedem einzelnen Kir-
chenkreis sowie der unterschiedlichen Größe der Kirchenkreise nicht genau beziffert wer-
den.  
 
 
Falls eine Beschlussfassung der Landessynode angestrebt wird: Wie verhält sich 
der Beschlussgegenstand im Blick auf die Leitvorstellung „Missionarisch Volks-
kirche sein“? 
./. 
 
28.04.2020 Kollegium (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
Die Gesetzesvertretende Verordnung zum Verfahrensgesetz wird beschlossen. 
 
(nur für das Kollegium: Überweisung an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen.) 
 
 
 
04.05.2020 Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

 
 
 
 
 
15.05.2020 Kirchenleitung (offene Sitzungen) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzesvertretende Verordnung 
 zur Änderung des Kirchengesetzes über 

Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Tagungen 
des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer 

Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der 
Landessynode sowie der Kirchenleitung 

 (Verfahrensgesetz – VfG) 
 



 
A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 

Gesetzesvertretende Verordnung  
zur Änderung des Kirchengesetzes über Verfahrensvorschriften für Sit-

zungen und Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode 
und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, 

der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) 
 

Vom 15. Mai 2020 
 

Entwurf 
 

Aufgrund von Artikel 128 in Verbindung mit Artikel 150 der Kirchenordnung hat 
die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 15. Mai 2020 nachstehende gesetzes-
vertretende Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Tagun-
gen des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des 
Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Verfah-

rensgesetz – VfG) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert durch 

Kirchengesetz vom 15. Januar 2020 (KABl. S. 43), wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 1 Absatz 11 werden die Wörter „4 und 6 bis“ gestrichen. 
 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 9 werden folgende Absätze 10 und 11 eingefügt: 
„(10) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder sonstige außer-
gewöhnliche Ereignisse entstehen, können Beschlüsse in dringende 
Angelegenheiten, die der alleinigen Beschlussfassung durch die Kreis-
synode unterliegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern nicht 
ein Drittel der Mitglieder der Kreissynode gegen eine Entscheidung im 
Umlaufverfahren Widerspruch eingelegt hat. Die Stimmabgabe kann 
schriftlich oder elektronisch erfolgen. Die dringenden Angelegenheiten, 
über die im Wege des Umlaufverfahrens ein Beschluss gefasst werden 
soll, sowie das Ergebnis des Umlaufbeschlusses, sind in geeigneter 
Weise öffentlich bekannt zu machen.  
(11) Die Kreissynode kann in den vorgenannten Ausnahmefällen Ta-
gungen als Videokonferenzen abhalten. Diese Tagungen können als 
reine Videokonferenz oder durch die Zuschaltung einzelner Mitglieder 



mittels Videokonferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit ist für die 
öffentliche Tagung ein Zugang zu der Videokonferenz zu eröffnen.“ 

 
b) Die bisherigen Absätze 10 bis 13 werden zu den Absätzen 12 bis 15. 

 
c) Im neuen Absatz 13, wird die Zahl „10“ durch die Zahl „11“ ersetzt. 
 

d) Im neuen Absatz 14 wird das Wort „gilt“ durch die Wörter „gelten Ab-
satz 10 sowie“ ersetzt.  

 
3. § 6 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach Absatz 1 wird nachstehender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder sonstige außer-
gewöhnliche Ereignisse entstehen, können Wahlen als Briefwahl oder 
Onlinewahl durchgeführt werden.“ 
 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden zu den Absätzen 3 bis 7. 
 

c) Im neuen Absatz 6 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt. 
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt mit Wirkung vom 18. Mai 2020 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Januar 2021 außer Kraft. 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus sowie die damit im Zusammenhang 
stehenden staatlich getroffenen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit 
treffen auch die kirchliche Gremienarbeit, da Präsenzsitzungen der kirchlichen 
Leitungsgremien nur unter erheblichem Aufwand oder überhaupt nicht stattfin-
den können.  
 
Besonders betroffen von der aktuellen Situation sind die Kreissynoden, da 
diese nach den Vorgaben der Kirchenordnung grundsätzlich in öffentlichen 
Präsenzsitzungen zur Beschlussfassung zusammenkommen. Eine Beschluss-
fassung außerhalb der Präsenzsitzung ist nach bisheriger Rechtslage zuguns-
ten der Kreissynoden nicht ausdrücklich vorgesehen. Die Beschlussfassung 
außerhalb einer Tagung des zuständigen Leitungsgremiums ist der Kirchen-
ordnung bzw. dem Verfahrensgesetz jedoch nicht fremd; der Vorsitz des 



Presbyteriums kann Dringlichkeitsentscheidungen treffen, zugunsten der 
Kreissynodalvorstände besteht die Möglichkeit einer Beschlussfassung im 
Wege des Umlaufbeschlusses und die Kirchenleitung ist berechtigt, gesetzes-
vertretende Verordnungen zu erlassen. Die vorgenannten Instrumentarien sol-
len unter anderem die Arbeits- und Handlungsfähigkeit der genannten Lei-
tungsgremien in dringenden Fällen sicherstellen.  
 
Damit auch die Kreissynoden in außergewöhnlichen Zeiten arbeits- und hand-
lungsfähig sein können, wird eine Beschlussfassung im Wege des Umlaufver-
fahrens sowie im Rahmen einer Videokonferenz eingeführt. Das Verfahrens-
gesetz sieht bisher schon zugunsten des Kreissynodalvorstandes die Be-
schlussfassung im Wege des Umlaufverfahrens vor sowie zugunsten der 
nichtöffentlich tagenden Leitungsgremien eine Sitzungsteilnahme per Video-
konferenz, so dass eine Regelung zugunsten der Kreissynoden im Verfah-
rensgesetz konsequent ist. Einer Änderung der Kirchenordnung ist dafür nicht 
erforderlich. 
 
1. Zu § 1 Ziffer 1 
 
Bei der Einführung der Sitzungsteilnahme mittels Videokonferenz wurden die-
se Möglichkeit ausdrücklich nicht für die Sitzungen der Fachausschüsse des 
Presbyteriums eröffnet. Das Risiko, dass ein Fachausschuss aufgrund der 
Nichtteilnahme von stimmberechtigten Mitgliedern nicht beschlussfähig sein 
könnte, wurde als so gering eingeschätzt, dass eine entsprechende Anwen-
dung der Regelung nicht für notwendig erachtet wurde. Aufgrund der aktuellen 
Situation erscheint diese Annahme überholt.  
 
2. Zu § 1 Ziffer 2 a) 
 
Zu Absatz 10: Das Umlaufverfahren ermöglicht eine präsenzlose Abstimmung, 
so dass auch außerhalb einer Sitzung eine notwendige Entscheidung der 
Kreissynoden herbeigeführt werden kann. Zudem gewährleistet das Umlauf-
verfahren, dass Entscheidungen nicht nur von einzelnen Mitgliedern des Lei-
tungsgremiums getroffen werden, da alle stimmberechtigten Mitglieder der 
Kreissynode ihr Stimmrecht im Wege des Umlaufbeschlusses wahrnehmen 
können.  
 
Im Gegensatz zu Abstimmungen im Rahmen einer Präsenzsitzung kommen 
Beschlüsse im Umlaufverfahren nicht notwendigerweise gleichzeitig zustande, 
sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es muss daher sichergestellt wer-
den, dass die stimmberechtigten Mitglieder der Kreissynode, die von ihrem 
Stimmrecht Gebrauch machen wollen, dies auch tatsächlich können. Die Auf-
forderung zur Stimmenabgabe im Umlaufverfahren sollte daher aus prakti-
schen Gründen mit einer Frist zur Stimmenabgabe verbunden sein. Eine feh-
lende Antwort eines stimmberechtigten Mitgliedes der Kreissynode kann nicht 
als stillschweigende Zustimmung gewertet werden. Vielmehr ist davon auszu-
gehen, dass dieses Mitglied nicht an der Abstimmung teilgenommen hat. Hin-



sichtlich der Beschlussfähigkeit und der notwendigen Mehrheit gelten die all-
gemeinen Regelungen. Insoweit müssen an der Abstimmung im Umlaufver-
fahren mindestens zwei Drittel des ordentlichen Mitgliederbestandes teilneh-
men. 
 
In Anlehnung an die Regelung des Artikel 101 Absatz 2 KO soll eine Entschei-
dung im Umlaufverfahren nur möglich sein, soweit nicht ein Drittel der Mitglie-
der der Kreissynode Widerspruch gegen dieses Verfahren erhoben haben. 
Ebenso wie bei der Einberufung der Kreissynode auf Verlangen eines Drittels 
der Mitglieder, kommt es auf den Widerspruch eines Drittels der Mitglieder des 
ordentlichen Mitgliederbestandes an. Die Regelung des Artikel 101 Absatz 2 
KO sowie des neu eingefügten § 2 Absatz 10 VfG dient dem Schutz der Inte-
ressen von Minderheiten. Diesem Zweck wird ausreichend Rechnung getra-
gen, wenn zur Berechnung des erforderlichen Quorums der ordentlichen Mit-
gliederbestand herangezogen wird. 
 
Für Beschlussfassungen, die üblicherweise im Wege einer geheimen Abstim-
mung getroffen werden, ist eine Anonymität der Stimmabgabe durch das Mit-
glied der Kreissynode sicherzustellen. An dieser Stelle bieten sich bekannte 
und bewährte Prinzipien der Briefwahl an. Denkbar wäre aber auch eine Onli-
neabstimmung, sollte diese eine entsprechende anonyme Stimmabgabe er-
möglichen. Den stimmberechtigten Mitgliedern muss die Möglichkeit gewährt 
werden, eine geheime Abstimmung zu beantragen. 
 
Das Umlaufverfahren kommt nur in absoluten Ausnahmesituationen zur An-
wendung, wenn eine Tagung der Kreissynode nicht in Betracht kommt. Eine 
Katastrophe im Sinne der Regelung ist ein Schadensereignis, welches das 
Leben, die Gesundheit oder die notwendige Versorgung zahlreicher Men-
schen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in un-
gewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt.  
 
Eine Entscheidung im Umlaufverfahren ist zudem nur zulässig, wenn die Ent-
scheidung nicht durch den Kreissynodalvorstand (etwa nach Artikel 114 Ab-
satz 4 KO) getroffen werden kann, sondern ausschließlich der Kreissynode 
vorbehalten ist (zum Beispiel Berufung der Mitglieder der Fachausschüsse 
nach Artikel 98 Absatz 1 lit. g) KO). 
 
Das Verfahren wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten 
eingeleitet. Diskutiert wurde auch, ob nicht die Zuständigkeit des Kreissyno-
dalvorstandes gegeben sein sollte. Der Kreissynodalvorstand ist nach den 
Regelungen der Kirchenordnung für die Vorbereitung der Tagung der Kreissy-
node sowie nach dem Verfahrensgesetz für die Tagesordnung zuständig. Al-
lerdings regelt die Kirchenordnung und das Verfahrensgesetz auch, dass die 
Superintendentin bzw. der Superintendenten die Präsenzsitzungen der Kreis-
synode leitet. Das Umlaufverfahren stellt für dringende Angelegenheiten einen 
Ersatz für die Präsenzsitzung dar, so dass es gerechtfertigt ist die Einleitung 



des Umlaufverfahrens der Superintendentin bzw. dem Superintendenten vor-
zubehalten. 
 
Abgestimmt werden kann schriftlich oder elektronisch. Bei Umlaufbeschlüssen 
mittels E-Mail ist darauf zu achten, dass die Urheberschaft des stimmberech-
tigten Mitgliedes sicher festgestellt werden kann. Eine entsprechende sichere 
Feststellung bietet die Nutzung von E-Mail-Adressen des EKiR-Portals. Die 
Einrichtung einer EKiR-E-Mail-Adresse erfordert die Überprüfung durch eine 
Vertrauensinstanz und die Anmeldung erfolgt mittels Zwei-Faktor-
Authentifizierung, die E-Mail-Adresse setzt sich zudem aus den Vornamen und 
Nachnamen der Person zusammen. 
 
Um den Grundsatz der Öffentlichkeit zu wahren, sind die eilbedürftigen Ange-
legenheiten, über die im Wege des Umlaufbeschlussverfahrens entschieden 
werden soll, öffentlich bekannt zu machen. Dies schließt auch die Veröffentli-
chung im Internet (Internetauftritt der Kreissynode und ggf. der zugehörigen 
Kirchengemeinden) mit ein. Ziel ist es, dass die Öffentlichkeit rechtzeitig über 
die anstehenden Sachverhalte informiert wird.  
 
Es kommen zwei Verfahrensabläufe in Betracht, um zu ermitteln, ob das Um-
laufverfahren durchgeführt werden kann. Zum einen kann ein gestuftes Ver-
fahren durchgeführt werden, bei dem zunächst mitgeteilt wird, über welche 
Beschlüsse im Umlaufverfahren entschieden werden soll. Den stimmberech-
tigten Mitgliedern der Kreissynode ist dann Gelegenheit zu geben, innerhalb 
einer angemessen Frist Widerspruch gegen diesen Verfahrensvorschlag ein-
zulegen. Sollte nach Ablauf der Frist kein Widerspruch (mit dem erforderlichen 
Quorum) gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren vorliegen, ist in einem 
zweiten Schritt eine Entscheidung in der Sache herbeizuführen.  
 
In der anderen Variante nehmen die stimmberechtigten Mitglieder der Kreis-
synode sowohl ihr Widerspruchsrecht als auch die Abstimmung in der Sache 
im Rahmen eines Umlaufs wahr. Bei der Entscheidung für einen Umlauf sollte 
der Hinweis erteilt werden, dass auch für den Fall, dass dem Umlaufverfahren 
widersprochen wird, ein Votum in der Sache abgeben werden sollte, da zum 
Zeitpunkt des Widerspruchs noch nicht abzusehen ist, ob eine Entscheidung 
in der Sache entbehrlich ist. Sollte bei dieser Variante lediglich der Wider-
spruch gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren mitgeteilt werden und 
kommt es dennoch zu einer Abstimmung im Umlaufverfahren, ist davon aus-
zugehen, dass dieses Mitglied an der Abstimmung nicht teilgenommen hat. 
 
Zu bedenken ist auch, dass das Umlaufverfahren keine gemeinsame Mei-
nungsfindung und Diskussion der Mitglieder der Kreissynode ermöglicht, son-
dern die Beteiligung der Abstimmenden auf eine Ja-/Nein-Entscheidung ge-
genüber einer vorformulierten Fragestellung reduziert ist. Änderungsvorschlä-
ge sind nur schwer vorzunehmen, da dadurch entweder ein neues schriftliches 
Verfahren in Gang gesetzt oder die Angelegenheit doch bis zu einer Präsenz-
sitzung vertagt werden muss. Im Rahmen eines gestuften Verfahrens könnte 



ggf. auch Änderungsanträge gestellt werden. Diese müssten jedoch bereits so 
konkret sein, dass diese der Kreissynode ohne Diskussion zur Entscheidung 
vorgelegt werden können. Zudem muss dann die Verfahrensleitung ohne Aus-
sprache entscheiden, welcher Antrag der weitergehende ist und daher zuerst 
zur Abstimmung zu stellen ist. Dies erschwert die seitens der Kirchenordnung 
geforderte einmütige Beschlussfassung. Daher sollten im Umlaufverfahren nur 
solche Entscheidungen getroffen werden, bei denen mit Spannungen nicht zu 
rechnen ist bzw. im Vorfeld bereits eine gewisse Einmütigkeit hergestellt wer-
den konnte. 
 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung vom 4.5.2020 grundsätzlich anerkannt, dass aufgrund der aktuellen 
Situation Möglichkeiten geschaffen werden sollten, um die Handlungs- und 
Beschlussfähigkeit der Kreissynoden aufrechtzuerhalten. Eine Entscheidungs-
findung mittels Umlaufbeschluss wird aufgrund der dargestellten Schwierigkei-
ten (kaum Änderungsmöglichkeiten, keine Aussprache) jedoch nur als Notlö-
sung empfunden.  
 
Zu Absatz 11: Die Möglichkeit anstelle von Präsenzsitzungen Videokonferen-
zen abzuhalten, war durch das Verfahrensgesetz bisher nicht vorgesehen, 
weil sich die Frage aus praktischen Gründen nicht gestellt hat und es Stellver-
tretungsregelungen gibt. Aufgrund der aktuellen Situation wurde jedoch davon 
ausgegangen, dass es sich um eine planwidrige Regelungslücke handelt und 
in Analogie zu den Regelungen der nichtöffentlich tagenden Leistungsgremien 
auch für die öffentlichen Tagungen der Kreissynode die Videokonferenz als 
zulässig erachtet. Damit es aufgrund des Erlasses der gesetzesvertretenden 
Verordnung nicht zu Rechtsunsicherheiten kommt, wird neben dem Umlaufbe-
schluss auch die Videokonferenz für die zuvor beschrieben Ausnahmefälle 
gesetzlich zugelassen. So wird der Eindruck vermieden, dass nach Erlass der 
gesetzesvertretenden Verordnung nur noch eine Beschlussfassung im Um-
laufverfahren möglich ist, nicht aber die Abhaltung der Tagung als Videokonfe-
renz. 
 
Die Regelung ermöglicht es sowohl die Tagung der Kreissynode als reine Vi-
deokonferenz auszugestalten als auch nur einzelne Mitglieder (zum Beispiel 
wegen der Zugehörigkeit zu einer besonderen Risikogruppe) per Video zu der 
Tagung hinzuzuschalten (Hybridsitzung).  
 
Die Öffentlichkeit soll die Möglichkeit erhalten ebenfalls an der Videokonferenz 
teilzunehmen, damit dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Tagung der Kreis-
synode genügt werden kann. 
 
Seitens des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
wird die Ermöglichung Tagungen der Kreissynoden als Videokonferenz abzu-
halten kritisch gesehen. Dies liegt auch daran, dass nicht in jedem Kirchen-
kreis die technischen Voraussetzungen gegeben sein dürften, um eine Video-
konferenz durchzuführen. Zudem wird die Größe der Kreissynoden von bis zu 



180 stimmberechtigten Mitgliedern als Argument gegen eine Videokonferenz 
angeführt. Aufgrund der Größe sei es nicht möglich alle „anwesenden“ Mitglie-
der tatsächlich zu sehen. Das wird insbesondere bei Abstimmungen als prob-
lematisch erachtet. 
 
3. Zu § 1 Ziffer 2 c) 
 
Redaktionelle Anpassung an die seitens der 73. Landessynode beschlosse-
nen Änderungen des Verfahrensgesetzes. 
 
4. Zu Ziffer 2 d) 
 
Unabhängig, ob zugunsten der Fachausschüsse der Kreissynode eine Sat-
zungsregelung im Sinne des Artikel 109 Absatz 7 Satz 2 KO besteht, können 
die Fachausschüsse der Kreissynoden in entsprechender Anwendung der Re-
gelung des neuen § 2 Absatz 10 VfG Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. 
Dies dient, ebenso wie bei den Kreissynoden, der Aufrechterhaltung der Ar-
beits- und Handlungsfähigkeit des Fachausschusses. 
 
5. Zu Ziffer 3 a)  
 
Im Umlaufverfahren können keine Wahlen abgehalten werden, da es sich da-
bei nicht um Beschlüsse handelt. Daher regelt der neue § 6 Absatz 2 VfG, 
dass in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen Wahlen entweder als 
Brief- oder Onlinewahl durchgeführt werden können. Für das Wahlverfahren 
gelten die allgemeinen Vorschriften. Voraussetzung ist, dass mindestens ein 
Mitglied geheime Wahl beantragt hat. Eine Abstimmung über diesen Antrag 
bedarf es nicht (vgl. Artikel 27 Absatz 3, Artikel 106 Absatz 3 Satz 2 und Arti-
kel 142 Absatz 3 KO, § 6 Absatz 1 Satz 2 VfG). Ebenso wie für die Beschluss-
fassung im Umlaufverfahren gilt für die Brief- oder Onlinewahl, dass die Be-
schlussfähigkeit des Gremiums gegeben sein muss. Zur Ermittlung der Be-
schlussfähigkeit ist auf die insgesamt abgegebenen Stimmzettel abzustellen. 
Es zählen auch Enthaltungen und ungültig abgegebene Stimmen. Abhängig 
von den abgegebenen Stimmzetteln, ist dann zu ermitteln, ob Kandidatinnen 
und Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhalten haben.  
 
Im Zusammenhang mit der Einführung von Brief- oder Onlinewahlen für den 
Fall, dass die Einberufung einer Präsenzsitzung nicht möglich ist, gibt der 
Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen zu bedenken, dass 
das Briefwahlverfahren unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorgaben zur 
Beschlussfähigkeit, den erforderlichen Mehrheiten im ersten sowie ggf. erfor-
derlichen zweiten Wahlgang und die Ermöglichung weitere Wahlvorschläge zu 
machen, mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden sein dürfte. 
Dennoch soll die Briefwahl neben der Onlinewahl bestehen bleiben, da bei 
ausschließlichen Onlinewahlen die Gefahr gesehen wird, dass nicht alle 
stimmberechtigten Mitglieder der Kreissynode an einer Wahl tatsächlich teil-
nehmen können.  



 
Diese Bedenken sollten bei der Entscheidung für eine Brief-/Onlinewahl be-
rücksichtigt werden und es sollten nur Wahlen durchgeführt werden, die für 
eine weitere Arbeits- und Handlungsfähigkeit des Leitungsgremiums notwen-
dig sind. Kann mit bestehenden Vertretungsregelungen für eine Übergangszeit 
die Handlungsfähigkeit sichergestellt werden, sollte überlegt werden, ob diese 
bis zur nächsten Präsenzsitzung in Anspruch genommen werden können. 
 
6. Zu § 2 
 
Damit die getroffenen Regelungen allen Kreissynoden zu Gute kommen kön-
nen, tritt die Verordnung bereits rückwirkend zum 18.5.2020 in Kraft. Es gibt 
mehrere Kreissynoden, die eine Tagung bereits für Anfang Juni 2020 geplant 
haben. Für diese käme ein Inkrafttreten der Regelungen nach dem regulären 
Termin der Veröffentlichung des Kirchlichen Amtsblattes Mitte Juni zu spät, da 
zu diesem Zeitpunkt bereits die Tagung der Kreissynode sowie die erforderli-
chen Wahlhandlungen abgeschlossen wären, so dass es sich um einen Fall 
der echten Rückwirkung handelte, die unzulässig ist. Eine unechte Rückwir-
kung wie sie durch das rückwirkende Inkrafttreten sowie die Vorverlegung der 
Veröffentlichung des Kirchlichen Amtsblattes auf einen Zeitpunkt Anfang Juni 
(vor den geplanten Tagungen der Kreissynoden) beabsichtigt ist, begegnet 
hingegen keinen rechtlichen Bedenken, da lediglich ein Eingriff in noch nicht 
abgeschlossene Tatbestände erfolgt. Dem Regelungsziel der gesetzesvertre-
tenden Verordnung kommt dabei eine größere Bedeutung zu als dem Grund-
satz des Vertrauensschutzes. Zwar wird davon ausgegangen, dass sowohl die 
Abhaltung der Tagung der Kreissynode mittels Videokonferenz als auch die 
notwendigen Wahlen mittels Brief- oder Onlinewahl durch eine Auslegung der 
vorhandenen Regelungen zulässig ist, um verbleibenden Rechtsunsicherhei-
ten entgegenzuwirken, ist das rückwirkende Inkrafttreten jedoch geboten. Bei 
den anstehenden Tagungen der Kreissynoden müssen aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben die Abgeordneten für die Landessynode gewählt werden. Ohne eine 
entsprechende Wahl wäre die Handlungsfähigkeit der Evangelischen Kirche 
im Rheinland gefährdet, da derzeit noch nicht abgesehen werden kann, wann 
zu der gewohnten Form der Präsenzsitzung der Kreissynoden zurückgekehrt 
werden kann. Das Ziel die Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Leitungs-
gremien der Evangelischen Kirche im Rheinland, auch während Ausnahmesi-
tuationen wie der aktuellen Pandemie, sicherzustellen wäre gefährdet, be-
stünden Zweifel an der Legitimation der gewählten Abgeordneten. Demge-
genüber muss das Vertrauen auf den Bestand der bisherigen Regelungen, 
dass Tagungen der Kreissynode lediglich im Rahmen einer Präsenzsitzung 
und auch nur in diesem Zusammenhang die erforderlichen Wahlen stattfinden, 
zurücktreten. 
 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich auf-
grund der dargestellten Probleme und Bedenken gegen eine unbefristete Gel-
tung der Ausnahmeregelungen ausgesprochen. Die Frist zum Außerkrafttreten 
wurde so gewählt, dass die erforderlichen Wahlen der Landessynode auch im 



Rahmen einer Brief-/Onlinewahl möglich sind. Im Rahmen eines ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens können, unter Berücksichtigung der Erfahrungen 
mit der gesetzesvertretenden Verordnung, die notwendigen gesetzlichen Re-
gelungen geschaffen werden, um auch in Ausnahmesituationen eine Hand-
lungs- und Beschlussfähigkeit der Leitungsgremien der Evangelischen Kirche 
im Rheinland sicherzustellen. 



geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) 

§ 1 
Die Sitzung des Presbyteriums und seiner Fachaus-
schüsse 
( 1 ) Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums legt Ort und 
Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der Sitzung fest. Die Ta-
gesordnung muss die Verhandlungspunkte eindeutig erken-
nen lassen. 
( 2 ) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder durch 
Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische Abrufbar-
keit. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung anzuge-
ben. Die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen sind 
der Einladung beizufügen oder in elektronisch abrufbarer 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Einhaltung der kirchlichen 
Datenschutzbestimmungen ist zu gewährleisten. Zwischen 
der Absendung der Einladung und der Sitzung soll eine Frist 
von mindestens einer Woche liegen. Das Presbyterium kann 
eine längere Frist beschließen. 
( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung 
der Frist erfolgen. Das Presbyterium ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seines ordentlichen Mitglie-
derbestandes sich mit der Nichteinhaltung der Frist einver-
standen erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 
( 4 ) Das Presbyterium kann zu Sitzungen Gäste einladen, die 
an einzelnen Tagesordnungspunkten oder ausnahmsweise 
an der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 24 der Kirchenord-
nung gilt entsprechend. 
( 5 ) In Einzelfällen kann eine Teilnahme an der Sitzung des 
Presbyteriums mittels Videokonferenz zugelassen werden. 

§ 1 
Die Sitzung des Presbyteriums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) 

( 6 ) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden geleitet. Sie oder er kann die Leitung der Sitzung oder 
Teile derselben auf ein anderes Mitglied übertragen. Die Sit-
zungsleitung hat darauf zu achten, dass Ordnung und Würde 
nicht verletzt werden und nur über Gegenstände gesprochen 
wird, die um des Dienstes der Kirche Willen behandelt werden 
müssen. 
( 7 ) Ist das Presbyterium nicht beschlussfähig, ist dies in der 
Niederschrift festzuhalten. 
( 8 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt 
werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung der Ta-
gesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen Mitglieder-
bestandes des Presbyteriums. 
( 9 ) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
mindestens die Namen der zur Sitzung Erschienenen und die 
gefassten Beschlüsse enthält. Das Sitzungsprotokoll führt ein 
Presbyteriumsmitglied oder eine hierfür hinzugezogene Ver-
waltungskraft. 
( 10 ) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sitzung geneh-
migt und unterzeichnet, so wird der Entwurf der Niederschrift 
den Presbyteriumsmitgliedern spätestens mit den Unterlagen 
für die nächste Sitzung zur Verfügung gestellt. In dieser wird 
die Niederschrift genehmigt und von der oder dem Vorsitzen-
den und einem Mitglied unterzeichnet. 
( 11 ) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presbyteri-
ums gelten die Absätze 1 bis 4 und 6 bis 10 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 11 ) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presbyteri-
ums gelten die Absätze 1 bis 4 und 6 bis 10 entsprechend. 



geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) 

§ 2 
Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung ihrer Fach-
ausschüsse 

( 1 ) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und Zeitpunkt sowie 
die Tagesordnung für die Tagung der Kreissynode fest. 
( 2 ) Die Einberufung der Kreissynode erfolgt durch die Super-
intendentin oder den Superintendenten unter Angabe von Ort 
und Zeitpunkt der Tagung. Rechtzeitig vor der Tagung sind die 
Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Die dabei zu beachtenden Formen und Fris-
ten sind in der Geschäftsordnung der Kreissynode zu regeln. 
Die Einhaltung der kirchlichen Datenschutzbestimmungen ist 
zu gewährleisten. 
 ( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung 
der Fristen erfolgen. Die Kreissynode ist in diesem Fall nur 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihres ordentlichen Mitglie-
derbestandes sich mit der Nichteinhaltung der Fristen einver-
standen erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 
( 4 ) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die Predigerin oder 
den Prediger für den Eröffnungsgottesdienst und nimmt eine 
Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder der Kreissynode 
vor. 
( 5 ) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einladen. 
( 6 ) Die Tagung wird durch die Superintendentin oder den Su-
perintendenten geleitet. Sie oder er kann die Leitung der Ver-
handlung oder Teile derselben auf ein anderes Mitglied der 
Kreissynode übertragen. Die Verhandlungsleitung hat darauf 
zu achten, dass Ordnung und Würde nicht verletzt werden und 

§ 2 
Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung ihrer Fachaus-
schüsse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) 

nur über Gegenstände gesprochen wird, die um des Dienstes 
der Kirche Willen behandelt werden müssen. 
( 7 ) Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig, ist dies in der 
Niederschrift festzuhalten. 
( 8 ) Die Kreissynode kann während ihrer Tagung Ausschüsse 
bilden. Deren Verhandlungen sind nicht öffentlich. Die Synode 
kann Gäste und Sachkundige zu den Beratungen der Ta-
gungsausschüsse zulassen. Artikel 105 der Kirchenordnung 
gilt entsprechend. 
( 9 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt 
werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung der Ta-
gesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen Mitglieder-
bestandes der Kreissynode. 
( 10 ) Über die Verhandlungen der Kreissynode ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der zur Ta-
gung Erschienenen und die gefassten Beschlüsse enthält. Für 
die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 
( 11 ) Die Niederschrift wird zeitnah nach der Synode durch 
Beschluss des Kreissynodalvorstandes genehmigt. Für die 
Unterzeichnung gelten die Bestimmungen des § 3 Absatz 10 
Satz 2. Sie wird den Presbyterien, den Mitgliedern der Kreis-
synode und der Kirchenleitung und auf Wunsch den Kreissy-
nodalvorständen anderer Kirchenkreise zur Verfügung ge-
stellt. Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung unverzüglich 
nach der Unterzeichnung der Niederschrift zur Kenntnis zu 
bringen. 
 ( 12 ) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gilt § 1 Ab-
satz 10 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 10 ) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, kön-
nen Beschlüsse in dringende Angelegenheiten, die der al-
leinigen Beschlussfassung durch die Kreissynode unter-
liegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern nicht 
ein Drittel der Mitglieder der Kreissynode gegen eine Ent-
scheidung im Umlaufverfahren Widerspruch eingelegt 
hat. Die Stimmabgabe kann schriftlich oder elektronisch 
erfolgen. Die dringenden Angelegenheiten, über die im 
Wege des Umlaufverfahrens ein Beschluss gefasst wer-
den soll, sowie das Ergebnis des Umlaufbeschlusses, 
sind in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 
( 11 ) Die Kreissynode kann in den vorgenannten Ausnah-
mefällen Tagungen als Videokonferenz abhalten. Diese 
Tagungen können als reine Videokonferenz oder durch 
die Zuschaltung einzelner Mitglieder mittels 



geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) 

( 13 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- und 
Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der Kreissynode 
zu regeln. 

Videokonferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit ist 
für die öffentliche Tagung ein Zugang zu der Videokonfe-
renz zu eröffnen. 
( 12 ) Über die Verhandlungen der Kreissynode ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der zur Ta-
gung Erschienenen und die gefassten Beschlüsse enthält. Für 
die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 
( 13 ) Die Niederschrift wird zeitnah nach der Synode durch 
Beschluss des Kreissynodalvorstandes genehmigt. Für die 
Unterzeichnung gelten die Bestimmungen des § 3 Absatz 11 
Satz 2. Sie wird den Presbyterien, den Mitgliedern der Kreis-
synode und der Kirchenleitung und auf Wunsch den Kreissy-
nodalvorständen anderer Kirchenkreise zur Verfügung ge-
stellt. Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung unverzüglich 
nach der Unterzeichnung der Niederschrift zur Kenntnis zu 
bringen. 
( 14 ) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gelten Absatz 
10 sowie § 1 Absatz 10 entsprechend. 
( 15 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- und 
Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der Kreissynode 
zu regeln. 
 

§ 6 
Wahlen 
( 1 ) Bei Wahlen erfolgt die Stimmabgabe in der Regel in offe-
ner Abstimmung durch Heben der Hand. Auf Antrag eines Mit-
gliedes ist geheim abzustimmen. In der Geschäftsordnung der 
Landessynode oder der Kreissynode kann für bestimmte 
Wahlen geheime Abstimmung vorgeschrieben werden. Bei 

 § 6 
Wahlen 
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der Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung ist geheim abzu-
stimmen. Bei Wahlen nehmen alle Stimmberechtigten, auch 
die zur Wahl gestellten, an der Abstimmung teil. 
( 2 ) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich 
gewordenen zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 
( 3 ) Die Möglichkeit der Blockwahl kann für bestimmte Wahlen 
in der Geschäftsordnung der Landessynode oder der Kreissy-
node vorgesehen werden. Eine Blockwahl kann nur durchge-
führt werden, sofern kein Widerspruch gegen sie erhoben 
wird. Bei der Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung ist einzeln 
abzustimmen. Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes 
können nicht durch Blockwahl gewählt werden. 
( 4 ) Vor den ersten beiden Wahlgängen können Wahlvor-
schläge gemacht werden, soweit nichts anderes geregelt ist. 
Bei der Wahl der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung 
sowie der Superintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt sind Ergänzungen zu den Wahlvorschlägen des No-
minierungsausschusses nur vor dem ersten Wahlgang mög-
lich und nur zulässig, wenn die Vorgeschlagenen an dem vo-
rausgegangenen Auswahlverfahren vollständig teilgenommen 
haben. 
( 5 ) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, 
wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Entfällt auf zwei Vor-
geschlagene je die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Absatz 2 
das Los. 
( 6 ) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zu-
stande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr als zwei 

 
 
 
( 2 ) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, kön-
nen Wahlen als Briefwahl oder Onlinewahl durchgeführt 
werden. 
( 3 ) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich 
gewordenen zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 
( 4 ) Die Möglichkeit der Blockwahl kann für bestimmte Wahlen 
in der Geschäftsordnung der Landessynode oder der Kreissy-
node vorgesehen werden. Eine Blockwahl kann nur durchge-
führt werden, sofern kein Widerspruch gegen sie erhoben 
wird. Bei der Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung ist einzeln 
abzustimmen. Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes 
können nicht durch Blockwahl gewählt werden. 
( 5 ) Vor den ersten beiden Wahlgängen können Wahlvor-
schläge gemacht werden, soweit nichts anderes geregelt ist. 
Bei der Wahl der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung 
sowie der Superintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt sind Ergänzungen zu den Wahlvorschlägen des No-
minierungsausschusses nur vor dem ersten Wahlgang mög-
lich und nur zulässig, wenn die Vorgeschlagenen an dem vo-
rausgegangenen Auswahlverfahren vollständig teilgenommen 
haben. 
( 6 ) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, 
wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Entfällt auf zwei Vor-
geschlagene je die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
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Vorgeschlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden 
Vorgeschlagenen durchgeführt, die im zweiten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die meis-
ten Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. 

Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Absatz 3 
das Los. 
( 7 ) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zu-
stande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr als zwei Vorge-
schlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden Vorge-
schlagenen durchgeführt, die im zweiten Wahlgang die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. 
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Gesetzesvertretende Verordnung
zur Änderung des Kirchengesetzes über  
Verfahrensvorschriften für Sitzungen und 

Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode 
und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodal-

vorstandes, der Landessynode sowie der  
Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG)

Vom 15. Mai 2020

Auf Grund von Artikel 128 in Verbindung mit Artikel 150 der 
Kirchenordnung hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 
15. Mai 2020 nachstehende gesetzesvertretende Verordnung 
beschlossen:

§ 1
Änderungen

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sit-
zungen und Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode 
und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der 
Landessynode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz 
– VfG) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2020 (KABl. S. 43), wird 
wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 11 werden die Wörter „4 und 6 bis“ 

ge strichen.
2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 9 werden folgende Absätze 10 und 11 
eingefügt:
„(10) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, 

können Beschlüsse in dringende Angelegenheiten, 
die der alleinigen Beschlussfassung durch die Kreissy-
node unterliegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, 
sofern nicht ein Drittel der Mitglieder der Kreissy-
node gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren 
Widerspruch eingelegt hat. Die Stimmabgabe kann 
schriftlich oder elektronisch erfolgen. Die dringenden 
Angelegenheiten, über die im Wege des Umlaufver-
fahrens ein Beschluss gefasst werden soll, sowie das 
Ergebnis des Umlaufbeschlusses sind in geeigneter 
Weise öffentlich bekannt zu machen. 
(11) Die Kreissynode kann in den vorgenannten Aus-
nahmefällen Tagungen als Videokonferenzen abhalten. 
Diese Tagungen können als reine Videokonferenz oder 
durch die Zuschaltung einzelner Mitglieder mittels 
Videokonferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit 
ist für die öffentliche Tagung ein Zugang zu der Video-
konferenz zu eröffnen.“

b) Die bisherigen Absätze 10 bis 13 werden zu den 
Absätzen 12 bis 15.

c) Im neuen Absatz 13 wird die Zahl „10“ durch die Zahl 
„11“ ersetzt.

d) Im neuen Absatz 14 wird das Wort „gilt“ durch die 
Wörter „gelten Absatz 10 sowie“ ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird nachstehender Absatz 2 einge-

fügt:
„(2) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, 
können Wahlen als Briefwahl oder Onlinewahl durch-
geführt werden.“
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b) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden zu den Absät-
zen 3 bis 7.

c) Im neuen Absatz 6 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ 
ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese gesetzesvertretende Verordnung tritt mit Wirkung vom 
18. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Januar 2021 
außer Kraft.

Düsseldorf, den 15. Mai 2020
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Die Kirchenleitung
 Rekowski           Dr. Weusmann

5. Verordnung zur Änderung der  
Prüfungsordnung für die Erste und Zweite 

Theologische Prüfung in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

Vom 15. Mai 2020

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
auf Grund von § 9 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrausbil-
dungsgesetz die folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Die Prüfungsordnung für die Erste und Zweite Theologische 
Prüfung in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom  
30. April 2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom  
3. April 2020 (KABl S. 121), wird wie folgt geändert:
1. § 29 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die praktische Prüfung Religionsunterricht besteht aus 
je einem schriftlichen und mündlichen Teil; die praktische 
Prüfung Gottesdienst besteht aus je einem schriftlichen, 
praktischen und mündlichen Teil.“

2. § 31 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und erhält fol-

gende Fassung:
„(2) Der mündliche Teil der Prüfung findet als geson-
dertes Prüfungsgespräch statt. Gegenstand des 
Gesprächs sind der eingereichte Entwurf und die 
darauf beruhenden Planungen sowie Grundfragen des 
Religionsunterrichts. Das Prüfungsgespräch dauert 45 
Minuten.“

§ 2
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Mai 2020 in Kraft. Sie tritt mit 
Ablauf des 30. September 2020 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Mai 2020
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Die Kirchenleitung
 Rekowski           Dr. Weusmann

Änderung des Dienstrechts der kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1549474  Düsseldorf, 29. April 2020 
Az. 12-10:0002

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kom-
mission hat auf Grund von § 2 Absatz 2 des Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes (ARRG) die nachstehenden Arbeitsrechts-
regelungen getroffen, die hiermit gemäß § 15 Absatz 1 ARRG 
bekannt gemacht werden.
Die Regelungen sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRG verbindlich. 

Das Landeskirchenamt

Arbeitsrechtsregelung
zur Änderung des BAT-KF – § 6a Kurzarbeit

Vom 22. April 2020

§ 1
Änderung des BAT-KF

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung 
(BAT-KF), der zuletzt durch die Arbeitsrechtsregelung vom  
18. Dezember 2019 geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert: 
§ 6a wird wie folgt geändert:
1. Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:

„(6a) In der Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, 
dass diejenigen Mitarbeitenden, die von der Kurzarbeit 
betroffen sind, vom Arbeitgeber neben dem verkürzten 
Entgelt eine Aufstockung des von der Agentur für Arbeit 
zu erwartenden Kurzarbeitergeldes um einen prozen-
tualen Anteil der Nettoentgeltdifferenz zwischen dem 
pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und dem 
pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt nach  
§ 106 SGB III erhalten. Der Zuschuss zum Kurzarbeiter-
geld wird zusammen mit der üblichen Entgeltauszahlung 
gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt 
durch die Agentur für Arbeit. 
Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung werden verdiente 
Vergütungen, Kurzarbeitergeld und Zuschuss gesondert 
ausgewiesen.“

2. Absatz 6a wird gestrichen.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 Nr. 1 der Arbeitsrechtsregelung tritt am 22. April 2020,  
§ 1 Nr. 2 der Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2021 
in Kraft.

Dortmund, den 22. April 2020
 Rheinisch-Westfälisch-Lippische
 Arbeitsrechtliche Kommission
 Der Vorsitzende

JFiterer
Hervorheben
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Beschlusslauf 
 

Vorlage Nr.: BV/0143/2020/1 
 

Bereich: Dezernat 5.1 Datum: 25.03.2020 
Bearbeiter: Janna Fischer 
AZ:  

 

Beratungsfolge Zuständigkeit / 
Zusatzinfo 

Datum / 
Dauer 

Ergebnis 

Kollegium (offene Sitzungen) Vorberatung 
 

21.04.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen mit Überweisung 

Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen 

Mitberatung 
 

04.05.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen 

Finanzausschuss Federführende 
Beratung 
 

13.05.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen 

Kirchenleitung (offene Sitzun-
gen) 

Entscheidung 
 

15.05.2020 
00:15 

einstimmig beschlos-
sen 

 
Anlage(n):  
73.LS2020-B20 
73.LS2020-B21 
Anlage 1_Version 28.04.2020_Gesetzesvertretende Verordnung FAG in 
Formular_Entwurf nach QS 
Anlage 2_Version 28.04.2020_Änderungsverordnung zur DVO-FAG_Entwurf nach QS 
Anlage 3_Version 25.03.2020_Gesetzesvertretende 
Verordnung_Finanzausgleichsgesetzes - Synopse 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der Durchführungsverordnung des 
Finanzausgleichsgesetz 
 
Beschluss: 
 
1. Die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) wird erlassen. 
 

2. Die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes 
über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Durchführungsverordnung zum Finanzaus-
gleichsgesetz – DVO-FAG) wird erlassen. 
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Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 
Entsprechend Beschluss 20 Nr. 2 der Landessynode 2020 vom 15. Januar 2020 zur Än-
derung der Umlagesystematik ist eine entsprechenden Gesetzesvertretende Verordnung 
zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zu erlassen. Innerhalb der Gesetzesvertre-
tenden Verordnung werden die notwendigen Änderungen des Finanzausgleichsgeset-
zes, die sich aus dem Beschluss 20 zur Umlagesystematik (s. 73.LS2020-B20) sowie aus 
dem Beschluss 21 zur Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage (s. 73.LS2020-B20) 
ergeben, umgesetzt. 
 
Weiterhin ist aufgrund der Umstellung zum Doppelhaushalt gem. § 64 Abs. 1 WiVo die 
Durchführungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz entsprechend anzupassen.  
 
Da eine umfassende Veränderung des FAG vorgesehen ist, werden in der Gesetzesver-
tretenden Verordnung zur Änderung des FAG und in der Verordnung zur Änderung der 
DVO-FAG nur die für die Planung der Umlagen notwendigen Änderungen vorgenommen.  
 
Die detaillierten Veränderungen des FAG und der DVO-FAG sind der Synopse (Anlage 
3) zu entnehmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Auswirkungen durch die neue Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben: 
Durch die Integration der Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben in die Umlage für ge-
meinsame Aufgaben werden die GGA-Aufgaben nicht mehr bedarfsgedeckt abgerech-
net, sondern sind über die 21 % des Kirchensteueraufkommens zu decken. Diese Ver-
änderung hat erhebliche finanzielle Auswirkung auf den Haushalt des Landeskirchen-
amtes und seine unselbständigen Werke und Einrichtungen. 
 
Die Veränderungen würden auf Basis der Planzahlen für 2020 und der mittelfristigen 
Planung aus dem Jahr 2019 simuliert. Die Auswirkungen sind der aufgeführten Tabelle 
zu entnehmen. Weitere Auswirkungen von Beschlüssen der Landessynode 2020 (wie 
die Veränderungen der Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage, neue oder in der 
Zukunft entfallende Aufgaben etc.) oder ein sich veränderndes Kirchensteueraufkom-
men wurden nicht berücksichtigt. Somit können die hier dargestellten finanziellen Aus-
wirkungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben und sind lediglich richtungswei-
send und haben das Ziel zum Verständnis über die Zusammensetzung sowie die Aus-
wirkungen der neuen gemeinsamen Umlage beizutragen. 
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Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen würden dem Landeskirchenamt gegen-
über der „alten“ Umlageregelung in diesem Beispiel in 2020 6,578 Mio. € und in 2021 
5,396 Mio. € weniger an Einnahmen zur Verfügung stehen. 
 
Auswirkung durch Anpassung der Versorgungs-und Beihilfesicherungsumlage: 
Die Herabsetzung der Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage auf insgesamt 18 % 
des Kirchensteueraufkommens sowie des darin enthaltenen landeskirchlichen Anteils 
von 10,1% auf 6,5 % wird den landeskirchlichen Haushalt entsprechend entlasten. Auf 
der anderen Seite werden durch die Erhöhung des stellenbezogenen Beihilfebeitrags 
von 15 % auf 20% (Beamte im Pfarr- und Schuldienst) bzw. 24% (für andere Kirchenbe-
amte) die Personalkosten auf landeskirchlicher Ebene steigen. Dies gilt auch für die 
Personalkosten, die durch die Pfarrbesoldungsumlage auf die landeskirchliche Ebene 
integriert werden. 
 
Die finanziellen Auswirkungen sind im Detail den Drucksachen 31 und 32 der 73. Lan-
dessynode 2020 zu entnehmen. 
 
Kostenstelle:  
 
 
 
21.04.2020 Kollegium (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
3. Die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) wird erlassen. 

Auswirkungen auf landeskirchliche Ebene auf Basis der Plandaten für 2020 aus dem Jahr 2019

Bezeichnung Plan MiFri MiFri MiFri

Zeitraum 2020 2021 2022 2023

Werte in T € Werte in T € Werte in T € Werte in T €

Kirchensteueraufkommen 750.000 768.000 790.000 820.000

Umlagensumme gesamt außerrheinische 43.905 46.381 46.706 47.033

Umlagensumme gesamt innerrheinische 23.368 20.363 20.170 20.134

Umlagen GGA Gesamt 67.273 66.744 66.876 67.166

Umlage LKA 75.750 77.568 79.790 82.820

Umlagen Pfarrbesoldungsumlage inkl. Endabrechnung 21.055 22.364 23.624 24.895

Summe der Umlagen 164.078 166.676 170.290 174.881

Umlagen GGA an dem KiStA 8,97% 8,69% 8,47% 8,19%

Umlagen LKA an dem KiStA 10,10% 10,10% 10,10% 10,10%

Umlagen Pfarrbesoldungsumlage an dem KiStA 2,81% 2,91% 2,99% 3,04%

Summe der Prozentsätze 21,88% 21,70% 21,56% 21,33%

Neueingeführter Prozentsatz 21% 21% 21% 21%

Abweichung zu den Planzahlen -6.578 -5.396 -4.066 -2.029 
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4. Die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes 

über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Durchführungsverordnung zum Finanzaus-
gleichsgesetz – DVO-FAG) wird erlassen. 

 
(nur für das Kollegium: Überweisung an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen – federführend – und an den Ständigen Finanzausschuss.) 
 
Diskussion: 
 
Es soll angestrebt werden, Detailregelungen in die Verordnung zu verlagern. 
Die in § 16 (neu) erwähnte Entscheidung ist im Grunde keine Dringlichkeitsentschei-
dung. (Warum) Muss der mit einem erweiterten Finanzausschuss verbundene Aufwand 
weiterhin betrieben werden? 
 
Die Beschlussvorlage muss auch für die Ausschussberatungen um die Beantwortung 
der vorgesehenen „Kontrollfragen“ ergänzt werden. Dies gilt insbesondere für die finan-
ziellen Auswirkungen: Die Kirchenleitung muss – unabhängig davon, dass hier die Ent-
scheidung der Landessynode ausgeführt wird – wissen, welche Konsequenzen von der 
Veränderung zu erwarten sind. Insbesondere im Hinblick auf das zu erwartende Defizit 
im landeskirchlichen Haushalt und die Auswirkungen auf die Versorgungssicherung an-
gesichts der aktuellen Situation muss ein möglichst hohes Maß an Transparenz herge-
stellt werden, um verantwortliches Führungshandeln zu ermöglichen. Möglicherweise 
könnten so gravierende Einsparungsnotwendigkeiten offenbar werden, dass die Kir-
chenleitung darauf reagieren muss. 
 
 
 
04.05.2020 Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

 
Beschluss: 
 
5. Die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) wird erlassen. 
 

6. Die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes 
über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Durchführungsverordnung zum Finanzaus-
gleichsgesetz – DVO-FAG) wird erlassen. 

 
Diskussion: 
 
Herr Boecker führt in die Vorlage ein.  
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Die Landessynode 2020 hat eine Änderung der Umlagesystematik beschlossen, die in 
der Gesetzesvertretenden Verordnung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
(FAG) nun umgesetzt wird. 
Herr Boecker geht besonders auf § 10 Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage 
und  
§ 11 Umlage für gemeinsame Aufgaben ein. 
 
Die Durchführungsverordnung zum FAG muss aufgrund der Umstellung zur Aufstellung 
eines Doppelhaushaltes angepasst werden. 
 
 
Auf Nachfrage eines Mitglieds, warum in § 6 Abs. 10 der Verordnung das Beschäfti-
gungsverbot während der Schwangerschaft nicht aufgelistet ist, teilt Herr Boecker mit, 
dass man die bisherigen Begrifflichkeiten im FAG übernommen habe. Das FAG werde 
aber in einigen Punkten überarbeitet, und in diesem Zusammenhang werde man sich 
mit dem Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft auseinandersetzen. 
 
Einzelne Mitglieder sind der Meinung, dass die Berechnungsgrundlage in § 2 der 
Durchführungsverordnung zum FAG deutlicher formuliert werden sollte. Es sei nicht er-
sichtlich, ob für das zweite Planungsjahr zwei Differenzen gebildet werden sollen. 
 
 
 
 
13.05.2020 Finanzausschuss 

 
 
 
 
 
15.05.2020 Kirchenleitung (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
1. Die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) wird erlassen. 

2. Die Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes 
über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Durchführungsverordnung zum Finanzaus-
gleichsgesetz – DVO-FAG) wird erlassen. 

 
Diskussion: 
 
Herr Baucks führt in die Vorlage ein und weist auf die ergänzende Vorlage hin. 
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Zu Beschlusspunkt 1.  
 

Gesetzesvertretende Verordnung 
zur Änderung des Kirchengesetzes über die Durchführung der Pfarrbesoldung, 

den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Finanzausgleichsgesetz – FAG) 

 
Vom 15. Mai 2020 

 
 

Entwurf 

 
 

Aufgrund von Artikel 150 der Kirchenordnung hat die Kirchenleitung in ihrer 

Sitzung vom 15. Mai 2020 die nachstehende Gesetzesvertretende Verordnung 

zur Änderung des Kirchengesetzes über die Durchführung der Pfarrbesoldung, 

den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Finanzausgleichsgesetz – FAG) beschlossen: 

 
 

Artikel 1 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 

 
Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den 

Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Finanzausgleichsgesetz – FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 

Januar 2008 (KABl S. 201), zuletzt geändert durch Beschluss der Landessynode 

2019 vom 7. September 2019 (KABl S. 214), wird wie folgt geändert: 

 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 13 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 11 Absatz 1“ 
ersetzt. 

b) Absatz 10 erhält folgende Fassung:  
„(10) Im Fall von Mutterschutz, Krankheit oder Gewährung von Sonderurlaub 
gemäß § 53 Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD zur Durchführung eines 
Kontaktstudiums ist der Pauschalbetrag für die Pfarrstelle weiter zu zahlen.“ 

 
2. § 7 wird aufgehoben.  
 
3. § 8 wird § 7 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „2 bis 7“ in die Angabe „2 bis 6“ geändert. 
b) § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die jährliche Endabrechnung erfolgt für die Pfarrbesoldungspauschale 
gemäß § 6.“ 

 
4. § 9 wird § 8. 
 
5. § 10 wird § 9 und wie folgt geändert 

a) Absatz 3 aufgehoben, 
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b) die Absätze 4 und 5 werden zu den Absätzen 3 und 4. 
 
6. § 11 wird § 10 und erhält folgende Fassung:  

„§ 10  
Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage 

 
Zur Deckung der Aufwendungen gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 8 und 10 wird von 

den Kirchensteuergläubigern die Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage für 

Pfarrerinnen und Pfarrer erhoben. Übersteigt das Netto-

Kirchensteueraufkommen den Ansatz, der der Berechnung der Umlage zugrunde 

lag, erhöht sich die Umlage im gleichen Verhältnis. § 5 Absatz 1 Satz 3 findet 

keine Anwendung.“ 

 
7. Nach § 10 wird ein neuer § 11 eingefügt:  

„§ 11 
Umlage für gemeinsame Aufgaben 

 

(1) Zur Deckung der Aufwendungen für gemeinsame Aufgaben wird von den 

Kirchensteuergläubigern eine Umlage in Höhe von 21 von Hundert des Netto-

Kirchensteueraufkommens erhoben. Aus der Umlage werden die 

landeskirchlichen Aufgaben, gesamtkirchliche Aufgaben und die 

Personalaufwendungen nach § 3, die nicht nach § 6 Absatz 1 und § 10 entfallen, 

gedeckt. Verändert sich das Netto-Kirchensteueraufkommen gegenüber der 

Schätzung, verändert sich der Pro-Kopf-Betrag der Umlage in gleicher Weise. 

 

(2) Personalaufwendungen, die in den Fällen des § 6 Absatz 7 und 8 durch die 

Einstellung einer Vertretungskraft entstehen, werden aus der Umlage finanziert. 

In diesem Fall ist der Pauschalbetrag entsprechend dem Umfang der Vertretung 

zu zahlen. Wird die Vertretung von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer mit einer 

mbA-Pfarrstelle (nach Wartestand), mit einem Auftrag nach § 25 

Pfarrdienstgesetz der EKD, im Status des Wartestandes oder die oder der auf 

der Vermittlungsliste der Kirchenleitung steht, wahrgenommen und wird ihr oder 

ihm anschließend die Pfarrstelle übertragen, wird ein Jahrespauschalbetrag 

erstattet. 

 

(3) Personalaufwendungen, die bei refinanzierten Funktionspfarrstellen durch die 

Gestellung einer Vertretungskraft entstehen, werden aus der Umlage 

aufgebracht. Im Fall längerer Krankheit werden Vertretungskosten mit Ablauf der 

6. Woche auch bei nicht refinanzierten Pfarrstellen übernommen, sofern mit einer 

weiteren Abwesenheit von mehr als einem Monat zu rechnen ist. Dies gilt auch 

bei der vorläufigen Dienstenthebung. 

 

(4) Aus der Umlage nach Absatz 1 werden auch die Personalaufwendungen für 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten gezahlt, wenn diese 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000013
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1. sich im Wartestand befinden, 

2. ein Amt als hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung ausgeübt und das 

Amt niedergelegt haben, nicht zur Wiederwahl gestanden haben, nicht 

wiedergewählt worden sind, ihre Wiederwahl abgelehnt haben oder 

abberufen worden sind und mit einem kirchlichen Auftrag nach § 4 Absatz 

2 des Kirchengesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse der 

hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung beauftragt sind. 

Ebenfalls werden aus der Umlage nach Absatz 1 die Versorgungsbezüge, soweit 

diese nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 8 der Satzung der VKPB nicht gezahlt 

werden, übernommen. 

 

(5) Im Fall der Versetzung einer Kirchenbeamtin oder eines Kirchenbeamten in 

den Wartestand gemäß § 60 des Kirchenbeamtengesetzes sind für die Dauer 

eines Jahres die Wartestandsbezüge vom Anstellungsträger an die Landeskirche 

zu erstatten. In besonders begründeten Einzelfällen kann von der Erhebung des 

Erstattungsbetrages abgesehen werden.“ 

 

10. Die §§ 12 und 13 werden aufgehoben und die §§ 14 bis 17 werden zu den §§ 12 

bis 15.  

 

12. § 18 wird § 16 und die Wörter „den Pro-Kopf-Betrag für die in §§ 7, 9, 10, 11, 12 

und §13 Absatz 1 und 2“ werden durch die Wörter „die Pro-Kopf-Beträge für die 

in §§ 9 bis 11 Absatz 1“ ersetzt. 

 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2020 in Kraft. 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/2736#s69000020
https://kirchenrecht-ekir.de/document/2708#s75000090


Zu Beschlusspunkt 2:  
 
 

Verordnung  
zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes über 

die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Durchführungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz – DVO-FAG) 
 

Vom 15. Mai 2020 
 
 
 
 

Entwurf 
 

Aufgrund von § 18 Absatz 3 des Kirchengesetzes über die Durchführung 

der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) erlässt 

die Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss 

folgende Verordnung: 

 

 

Artikel 1 
Änderung der Durchführungsverordnung  
zum Finanzausgleichsgesetz (DVO-FAG) 

 

 

 

Die Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes über die 

Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und den Umlagen in 

der Evangelischen Kirche im Rheinland (Durchführungsverordnung zum 

Finanzausgleichsgesetz – DVO-FAG) vom 31. Mai 1996 (KABl S. 162), 

zuletzt geändert durch Verordnung der Kirchenleitung vom 25. November 

2016 (KABl. S. 93), wird wie folgt geändert: 

 

 
1. Es wird nach § 1 ein neuer § 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

 
„§ 2 

Planungsgrundlagen 
 

(1) Für die Feststellung und Berechnungen der Umlagen nach §§ 9 bis 11 
FAG sowie für den Finanzausgleich nach § 8 FAG werden die 
Kirchenmitgliederzahlen zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres aus dem 
zentralen Gemeindegliederverzeichnis zugrunde gelegt. Die Feststellung 
der Kirchenmitgliederzahlen für das zweite Planungsjahr eines 
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Doppelhaushalts erfolgt gemäß Satz 1 verändert um die Differenz der 
Kirchenmitgliederzahlen zum Stichtag 31.12. der letzten beiden Jahre. 

 
(2) Die Ermittlung der für das erste Planungsjahr zugrunde zu legenden 

Pfarrstellen (§ 6 Absatz 2 FAG) erfolgt am 1. April des laufenden Jahres auf 

Grundlage des Pfarrstellenbesetzungsplans. Für die Ermittlung der 

Pfarrstellen für das zweite Planungsjahr eines Doppelhaushalts, soll der 

Stellenbesetzungsplan zum Stand 1. April des Folgejahres prognostiziert 

werden. Die Feststellung und Prognose erfolgen durch Beschluss des 

Kreissynodalvorstandes oder des Verbandsvorstandes.“ 

 
 
2. Die bisherigen §§ 2 bis 6 werden zu den §§ 3 bis 7. 
 
3. In § 3 neu wird Abs. 5 gestrichen. 

 
2. § 5 neu wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift „Pfarrbesoldungsumlage“ wird durch 
„Vertretungskosten“ ersetzt 

b) In Absatz 1 wird die Zahl „7“ durch die Zahl „11“ ersetzt.  
 

 
3. § 6 neu wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift „Umlagen und Finanzausgleich“ wird durch 

„Abrechnungssystematik“ ersetzt.  

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Umlagen nach § 10 und § 11 FAG werden vom 

Landeskirchenamt durch die Festsetzung des Pro-Kopf-Betrages 

ermittelt und über das Jahr abgerechnet. Die kirchlichen 

Körperschaften, die das Recht zur Steuererhebung haben, leisten für 

die Monate Januar bis November Abschlagszahlungen. Die 

Abrechnung des Monats Dezember erfolgt gemäß der Bestimmungen 

in § 10 und § 11 Absatz 1 FAG im Januar des Folgejahres“. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 
d) Absatz 3 wird Absatz 2 und die Zahl „9“ wird durch die Zahl „8“ 

ersetzt. 

e) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Zahl „10“ wird durch die Zahl „9“ 

ersetzt. 

f) Absatz 5 wird Absatz 4 und erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Beträge gemäß Absatz 1 bis 3 sowie nach § 4 Absatz 1 sind 

zum 25. des Folgemonats fällig. Bei verspäteter Zahlung werden 

entstandene Zinsaufwendungen in Rechnung gestellt.“ 

g) Absatz 6 wird Absatz 5 und nach dem Wort „Abrechnung“ werden die 

Wörter „nach Absatz 2 und 3“ eingefügt. 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000013


 
 
 

3 

h) Absatz 7 wird Absatz 6 und die Zahl „6“ wird durch die Zahl „5“ 

ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2020 in Kraft. 
 

 



Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und der Durchführungsverordnung zum 
Finanzausgleichsgesetz (DVO-FAG)  

 
Stand: 12.03.2020 

Hinweis:  
- Einarbeitung der Beschlüsse 73.LS2020-B20 und 73.LS2020-B21 
- Änderungen im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt 
 

alt neu Anmerkungen 
 

§ 6 
Pfarrstellenpauschale 

 
(1) Zur Deckung der nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1, § 3 Absatz 1 Nummer 1, 6, 10 und 
11 entstehenden Aufwendungen zahlen die 
Anstellungskörperschaften für jede 
bestehende Pfarrstelle, mit Ausnahme der 
Pfarrstellen an Schulen und 
Justizvollzugsanstalten, einen Pauschalbetrag 
an die Landeskirche (Pfarrstellenpauschale). 
Soweit die Landeskirche 
Anstellungskörperschaft ist, werden die 
entstehenden Kosten dieses Abschnittes von 
ihr im Rahmen der in § 13 Absatz 1 geregelten 
Umlage getragen. 

§ 6  
Pfarrstellenpauschale 

 
(1) Zur Deckung der nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1, § 3 Absatz 1 Nummer 1, 6, 10 und 
11 entstehenden Aufwendungen zahlen die 
Anstellungskörperschaften für jede 
bestehende Pfarrstelle, mit Ausnahme der 
Pfarrstellen an Schulen und 
Justizvollzugsanstalten, einen Pauschalbetrag 
an die Landeskirche (Pfarrstellenpauschale). 
Soweit die Landeskirche 
Anstellungskörperschaft ist, werden die 
entstehenden Kosten dieses Abschnittes von 
ihr im Rahmen der in § 11 Absatz 1 
geregelten Umlage getragen. 
 
(10) Im Fall von Mutterschutz, Krankheit 
oder Gewährung von Sonderurlaub gemäß 
§ 53 Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes der 
EKD zur Durchführung eines 
Kontaktstudiums ist der Pauschalbetrag für 
die Pfarrstelle weiter zu zahlen. 

Der Verweis wurde angepasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu (10) ist alt § 7 Abs. 3 Satz 1 

§ 7 
Pfarrbesoldungsumlage 

 § 7 Abs. 1 entfällt. Abs.2  und Abs. 3 Satz 2 
sind zu § 11 Abs.2 und 3 verschoben,  
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(1) Zur Deckung der Aufwendungen der 
Zentralen Pfarrbesoldung, die nicht nach § 6 
Abs. 1, § 11 und § 12 entfallen, wird von den 
Anstellungskörperschaften eine 
Pfarrbesoldungsumlage erhoben. 
 
(2) Personalaufwendungen, die in den Fällen 
des § 6 Absatz 7 und 8 durch die Einstellung 
einer Vertretungskraft entstehen, werden von 
der Zentralen Pfarrbesoldung übernommen. In 
diesem Fall ist der Pauschalbetrag 
entsprechend dem Umfang der Vertretung zu 
zahlen. Wird die Vertretung von einer Pfarrerin 
oder einem Pfarrer aus einer mbA-Pfarrstelle 
(nach Wartestand), einem Auftrag nach § 25 
Pfarrdienstgesetz der EKD, im Status des 
Wartestandes oder die oder der auf der 
Vermittlungsliste der Kirchenleitung steht, 
wahrgenommen und wird ihr oder ihm 
anschließend die Pfarrstelle übertragen, wird 
ein Jahrespauschalbetrag erstattet. Die 
Erstattung erfolgt aus der 
Pfarrbesoldungsumlage. 
 
(3) Im Fall von Mutterschutz, Krankheit und 
Gewährung von Sonderurlaub gemäß § 53 
Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD zur 
Durchführung eines Kontaktstudiums ist der 
Pauschalbetrag für die Pfarrstelle weiter zu 
zahlen. Personalaufwendungen, die bei 
refinanzierten Funktionspfarrstellen durch die 
Gestellung einer Vertretungskraft entstehen, 
werden aus der Pfarrbesoldungsumlage 
aufgebracht. Im Fall längerer Krankheit werden 

Abs. 3 Satz 1 ist zu § 6 Abs. 10 geworden. 
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Vertretungskosten mit Ablauf der 6. Woche 
auch bei nicht refinanzierten Pfarrstellen 
übernommen, sofern mit einer weiteren 
Abwesenheit von mehr als einem Monat zu 
rechnen ist. Dies gilt auch bei der vorläufigen 
Dienstenthebung. Die Vertretungskosten 
werden aus der Pfarrbesoldungsumlage 
aufgebracht. 

§ 813 
Endabrechnung 

( 1 ) Die Haushaltsmittel gemäß den in §§ 2 bis 
7 genannten Aufgaben werden im 
landeskirchlichen Haushalt gesondert 
veranschlagt. 
( 2 ) Die jährliche Endabrechnung erfolgt für 
die Pfarrbesoldungspauschale gemäß § 6, die 
Pfarrbesoldungsumlage gemäß § 7 sowie für 
die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben 
gemäß § 13 Absatz 2. 
( 3 ) Die Überschüsse oder Fehlbeträge aus 
den in Absatz 2 genannten Erträgen und 
Aufwendungen werden unmittelbar nach 
Abschluss des Haushaltsjahres abgerechnet, 
sofern die Landessynode nichts anderes 
beschließt. 

§ 713 
Endabrechnung 

(1) Die Haushaltsmittel gemäß den in §§ 2 bis 
6 genannten Aufgaben werden im 
landeskirchlichen Haushalt gesondert 
veranschlagt. 
( 2 ) Die jährliche Endabrechnung erfolgt für 
die Pfarrbesoldungspauschale gemäß § 6. 
 
 
 
( 3 ) Die Überschüsse oder Fehlbeträge aus 
den in Absatz 2 genannten Erträgen und 
Aufwendungen werden unmittelbar nach 
Abschluss des Haushaltsjahres abgerechnet, 
sofern die Landessynode nichts anderes 
beschließt. 

Die Paragraphennummer wurde angepasst. In 
Absatz 2 entfällt die Endabrechnung für die 
Pfarrbesoldungsumlage und GGA-Umlage.  

§ 9 
Zuweisung aus der Finanzausgleichsumlage 

§ 8 
Zuweisung aus der Finanzausgleichsumlage 

Die Paragraphennummer wurde angepasst 

§ 10 
Finanzausgleichsumlage 

 
(3) Für die Feststellung und Berechnungen 
werden die Kirchenmitgliederzahlen zum 
Stichtag 31. Dezember des Vorjahres aus dem 
zentralen Gemeindegliederverzeichnis 
zugrunde gelegt. 

§ 9 
Finanzausgleichsumlage 

 
(3) Um die Zahlungen gegenüber den 
finanzausgleichsberechtigten Kirchenkreisen 
erfüllen zu können, ist eine 
Finanzausgleichsrücklage zu bilden, die von 
allen Körperschaften gemäß Absatz 1 anteilig 

Die Paragraphennummer wurde angepasst; 
Abs. 3 wird in die DVO FAG verschoben und 
entfällt somit hier. Aufgrund dessen wird Abs. 
4 und 5 zu Abs. 3 und 4.  
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zu finanzieren ist. 
(4) Die Rücklage wird von der Landeskirche 
verwaltet. 

§ 11 
Versorgungssicherungsumlage 

 
Zur Deckung der Aufwendungen gemäß § 3 
Absatz 1 Nummer 8 wird von den 
Kirchensteuergläubigern die 
Versorgungssicherungsumlage für 
Pfarrerinnen und Pfarrer erhoben. Übersteigt 
das Netto-Kirchensteueraufkommen den 
Ansatz, der der Berechnung der Umlage 
zugrunde lag, erhöht sich die Umlage im 
gleichen Verhältnis. § 5 Absatz 1 Satz 3 findet 
keine Anwendung. 
 

§ 10 
Versorgungs- und 

Beihilfesicherungsumlage 
 

Zur Deckung der Aufwendungen gemäß § 3 
Absatz 1 Nummer 8 und 10 wird von den 
Kirchensteuergläubigern die Versorgungs- 
und Beihilfesicherungsumlage für 
Pfarrerinnen und Pfarrer erhoben. Übersteigt 
das Netto-Kirchensteueraufkommen den 
Ansatz, der der Berechnung der Umlage 
zugrunde lag, erhöht sich die Umlage im 
gleichen Verhältnis. § 5 Absatz 1 Satz 3 findet 
keine Anwendung. 

 

Der alte § 11 und § 12 werden in einer Umlage 
zusammengefasst. Aufgrund dessen wird auch 
nur ein Paragraph benötigt.  
Umsetzung des Beschlusses 73.LS2020-B21 

§ 12 
Beihilfesicherungsumlage 

 
Zur Deckung der Aufwendungen gemäß § 3 
Absatz 1 Nummer 10 wird von den 
Kirchensteuergläubigern die 
Beihilfesicherungsumlage für Pfarrerinnen und 
Pfarrer erhoben. Übersteigt das Netto-
Kirchensteueraufkommen den Ansatz, der der 
Berechnung der Umlage zugrunde lag, erhöht 
sich die Umlage im gleichen Verhältnis. § 5 
Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. 

§ 1318 
Landeskirchliche- und gesetzliche 

gesamtkirchliche Umlage 
 

( 1 ) Zur Deckung des Haushaltsbedarfs der 
Landeskirche wird für die landeskirchlichen 

§ 11 
 

Umlage für gemeinsame Aufgaben 
 

(1) Zur Deckung der Aufwendungen für 
gemeinsame Aufgaben wird von den 

Die Paragraphennummer wurde angepasst;  
 
Umsetzung des Beschlusses 73.LS2020-B20 
 
 
Absatz 1 wurde entsprechend der neuen 
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Aufgaben von den Kirchensteuergläubigern 
eine Umlage in Höhe von 10,10 von Hundert 
des Netto-Kirchensteueraufkommens erhoben. 
Verändert sich das Netto-
Kirchensteueraufkommen gegenüber der 
Schätzung, verändert sich der Pro-Kopf-Betrag 
der Umlage in gleicher Weise. 
 
( 2 ) Gemeinsam mit der Umlage nach Absatz 
1 wird von den Kirchensteuergläubigern eine 
zusätzliche Umlage zur Finanzierung der 
einzelnen EKD- und UEK-Umlagen, der 
Zahlungsverpflichtungen aus staatlichen 
Vorschriften mit Wirkung für 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände 
und Landeskirche sowie der treuhänderisch für 
die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und 
Verbände übernommenen 
Zahlungsverpflichtungen erhoben. 
 
( 3 ) Aus der Umlage nach Absatz 2 werden 
auch die Personalaufwendungen für 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
gezahlt, wenn diese 

1. sich im Wartestand befinden, 
2. ein Amt als hauptamtliches Mitglied der 

Kirchenleitung ausgeübt und das Amt 
niedergelegt haben, nicht zur 
Wiederwahl gestanden haben, nicht 
wiedergewählt worden sind, ihre 
Wiederwahl abgelehnt haben oder 
abberufen worden sind und mit einem 
kirchlichen Auftrag nach § 4 Absatz 2 
des Kirchengesetzes betreffend die 
Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 

Kirchensteuergläubigern eine Umlage in 
Höhe von 21 von Hundert des Netto-
Kirchensteueraufkommens erhoben. 
Aus der Umlage werden die 
landeskirchlichen Aufgaben, 
gesamtkirchliche Aufgaben und die 
Personalaufwendungen nach § 3, die 
nicht nach § 6 Abs. 1 und § 10 entfallen, 
gedeckt. Verändert sich das Netto-
Kirchensteueraufkommen gegenüber 
der Schätzung, verändert sich der Pro-
Kopf-Betrag der Umlage in gleicher 
Weise. 
 

(2) Personalaufwendungen, die in den 
Fällen des § 6 Absatz 7 und 8 durch die 
Einstellung einer Vertretungskraft 
entstehen, werden aus der Umlage 
finanziert. In diesem Fall ist der 
Pauschalbetrag entsprechend dem 
Umfang der Vertretung zu zahlen. Wird 
die Vertretung von einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer mit einer mbA-Pfarrstelle 
(nach Wartestand), mit einem Auftrag 
nach § 25 Pfarrdienstgesetz der EKD, im 
Status des Wartestandes oder die oder 
der auf der Vermittlungsliste der 
Kirchenleitung steht, wahrgenommen 
und wird ihr oder ihm anschließend die 
Pfarrstelle übertragen, wird ein 
Jahrespauschalbetrag erstattet. 
 

(3) Personalaufwendungen, die bei 
refinanzierten Funktionspfarrstellen 
durch die Gestellung einer 

Zusammensetzung der Umlage umformuliert; 
detaillierte Regelung soll im Rahmen der 
umfassenden FAG-Änderung in die DVO FAG 
aufgenommen werden.  
 
Unter der Formulierung „gesamtkirchliche 
Aufgaben“ sind alle innerrheinischen und 
außerrheinischen GGA-Aufgaben nach 
letztgültigem Stand der GGA-Umlage 
verstanden. 
 
 
Absatz 2 und 3 entsprechen dem alten § 7 
Absatz 2 und 3 Satz 2 
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Mitglieder der Kirchenleitung beauftragt 
sind.  

Ebenfalls werden aus der Umlage nach Absatz 
2 die Versorgungsbezüge, soweit diese nach § 
11 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 8 der Satzung der 
VKPB nicht gezahlt werden, übernommen. 
 
( 4 ) Im Fall der Versetzung einer 
Kirchenbeamtin oder eines Kirchenbeamten in 
den Wartestand gemäß § 60 des 
Kirchenbeamtengesetzes19 sind für die Dauer 
eines Jahres die Wartestandsbezüge vom 
Anstellungsträger an die Landeskirche zu 
erstatten. In besonders begründeten 
Einzelfällen kann von der Erhebung des 
Erstattungsbetrages abgesehen werden. 
 

Vertretungskraft entstehen, werden aus 
der Umlage aufgebracht. Im Fall 
längerer Krankheit werden 
Vertretungskosten mit Ablauf der 6. 
Woche auch bei nicht refinanzierten 
Pfarrstellen übernommen, sofern mit 
einer weiteren Abwesenheit von mehr 
als einem Monat zu rechnen ist. Dies gilt 
auch bei der vorläufigen 
Dienstenthebung. 
 

(4) Aus der Umlage nach Absatz 1 werden 
auch die Personalaufwendungen für 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
gezahlt, wenn diese 
1. sich im Wartestand befinden, 
2. ein Amt als hauptamtliches Mitglied der 

Kirchenleitung ausgeübt und das Amt 
niedergelegt haben, nicht zur 
Wiederwahl gestanden haben, nicht 
wiedergewählt worden sind, ihre 
Wiederwahl abgelehnt haben oder 
abberufen worden sind und mit einem 
kirchlichen Auftrag nach § 4 Absatz 2 
des Kirchengesetzes betreffend die 
Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder der Kirchenleitung beauftragt 
sind. 

Ebenfalls werden aus der Umlage nach 
Absatz 1 die Versorgungsbezüge, soweit 
diese nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 8 
der Satzung der VKPB nicht gezahlt 
werden, übernommen. 

 
(5) Im Fall der Versetzung einer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerik der letzten beiden Absätze angepasst 
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Kirchenbeamtin oder eines 
Kirchenbeamten in den Wartestand gemäß 
§ 60 des Kirchenbeamtengesetzes19 sind 
für die Dauer eines Jahres die 
Wartestandsbezüge vom Anstellungsträger 
an die Landeskirche zu erstatten. In 
besonders begründeten Einzelfällen kann 
von der Erhebung des Erstattungsbetrages 
abgesehen werden.  

§ 14 
Gebühren 

 

§ 12 
Gebühren 

 

Die Paragraphennummer wurde angepasst 

§ 15 
Beihilfe 

 

§ 13 
Beihilfe 

 

Die Paragraphennummer wurde angepasst 

§ 16 
Gemeinsame Kirchensteuerstelle 

 

§ 14 
Gemeinsame Kirchensteuerstelle 

 

Die Paragraphennummer wurde angepasst 

§ 17 
Kirchenbeamte 

 

§ 15 
Kirchenbeamte 

 

Die Paragraphennummer wurde angepasst 

§ 18 
Schlussbestimmungen 

( 1 ) In dringenden Fällen trifft die 
Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem 
Ständigen Finanzausschuss, vermehrt um die 
Mitglieder der Landessynode, die auf der 
vorhergehenden Tagung Mitglieder des 
Finanzausschusses waren, die Entscheidung 
über den Pro-Kopf-Betrag für die in §§ 7, 9, 10, 
11, 12 und § 13 Absatz 1 und 2 geregelten 
Umlagen sowie die Festsetzung der 
Pfarrstellenpauschale gemäß § 6 Abs. 1. 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

( 1 ) In dringenden Fällen trifft die 
Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem 
Ständigen Finanzausschuss, vermehrt um die 
Mitglieder der Landessynode, die auf der 
vorhergehenden Tagung Mitglieder des 
Finanzausschusses waren, die Entscheidung 
über die Pro-Kopf-Beträge für die in §§ 9 bis 
11 Abs. 1 geregelten Umlagen sowie die 
Festsetzung der Pfarrstellenpauschale gemäß 
§ 6 Abs. 1. 

Die Paragraphennummer wurde angepasst 
 
 
Der Verweis wurde angepasst. 
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 ( 2 ) Der Beschluss bedarf der Bestätigung 
durch die Landessynode. 

 

 ( 3 )  Die Kirchenleitung kann im 
Einvernehmen mit dem Ständigen 
Finanzausschuss zur Durchführung dieses 
Gesetzes Verordnungen erlassen. 

 

 

 

 ( 2 ) Der Beschluss bedarf der Bestätigung 
durch die Landessynode. 

 

 ( 3 )  Die Kirchenleitung kann im 
Einvernehmen mit dem Ständigen 
Finanzausschuss zur Durchführung dieses 
Gesetzes Verordnungen erlassen. 

 

 

Verordnung 
zur Durchführung des Kirchengesetzes über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland (Durchführungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz – DVO-FAG) 

   

 § 2 
Planungsgrundlagen 

 
(1) Für die Feststellung und 
Berechnungen der Umlagen nach §§ 9 bis 
11 FAG sowie für den Finanzausgleich 
nach § 8 FAG  werden die 
Kirchenmitgliederzahlen zum Stichtag 31. 
Dezember des Vorjahres aus dem 
zentralen Gemeindegliederverzeichnis 
zugrunde gelegt. Die Feststellung der 
Kirchenmitgliederzahlen für das zweite 
Planungsjahr eines Doppelhaushalts, 
erfolgt gemäß Satz 1 verändert um die 
Differenz der Kirchenmitgliederzahlen 
zum Stichtag 31.12 der letzten beiden 
Jahre. 

 
 
 
Alt § 10 Abs. 3 FAG;  
Ergänzung der Vorgehensweise zur Planung von 
Doppelhaushalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(2) Die Ermittlung der für das erste 
Planungsjahr zugrunde zu legenden 
Pfarrstellen (§ 6 Abs. 2 FAG) erfolgt am 1. 
April des laufenden Jahres auf Grundlage 
des Pfarrstellenbesetzungsplans. Für die 
Ermittlung der Pfarrstellen für das zweite 
Planungsjahr eines Doppelhaushalts, soll 
der Stellenbesetzungsplan zum Stand 1. 
April des Folgejahres prognostiziert 
werden. Die Feststellung und Prognose 
erfolgen durch Beschluss des 
Kreissynodalvorstandes oder des 
Verbandsvorstandes. 

 
Alt § 2 Abs. 5 DVO-FAG 
Ergänzung der Vorgehensweise zur Planung von 
Doppelhaushalten 
 

§ 2 
Monatliche Meldungen 

 
( 1 ) Die Meldungen 

a. des Kirchensteueraufkommens bei 
den Finanzämtern, 

b. des Pauschalbetrages für die 
Pfarrbesoldung  

sind für den vorangegangenen Monat von 
den zuständigen Stellen bis spätestens zum 
15. des Folgemonats dem 
Landeskirchenamt zuzuleiten. Fällt der 
Abgabetermin auf einen Samstag, Sonntag 
oder einen Feiertag, verschiebt sich die 
Abgabe der Meldungen auf den folgenden 
Werktag. 
 
( 2 ) In der Meldung zum 
Kirchensteueraufkommen sind folgende 
Zahlungen bzw. Rückzahlungen nach der 
wirtschaftlichen Zuordnung für den 

§ 3 
Monatliche Meldungen 

 

(1) Die Meldungen 
c. des Kirchensteueraufkommens bei 

den Finanzämtern, 

d. des Pauschalbetrages für die 

Pfarrbesoldung  

sind für den vorangegangenen Monat von 
den zuständigen Stellen bis spätestens zum 
15. des Folgemonats dem 
Landeskirchenamt zuzuleiten. Fällt der 
Abgabetermin auf einen Samstag, Sonntag 
oder einen Feiertag, verschiebt sich die 
Abgabe der Meldungen auf den folgenden 
Werktag. 
 
(2) In der Meldung zum 
Kirchensteueraufkommen sind folgende 
Zahlungen bzw. Rückzahlungen nach der 

Die Paragraphennummer wird angepasst.  
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vorangegangen Monat einzutragen: 
a. Finanzamtsaufkommen, 
b. die Vorauszahlungen des 

Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfa
hren (Clearing – Vorauszahlungen),  

c. Zahlungen zwischen den 
Kirchensteuerverteilungsstellen, 
Verbänden und anderen 
Landeskirchen, 

d. Kappungen und Erstattungen aus 
Rechtsgründen. 

Abweichend davon ist die Kirchensteuer auf 
die Abgeltungsteuer, die pauschalierte 
Kirchenlohnsteuer auf Minijobs sowie die 
Zahlungen aus der Abrechnung des 
Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsverfahren 
nach dem Zahlungseingang (Zuflussprinzip) 
zu berücksichtigen.  
 
( 3 ) Soweit Liquiditätssicherungseinbehalte 
auf das Kirchensteueraufkommen durch das 
Landeskirchenamt genehmigt wurden, sind 
diese in Abzug zu bringen.  
 
( 4 ) Die gemeldeten Beträge sind zum 25. 
des Folgemonats fällig. Fällt der 
Zahlungstermin auf einen Samstag, Sonntag 
oder einen Feiertag, verschiebt sich das 
Zahlungsziel auf den folgenden Werktag. 
 
( 5 ) Die Ermittlung der für das folgende Jahr 
zugrunde zu legenden Pfarrstellen (§ 6 Abs. 
2 FAG) erfolgt am 1. April auf Grundlage des 
Pfarrstellenbesetzungsplans. Die 
Feststellung erfolgt durch Beschluss des 

wirtschaftlichen Zuordnung für den 
vorangegangen Monat einzutragen: 

e. Finanzamtsaufkommen, 

f. die Vorauszahlungen des 

Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfa

hren (Clearing – Vorauszahlungen),  

g. Zahlungen zwischen den 

Kirchensteuerverteilungsstellen, 

Verbänden und anderen 

Landeskirchen, 

h. Kappungen und Erstattungen aus 

Rechtsgründen. 

Abweichend davon ist die Kirchensteuer auf 

die Abgeltungsteuer, die pauschalierte 

Kirchenlohnsteuer auf Minijobs sowie die 

Zahlungen aus der Abrechnung des 

Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsverfahren 

nach dem Zahlungseingang (Zuflussprinzip) 

zu berücksichtigen.  

 
(3) Soweit Liquiditätssicherungseinbehalte 

auf das Kirchensteueraufkommen durch das 

Landeskirchenamt genehmigt wurden, sind 

diese in Abzug zu bringen.  

 
(4) Die gemeldeten Beträge sind zum 25. 

des Folgemonats fällig. Fällt der 

Zahlungstermin auf einen Samstag, Sonntag 

oder einen Feiertag, verschiebt sich das 

Zahlungsziel auf den folgenden Werktag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 5 wird hier gestrichen und nach § 2 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000013
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000013


Kreissynodalvorstandes oder des 
Verbandsvorstandes. 

 verschoben 

§ 3 
Pfarrstellenpauschale 

§ 4 
Pfarrstellenpauschale 

Die Paragraphennummer wird angepasst. 

§ 4 
Pfarrbesoldungsumlage 

 
(1) Vertretungskosten werden gemäß § 7 
Abs. 2 und 3 FAG übernommen. Für die 
Phase der Wiedereingliederung werden die 
Vertretungskosten, reduziert um den Anteil 
der im Rahmen der Wiedereingliederung 
geleistet wird, erstattet. 
 
(2) Dem Antrag auf Erstattung der 
Vertretungskosten sind folgende Unterlagen 
beizufügen: 

1. Nachweis über die Zahlung der 
Pfarrstellenpauschale gem. § 6 Abs. 1, 
3, 4 und 9 des FAG, 

2. Nachweis über die Vertretungskosten, 
3. Nachweis über den Krankheitsbeginn 

und Dauer. 

§ 5 
Vertretungskosten 

 
(1) Vertretungskosten werden gemäß § 11 
Abs. 2 und 3 FAG übernommen. Für die 
Phase der Wiedereingliederung werden die 
Vertretungskosten, reduziert um den Anteil 
der im Rahmen der Wiedereingliederung 
geleistet wird, erstattet. 
 
(2) Dem Antrag auf Erstattung der 
Vertretungskosten sind folgende Unterlagen 
beizufügen: 

1. Nachweis über die Zahlung der 
Pfarrstellenpauschale gem. § 6 Abs. 
1, 3, 4 und 9 des FAG, 

2. Nachweis über die Vertretungskosten, 
3. Nachweis über den Krankheitsbeginn 

und Dauer. 

Die Paragraphennummer und Bezeichnung wird 
angepasst.  
 
Anpassung des Verweises auf § 11 Abs. 2 und 3 
FAG. 

§ 5 
Umlagen und Finanzausgleich 

 
(1) Die Umlagen nach § 7 und § 13 Absatz 2 
FAG werden vom Landeskirchenamt durch 
die Festsetzung des Pro-Kopf-Betrages 
ermittelt und über das Jahr abgerechnet. Die 
kirchlichen Körperschaften, die das Recht 
zur Kirchensteuererhebung haben, leisten in 
den beiden ersten Monaten eines Quartals 
Abschlagszahlungen, die vom 

§ 6 
Abrechnungssystematik 

 
(1) Die Umlagen nach § 10 und § 11 FAG 
werden vom Landeskirchenamt durch die 
Festsetzung des Pro-Kopf-Betrages ermittelt 
und über das Jahr abgerechnet. Die 
kirchlichen Körperschaften, die das Recht 
zur Kirchensteuererhebung haben, leisten 
für die Monate Januar bis November 
Abschlagszahlungen. Die Abrechnung 

Die Paragraphennummer und Bezeichnung wird 
angepasst. 
 
Die Absätze 1 und 2 wurden zusammengefasst. 
Zudem wurde die Abrechnungssystematik der 
Umlagen sprachlich präzisiert.  
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Landeskirchenamt festgelegt werden. 
 
(2) Die Umlagen nach §§ 11, 12 und 13 
Absatz 1 des FAG werden vom 
Landeskirchenamt durch die Festsetzung 
des Pro-Kopf-Betrages ermittelt und im 
Januar des Folgejahres abgerechnet. Die 
kirchlichen Körperschaften, die das Recht 
zur Kirchensteuererhebung haben, leisten in 
den beiden ersten Monaten eines Quartals 
Abschlagszahlungen, die vom 
Landeskirchenamt festgelegt werden. 
 
(3) Der Finanzausgleich nach § 9 des FAG 
wird vom Landeskirchenamt monatlich 
ermittelt, quartalsweise verrechnet und im 
Januar des Folgejahres abgerechnet. Die 
empfangenden Kirchenkreise erhalten in den 
ersten beiden Monaten eines Quartals 
Abschlagszahlungen. 
 
(4) Die Finanzausgleichsumlage nach § 10 
des FAG wird vom Landeskirchenamt 
monatlich ermittelt, quartalsweise verrechnet 
und im Januar des Folgejahres abgerechnet. 
Die zahlungspflichtigen Kirchenkreise leisten 
in den beiden ersten Monaten eines Quartals 
Abschlagszahlungen, die vom 
Landeskirchenamt unter Berücksichtigung 
des Kirchensteueraufkommens festgelegt 
werden. 
 
(5) Die Beträge gemäß Absatz 1 bis 4 sind 
zum 25. des Folgemonats fällig. Verspätete 
Zahlungen sind mit einem Zinssatz von 2 

des Monats Dezember erfolgt gemäß der 
Bestimmungen in § 10 und § 11 Absatz 1 
FAG im Januar des Folgejahres. 
 
(2) Der Finanzausgleich nach § 8 des FAG 
wird vom Landeskirchenamt monatlich 
ermittelt, quartalsweise verrechnet und im 
Januar des Folgejahres abgerechnet. Die 
empfangenden Kirchenkreise erhalten in den 
ersten beiden Monaten eines Quartals 
Abschlagszahlungen. 
 
(3) Die Finanzausgleichsumlage nach § 9 
des FAG wird vom Landeskirchenamt 
monatlich ermittelt, quartalsweise verrechnet 
und im Januar des Folgejahres abgerechnet. 
Die zahlungspflichtigen Kirchenkreise leisten 
in den beiden ersten Monaten eines Quartals 
Abschlagszahlungen, die vom 
Landeskirchenamt unter Berücksichtigung 
des Kirchensteueraufkommens festgelegt 
werden. 
 
(4) Die Beträge gemäß Absatz 1 bis 3 sowie 
nach § 4 Absatz 1 sind zum 25. des 
Folgemonats fällig. Bei verspäteter 
Zahlung werden entstandene 
Zinsaufwendungen in Rechnung gestellt.  
 
(5) Ergibt die Abrechnung nach Absatz 2 
und 3 des laufenden Jahres zu Beginn des 
Folgejahres einen rechnerischen 
Überschuss, wird dieser mit der 
Endabrechnung zu gleichen Teilen auf die 
finanzausgleichszahlenden und die 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung des Verweises 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung des Verweises 
 
 
 
 
Alt Absätze 5 bis 7 werden zur 4 bis 6 
 
Neu Absatz 4 wird inhaltlich präzisiert; Verweis 
auf § 4 Absatz 1 wird ergänzt 
 
 
 
 
Präzisierung auf den Absatz 2 und 3 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000020
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000044
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000024
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000024
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000018
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000019
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000019
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000018
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000019
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/2797#s53000019


Punkten über dem Basiszinssatz zu 
verzinsen. 
 
(6) Ergibt die Abrechnung des laufenden 
Jahres zu Beginn des Folgejahres einen 
rechnerischen Überschuss, wird dieser mit 
der Endabrechnung zu gleichen Teilen auf 
die finanzausgleichszahlenden und die 
finanzausgleichsempfangenden 
Kirchenkreise aufgeteilt. 
Bemessungsgrundlage ist die 
Gemeindegliederzahl. 
 
(7) Ergibt die Abrechnung trotz höheren 
Finanzausgleichsaufkommens ein Defizit, 
wird dies nach den in Absatz 6 genannten 
Grundsätzen von den 
finanzausgleichszahlenden und den 
finanzausgleichsempfangenden 
Kirchenkreisen getragen. Entsteht das 
Defizit im Zusammenhang mit einem 
gegenüber dem Soll-Aufkommen geringeren 
Ist-Aufkommen, wird das Defizit auf das 
übernächste Haushaltsjahr vorgetragen und 
bei der Berechnung des Finanzausgleichs 
berücksichtigt. 

finanzausgleichsempfangenden 
Kirchenkreise aufgeteilt. 
Bemessungsgrundlage ist die 
Gemeindegliederzahl. 
 
(6) Ergibt die Abrechnung trotz höheren 
Finanzausgleichsaufkommens ein Defizit, 
wird dies nach den in Absatz 5 genannten 
Grundsätzen von den 
finanzausgleichszahlenden und den 
finanzausgleichsempfangenden 
Kirchenkreisen getragen. Entsteht das 
Defizit im Zusammenhang mit einem 
gegenüber dem Soll-Aufkommen geringeren 
Ist-Aufkommen, wird das Defizit auf das 
übernächste Haushaltsjahr vorgetragen und 
bei der Berechnung des Finanzausgleichs 
berücksichtigt. 
 
 

 
 
 
 
 
Präzisierung auf den Absatz 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt Absatz 5 wird zu Absatz 6 und Verweis auf § 
4 Absatz 1 eingefügt 

§ 6 
Inkrafttreten 

§ 7 
Inkrafttreten 

Die Paragraphennummer wird angepasst. 
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Beschlusslauf 
 

Vorlage Nr.: BV/0219/2020 
 

Bereich: Abteilung 5 Datum: 24.04.2020 
Bearbeiter: Helene Michel 
AZ:  

 

Beratungsfolge Zuständigkeit / 
Zusatzinfo 

Datum / 
Dauer 

Ergebnis 

Kollegium (offene Sitzungen) Vorberatung 
 

28.04.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen mit Überweisung 

Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen 

Mitberatung 
 

04.05.2020 
00:10 

mehrheitlich be-
schlossen 

Finanzausschuss Federführende 
Beratung 
 

13.05.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen 

Kirchenleitung (offene Sitzun-
gen) 

Entscheidung 
 

15.05.2020 
00:10 

einstimmig beschlos-
sen 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Ergänzung zur BV/0143/2020 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der 
Durchführungsverordnung des Finanzausgleichsgesetzes 
 
Beschluss: 
 
In Abänderung des Beschlusses des Kollegiums vom 21.4.2020 zur Vorlage 
BV/0143/2020 wird §10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie folgt geändert: Die Sätze 2 
und 3 werden gestrichen. 
 
 
 
Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 
In der Vorlage BV/0143/2020 zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes war folgen-
der Text für §10 vorgesehen:  
 
„§10 Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage:  
Zur Deckung der Aufwendungen gemäß §3 Absatz 1 Nummer 8 und 10 wird von den 
Kirchensteuergläubigern die Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage für Pfarrerin-
nen und Pfarrer erhoben. Übersteigt das Netto – Kirchensteueraufkommen den Ansatz, 
der der Berechnung der Umlage zugrunde lag, erhöht sich die Umlage im gleichen Ver-
hältnis.  §5 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung.“ 
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Mit der Streichung der Sätze 2 und 3 lautet der §10 Versorgungs- und Beihilfesiche-
rungsumlage dann nur noch wie folgt: 
 
„Zur Deckung der Aufwendungen gemäß §3 Absatz 1 Nummer 8 und 10 wird von den 
Kirchensteuergläubigern die Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage für Pfarrerin-
nen und Pfarrer erhoben.“  
 
Die bisherige im Gesetz geregelte Praxis bedeutete, dass die Kirchenleitung im Beneh-
men mit dem Erweiterten Finanzausschuss die Umlagen festgelegt hat. Basierend auf 
dem Pro-Kopf-Betrag ergab das auch den Pro-Kopf-Betrag für die Versorgungssiche-
rungsumlage. 
 
Bei einem höheren Kirchensteueraufkommen als der Planansatz gewesen ist, wurde 
der Prozentanteil (bisher 25%) auf das erhöhte Kirchensteueraufkommen berechnet. 
Fiel das Kirchensteueraufkommen hingegen geringer aus, als in der Planung angenom-
men, blieb es bei dem für die Versorgungssicherungsumlage festgelegten Pro-Kopf-Be-
trag – im Ergebnis lag damit die Versorgungssicherungsumlage de facto über dem Satz 
von 25%. Im Interesse, der Erhöhung der Kapitaldeckung eine hohe Priorität einzuräu-
men wurde die daraus entstehende Unschärfe hinsichtlich des tatsächlichen Prozentan-
teils in Kauf genommen – der Druck, den Rückstand in der Versorgungssicherung auf-
zuholen soll damit hoch sein, was ein gewollter Effekt ist.  
 
Der Fall, dass die Kirchensteueraufkommen unter der Schätzung lag, ist tatsächlich seit 
Festsetzung des 25%-igen Anteils nur einmal vorgekommen. Das Aufkommen lag auch 
nur vergleichsweise geringfügig unter der Planung. Auf die Haushalte der Gemeinden 
und Kirchenkreise hatte dieses keinen entscheidenden Einfluss. 
 
Im laufenden Jahr 2020 stellt sich aufgrund der tiefgreifenden Auswirkungen der 
Corona-Krise so dar, dass mit einer gravierenden Abweichung vom geplanten Kirchen-
steueraufkommen zu rechnen ist. Die angenommene Größenordnung liegt bei 10-15%, 
ein noch größerer Einbruch ist nicht auszuschließen. Die Prognosen sind bislang noch 
unzuverlässig. 
In den Folgejahren ist mit einer wirtschaftlichen Rezession zu rechnen, die Verringerung 
des Bruttoinlandsproduktes gegenüber 2019 wird in einer ersten Schätzung bei 7,25% 
gesehen. Aus hier gilt, dass die Prognose noch nicht verlässlich ist. 
 
Würde für 2020 nach dem im Gesetz vorgesehenen Verfahren gehandelt, würde die 
Versorgungssicherungsumlage bei einer Absenkung des Kirchensteueraufkommens um 
15% der Anteil der Versorgungssicherungsumlage auf über 30% des tatsächlichen Kir-
chensteueraufkommens steigen. 
Konkret ist für 2020 der Verteilbetrag auf 750 Mio. Euro geschätzt worden – bei einem 
um 15% niedrigeren Kirchensteueraufkommen gegenüber 2019, läge der Verteilbetrag 
bei 625 Mio. Euro. Nach dem Wortlaut des derzeit gültigen Finanzausgleichsgesetz 
müsste der ursprüngliche Planansatz  von knapp 190 Mio. Euro eingezogen werden. 
Unter Bedingungen eines krisenbedingt so gravierenden Einschnitts erscheint ein sol-
cher Betrag weder aus Haushalts- noch aus Liquiditätssicht darstellbar und würde 
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Kirchengemeinden und auch Kirchenkreise überlasten. Es scheint daher angemessen, 
ein solches Szenario im Vorgriff auf die tatsächliche Kenntnis der genauen Sachlage 
auszuschließen. 
 
Auch für die nähere Zukunft ist zu erwarten, dass die Anpassungsprozesse an verrin-
gerte Einnahmen gravierend sind. Daher soll die entsprechende Regelung auch in die 
überarbeitete Fassung des FAG übernommen werden. Die Steuerung der Zuführung 
zur Versorgungssicherung kann jederzeit über die Anpassung des %-Satzes, der im 
Lichte der Leistungsfähigkeit an die Erfordernisse des rechtzeitigen Erreichens einer 
ausreichenden Kapitaldeckung anzupassen ist, erfolgen. Insofern kompromittiert diese 
Anpassung nicht das langfristige wichtige Ziel der Verbesserung dieser Kapitaldeckung. 
 
Untergrenze des Versorgungs- und Beihilfesicherungsbeitrages bzw. der -umlage bleibt 
der von der Versorgungskasse festgelegte Mindestbetrag, der durch die Landeskirchen 
aufzubringen ist. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird zu einer Verringerung der Einzahlungen in die Versorgungskasse kommen, 
wodurch der Aufbau der Kapitaldeckung wieder verlangsamt wird. Diese Wirkung zur 
langfristigen Vorsorge wird gegen kurzfristige Haushaltseffekte abgewogen 
 
 
Kostenstelle:  
 
 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung: 
 
 
Gender- und Gleichstellungsaspekte: 
 
Nicht erkennbar. 
 
 
Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene? 
 
Nicht erkennbar. 
 
 
Kommunikation der Entscheidung: 
 
Über die Verlautbarungen zur Erhebung der Umlagen sowie im Rahmen der Kommuni-
kation der Haushaltseckdaten 2021/2022 
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Auswirkungen auf Kirchengemeinden und Kirchenkreise: 
 
Einer Haushaltsüberlastung durch einen überproportionalen prozentualen Anteil der 
Versorgungssicherung am Gesamthaushalt bei zu erwartendem Einbruch des Kirchen-
steueraufkommens wird vorgebeugt. 
 
 
Falls eine Beschlussfassung der Landessynode angestrebt wird: Wie verhält sich 
der Beschlussgegenstand im Blick auf die Leitvorstellung „Missionarisch Volks-
kirche sein“? 
 
 
28.04.2020 Kollegium (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
In Abänderung des Beschlusses des Kollegiums vom 21.4.2020 zur Vorlage 
BV/0143/2020 wird §10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie folgt geändert: Die Sätze 2 
und 3 werden gestrichen. 
 
(nur für das Kollegium: Überweisung an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen – federführend – und an den Ständigen Finanzausschuss.) 
 
Diskussion: 
 
Der Vorlageninhalt soll in die Vorlage BV/0143/2020 eingearbeitet werden. 
 
 
 
04.05.2020 Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

 
Beschluss: 
 
In Abänderung des Beschlusses des Kollegiums vom 21.4.2020 zur Vorlage 
BV/0143/2020 wird §10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie folgt geändert: Die Sätze 2 
und 3 werden gestrichen. 
 
 
Diskussion: 
 
Herr Boecker führt in die Vorlage ein. 
In § 10 Finanzausgleichsgesetz werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. Herr Boecker er-
läutert die Hintergründe zur Streichung der Sätze. 
 
Nach kurzer Diskussion stimmt der Ständige Ausschuss der Vorlage zu. 
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13.05.2020 Finanzausschuss 

 
 
 
 
 
15.05.2020 Kirchenleitung (offene Sitzungen) 

 
Beschluss: 
 
In Abänderung des Beschlusses des Kollegiums vom 21.4.2020 zur Vorlage 
BV/0143/2020 wird §10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie folgt geändert: Die Sätze 2 
und 3 werden gestrichen. 
 
 
 
 
 



Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland – Nr. 7 vom 15. Juli 2020 177

Anmerkungen zum Inhalt der Aufgaben
Auf Grund der Regelungen in der WiVO kommt den Berei-
chen Risikomanagement und Internes Kontrollsystem 
(IKS) verstärkte Bedeutung zu.

12.  Superintendentur/kreiskirchliche Aufsicht (soweit 
nicht in den Fachaufgaben abgebildet)

Anmerkungen zum Inhalt der Aufgaben
Neben den klassischen Aufgaben zur Unterstützung der 
kreiskirchlichen Aufsicht nach gesetzlichen Vorschriften ist in 
diesem Aufgabenfeld die Betreuung des KSV und der Synode 
zugeordnet. Werden darüber hinaus Unterstützungsleistun-
gen/Mitarbeit bei kreiskirchlichen Aufgabenfeldern, z. B. für 
das Jugendreferat, Schulreferat, geleistet, sind diese eben-
falls hier aufgenommen.“

§ 2
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Düsseldorf, den 15. Mai 2020
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Die Kirchenleitung

Gesetzesvertretende Verordnung
zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Durchführung der Pfarrbesoldung, den  
Finanzausgleich und die Umlagen in der  

Evangelischen Kirche im Rheinland  
(Finanzausgleichsgesetz – FAG)

Vom 15. Mai 2020

Auf Grund von Artikel 150 der Kirchenordnung hat die Kirchen-
leitung in ihrer Sitzung vom 15. Mai 2020 die nachstehende 
Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchen-
gesetzes über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den 
Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)

Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesol-
dung, den Finanzausgleich und die Umlagen in der Evange-
lischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2008 
(KABl S. 201), zuletzt geändert durch Beschluss der Landes-
synode 2019 vom 7. September 2019 (KABl S. 214), wird wie 
folgt geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 13 Absatz 1“ durch die 
Angabe „§ 11 Absatz 1“ ersetzt.

b) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 
„(10) Im Fall von Mutterschutz, Krankheit oder Gewäh-
rung von Sonderurlaub gemäß § 53 Absatz 2 des 

 Lfd.  Aufgabenfeld/Teilaufgaben Aufgaben- Out- 
   kategorie sourcing
 12  Superintendentur/kreis- 

kirchliche Aufsicht 
 12.1  Unterstützung der kreiskirch- P 

lichen Aufsicht nach gesetz- 
lichen Vorschriften (z. B. KO,  
KFVO und Pfarrdienstgesetz  
der EKD, Vorbereitung Visita- 
tionen, Konfliktmanagement)

 12.2  Vorbereitung und Organi- P 
sation von Synoden,  
KSV-Sitzungen, synodalen  
Gremien

 12.3  Pfarrstellenrahmenkonzept,  
Personalplanungskonzept P

 Lfd.  Aufgabenfeld/Teilaufgaben Aufgaben- Out- 
   kategorie sourcing
 11.1.2 Projektmanagement P 
 11.1.3  Entwicklung eines Ziel P 

systems für die Verwaltung
 11.1.4  Wirtschaftlichkeitsbetrach- P 

tungen und Nutzwertanalysen
 11.1.5  Berichtswesen P 

(Fachkennzahlen)
 11.1.6  Beschwerdemanagement P 
 11.1.7  Betreuung ehrenamtlicher P 

Mitarbeitender
 11.1.8  Schulung von Mitarbeitenden P 

der Gemeindebüros
 11.2  Aufbau und Pflege eines  

Internen Kontrollsystems  
(IKS)

 11.2.1  Prozess- und Risiko- P 
management

 11.2.2  Aufgaben- und Prozess- P 
analyse und -kritik

 11.2.3  Entwicklung weiterer  P 
Instrumente eines Internen  
Kontrollsystems

 11.3 Controlling
 11.3.1  Aufbau und Entwicklung  P 

eines Kennzahlensystems für  
die Aufsicht, die Mandanten  
und das Verwaltungsamt

 11.3.2  Aufbereiten der Daten nach  P 
synodal vereinbartem  
Standard

 11.4 Innenrevision P X

 Lfd.  Aufgabenfeld/Teilaufgaben Aufgaben- Out- 
   kategorie sourcing
 12.4  Bearbeitung kreiskirchlicher  P 

Aufgabenfelder
 12.5  Assistenztätigkeiten, u.a.  P 

Informationsmanagement  
(Postverteilung etc.), Urlaub/ 
Krankheit/Fortbildung der  
Pfarrerinnen und Pfarrer
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Pfarrdienstgesetzes der EKD zur Durchführung eines 
Kontaktstudiums ist der Pauschalbetrag für die Pfarr-
stelle weiter zu zahlen.“

2. § 7 wird aufgehoben. 
3. § 8 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „2 bis 7“ in die Angabe  
„2 bis 6“ geändert.

b) § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die jährliche Endabrechnung erfolgt für die Pfarr-
besoldungspauschale gemäß § 6.“

4. § 9 wird § 8.
5. § 10 wird § 9 und wie folgt geändert:

a) Absatz 3 aufgehoben,
b) die Absätze 4 und 5 werden zu den Absätzen 3 und 4.

6. § 11 wird § 10 und erhält folgende Fassung: 
„§ 10 

Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage
Zur Deckung der Aufwendungen gemäß § 3 Absatz 1 
Nummer 8 und 10 wird von den Kirchensteuergläubigern 
die Versorgungs- und Beihilfesicherungsumlage für Pfar-
rerinnen und Pfarrer erhoben.“

7. Nach § 10 wird ein neuer § 11 eingefügt: 
„§ 11

Umlage für gemeinsame Aufgaben
(1) Zur Deckung der Aufwendungen für gemeinsame 
Aufgaben wird von den Kirchensteuergläubigern eine 
Umlage in Höhe von 21 von Hundert des Netto-Kirchen-
steueraufkommens erhoben. Aus der Umlage werden die 
landeskirchlichen Aufgaben, gesamtkirchlichen Aufgaben 
und die Personalaufwendungen nach § 3, die nicht nach  
§ 6 Absatz 1 und § 10 entfallen, gedeckt. Verändert 
sich das Netto-Kirchensteueraufkommen gegenüber 
der Schätzung, verändert sich der Pro-Kopf-Betrag der 
Um lage in gleicher Weise.
(2) Personalaufwendungen, die in den Fällen des § 6 
Absatz 7 und 8 durch die Einstellung einer Vertretungs-
kraft entstehen, werden aus der Umlage finanziert. In 
diesem Fall ist der Pauschalbetrag entsprechend dem 
Umfang der Vertretung zu zahlen. Wird die Vertretung von 
einer Pfarrerin oder einem Pfarrer mit einer mbA-Pfarrstel-
le (nach Wartestand), mit einem Auftrag nach § 25 Pfarr-
dienstgesetz der EKD, im Status des Wartestands oder 
die oder der auf der Vermittlungsliste der Kirchenleitung 
steht, wahrgenommen und wird ihr oder ihm anschließend 
die Pfarrstelle übertragen, wird ein Jahrespauschalbetrag 
erstattet.
(3) Personalaufwendungen, die bei refinanzierten Funk-
tionspfarrstellen durch die Gestellung einer Vertretungs-
kraft entstehen, werden aus der Umlage aufgebracht. 
Im Fall längerer Krankheit werden Vertretungskosten mit 
Ablauf der 6. Woche auch bei nicht refinanzierten Pfarr-
stellen übernommen, sofern mit einer weiteren Abwesen-
heit von mehr als einem Monat zu rechnen ist. Dies gilt 
auch bei der vorläufigen Dienstenthebung.
(4) Aus der Umlage nach Absatz 1 werden auch die Per-
sonalaufwendungen für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten gezahlt, wenn diese
1. sich im Wartestand befinden,
2. ein Amt als hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung 

ausgeübt und das Amt niedergelegt haben, nicht zur 

Wiederwahl gestanden haben, nicht wiedergewählt 
worden sind, ihre Wiederwahl abgelehnt haben oder 
abberufen worden sind und mit einem kirchlichen 
Auftrag nach § 4 Absatz 2 des Kirchengesetzes 
betreffend die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder der Kirchenleitung beauftragt sind.

Ebenfalls werden aus der Umlage nach Absatz 1 die Ver-
sorgungsbezüge, soweit diese nach § 11 Absatz 1 Satz 3 
Nr. 1 bis 8 der Satzung der VKPB nicht gezahlt werden, 
übernommen.
(5) Im Fall der Versetzung einer Kirchenbeamtin oder 
eines Kirchenbeamten in den Wartestand gemäß § 60 
des Kirchenbeamtengesetzes sind für die Dauer eines 
Jahres die Wartestandsbezüge vom Anstellungsträger an 
die Landeskirche zu erstatten. In besonders begründeten 
Einzelfällen kann von der Erhebung des Erstattungsbe-
trags abgesehen werden.“

8. Die §§ 12 und 13 werden aufgehoben und die §§ 14 bis 
17 werden zu den §§ 12 bis 15. 

9. § 18 wird § 16 und die Wörter „den Pro-Kopf-Betrag für 
die in §§ 7, 9, 10, 11, 12 und §13 Absatz 1 und 2“ werden 
durch die Wörter „die Pro-Kopf-Beträge für die in §§ 9 bis 
11 Absatz 1“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 15. Mai 2020
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel  Die Kirchenleitung

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur  

Durchführung des Kirchengesetzes über die 
Durchführung der Pfarrbesoldung, den  

Finanzausgleich und die Umlagen in der  
Evangelischen Kirche im Rheinland

(Durchführungsverordnung zum  
Finanzausgleichsgesetz – DVO-FAG)

Vom 15. Mai 2020

Auf Grund von § 18 Absatz 3 des Kirchengesetzes über 
die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich 
und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Finanzausgleichsgesetz – FAG) erlässt die Kirchenleitung im 
Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss folgende 
Verordnung:

Artikel 1
Änderung der Durchführungsverordnung zum  

Finanzausgleichsgesetz (DVO-FAG)
Die Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes über 
die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich 
und den Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Durchführungsverordnung zum Finanzausgleichsgesetz – 
DVO-FAG) vom 31. Mai 1996 (KABl S. 162), zuletzt geändert 
durch Verordnung der Kirchenleitung vom 25. November 
2016 (KABl. S. 93), wird wie folgt geändert:
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Vorlage Nr.: BV/0521/2020 
Aktenzeichen: 01-25 

 
Zuständiger Bereich: Dezernat 4.1 

Verfasser/in: Daniela Mondry-Küppers 
Bearbeiter/in: Daniela Mondry-Küppers 

0211 4562-649 
Daniela.Mondry-Kueppers@ekir.de 

 

Beschlussvorlage 
 
 
2. gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Verfahrensgesetzes 
 

Gremium Zuständigkeit / 
Zusatzinfo 

Datum / 
Dauer 

Berichterstattung 

Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen 

Federführende 
Beratung 
 

02.11.2020  
00:30 

Mondry-Küppers, Da-
niela 

Kollegium (offene Sitzungen) Vorberatung 
 

03.11.2020  
00:10 

Mondry-Küppers, Da-
niela 

Kirchenleitung (offene Sit-
zungen) 

Entscheidung 
 

13.11.2020  
00:05 

Mondry-Küppers, Da-
niela 

 
 
 
Beschluss: 
Die zweite gesetzesvertretende Verordnung zum Verfahrensgesetz wird beschlossen. 
 
 
Begründung/Gegenstand der Beratung: 
 
Die aktuelle wieder stark zugenommene Ausbreitung des Coronavirus sowie die damit 
im Zusammenhang stehenden staatlich getroffenen Einschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit treffen auch die kirchliche Gremienarbeit, da Präsenzsitzungen der kirchli-
chen Leitungsgremien nur unter erheblichem Aufwand oder überhaupt nicht stattfinden 
können.  
 
Besonders betroffen von der aktuellen Situation sind die Kreissynoden und die Landes-
synode, da diese nach den Vorgaben der Kirchenordnung grundsätzlich in öffentlichen 
Präsenzsitzungen zur Beschlussfassung zusammenkommen.  
 
Eine Beschlussfassung außerhalb der Präsenzsitzung ist nach bisheriger Rechtslage zu-
gunsten der Kreissynoden nicht ausdrücklich vorgesehen. Die Beschlussfassung außer-
halb einer Tagung des zuständigen Leitungsgremiums ist der Kirchenordnung bzw. dem 
Verfahrensgesetz jedoch nicht fremd; der Vorsitz des Presbyteriums kann 
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Dringlichkeitsentscheidungen treffen, zugunsten der Kreissynodalvorstände besteht die 
Möglichkeit einer Beschlussfassung im Wege des Umlaufbeschlusses und die Kirchen-
leitung ist berechtigt, gesetzesvertretende Verordnungen zu erlassen. Die vorgenannten 
Instrumentarien sollen unter anderem die Arbeits- und Handlungsfähigkeit der genannten 
Leitungsgremien in dringenden Fällen sicherstellen.  
 
Damit auch die Kreissynoden und die Landessynode in außergewöhnlichen Zeiten ar-
beits- und handlungsfähig sein können, wird eine Beschlussfassung im Wege des Um-
laufverfahrens sowie im Rahmen einer Videokonferenz eingeführt. Das Verfahrensgesetz 
sieht bisher schon zugunsten des Kreissynodalvorstandes die Beschlussfassung im 
Wege des Umlaufverfahrens vor sowie zugunsten der nichtöffentlich tagenden Leitungs-
gremien eine Sitzungsteilnahme per Videokonferenz, so dass eine Regelung zugunsten 
der Kreissynoden im Verfahrensgesetz konsequent ist. Einer Änderung der Kirchenord-
nung ist dafür nicht erforderlich. 
 
1. Zu § 1 Ziffer 1 
 
Bei der Einführung der Sitzungsteilnahme mittels Videokonferenz wurden diese Möglich-
keit ausdrücklich nicht für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presbyteriums eröffnet. 
Das Risiko, dass ein Fachausschuss aufgrund der Nichtteilnahme von stimmberechtigten 
Mitgliedern nicht beschlussfähig sein könnte, wurde als so gering eingeschätzt, dass eine 
entsprechende Anwendung der Regelung nicht für notwendig erachtet wurde. Aufgrund 
der aktuellen Situation erscheint diese Annahme überholt.  
 
2. Zu § 1 Ziffer 2 a) 
 
Zu Absatz 10: Das Umlaufverfahren ermöglicht eine präsenzlose Abstimmung, so dass 
auch außerhalb einer Sitzung eine notwendige Entscheidung der Kreissynoden herbei-
geführt werden kann. Zudem gewährleistet das Umlaufverfahren, dass Entscheidungen 
nicht nur von einzelnen Mitgliedern des Leitungsgremiums getroffen werden, da alle 
stimmberechtigten Mitglieder der Kreissynode ihr Stimmrecht im Wege des Umlaufbe-
schlusses wahrnehmen können.  
 
Im Gegensatz zu Abstimmungen im Rahmen einer Präsenzsitzung kommen Beschlüsse 
im Umlaufverfahren nicht notwendigerweise gleichzeitig zustande, sondern zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten. Es muss daher sichergestellt werden, dass die stimmberech-
tigten Mitglieder der Kreissynode, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen wollen, 
dies auch tatsächlich können. Die Aufforderung zur Stimmenabgabe im Umlaufverfahren 
sollte daher aus praktischen Gründen mit einer Frist zur Stimmenabgabe verbunden sein. 
Eine fehlende Antwort eines stimmberechtigten Mitgliedes der Kreissynode kann nicht 
als stillschweigende Zustimmung gewertet werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
dieses Mitglied nicht an der Abstimmung teilgenommen hat. Hinsichtlich der Beschluss-
fähigkeit und der notwendigen Mehrheit gelten die allgemeinen Regelungen. Insoweit 
müssen an der Abstimmung im Umlaufverfahren mindestens zwei Drittel des ordentlichen 
Mitgliederbestandes teilnehmen. 
 
In Anlehnung an die Regelung des Artikel 101 Absatz 2 KO soll eine Entscheidung im 
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Umlaufverfahren nur möglich sein, soweit nicht ein Drittel der Mitglieder der Kreissynode 
Widerspruch gegen dieses Verfahren erhoben haben. Ebenso wie bei der Einberufung 
der Kreissynode auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder, kommt es auf den Wider-
spruch eines Drittels der Mitglieder des ordentlichen Mitgliederbestandes an. Die Rege-
lung des Artikel 101 Absatz 2 KO sowie des neu eingefügten § 2 Absatz 10 VfG dient 
dem Schutz der Interessen von Minderheiten. Diesem Zweck wird ausreichend Rech-
nung getragen, wenn zur Berechnung des erforderlichen Quorums der ordentlichen Mit-
gliederbestand herangezogen wird. 
 
Für Beschlussfassungen, die üblicherweise im Wege einer geheimen Abstimmung ge-
troffen werden, ist eine Anonymität der Stimmabgabe durch das Mitglied der Kreissynode 
sicherzustellen. An dieser Stelle bieten sich bekannte und bewährte Prinzipien der Brief-
wahl an. Denkbar wäre aber auch eine Onlineabstimmung, sollte diese eine entspre-
chende anonyme Stimmabgabe ermöglichen. Den stimmberechtigten Mitgliedern muss 
die Möglichkeit gewährt werden, eine geheime Abstimmung zu beantragen. 
 
Das Umlaufverfahren kommt nur in absoluten Ausnahmesituationen zur Anwendung, 
wenn eine Tagung der Kreissynode nicht in Betracht kommt. Eine Katastrophe im Sinne 
der Regelung ist ein Schadensereignis, welches das Leben, die Gesundheit oder die not-
wendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder er-
hebliche Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträch-
tigt.  
 
Eine Entscheidung im Umlaufverfahren ist zudem nur zulässig, wenn die Entscheidung 
nicht durch den Kreissynodalvorstand (etwa nach Artikel 114 Absatz 4 KO) getroffen wer-
den kann, sondern ausschließlich der Kreissynode vorbehalten ist (zum Beispiel Beru-
fung der Mitglieder der Fachausschüsse nach Artikel 98 Absatz 1 lit. g) KO). 
 
Das Verfahren wird durch die Superintendentin oder den Superintendenten eingeleitet. 
Diskutiert wurde auch, ob nicht die Zuständigkeit des Kreissynodalvorstandes gegeben 
sein sollte. Der Kreissynodalvorstand ist nach den Regelungen der Kirchenordnung für 
die Vorbereitung der Tagung der Kreissynode sowie nach dem Verfahrensgesetz für die 
Tagesordnung zuständig. Allerdings regelt die Kirchenordnung und das Verfahrensge-
setz auch, dass die Superintendentin bzw. der Superintendenten die Präsenzsitzungen 
der Kreissynode leitet. Das Umlaufverfahren stellt für dringende Angelegenheiten einen 
Ersatz für die Präsenzsitzung dar, so dass es gerechtfertigt ist die Einleitung des Umlauf-
verfahrens der Superintendentin bzw. dem Superintendenten vorzubehalten. 
 
Abgestimmt werden kann schriftlich oder elektronisch. Bei Umlaufbeschlüssen mittels E-
Mail ist darauf zu achten, dass die Urheberschaft des stimmberechtigten Mitgliedes si-
cher festgestellt werden kann. Eine entsprechende sichere Feststellung bietet die Nut-
zung von E-Mail-Adressen des EKiR-Portals. Die Einrichtung einer EKiR-E-Mail-Adresse 
erfordert die Überprüfung durch eine Vertrauensinstanz und die Anmeldung erfolgt mittels 

Zwei-Faktor-Authentifizierung, die E-Mail-Adresse setzt sich zudem aus den Vornamen 
und Nachnamen der Person zusammen. 
 
Um den Grundsatz der Öffentlichkeit zu wahren, sind die eilbedürftigen Angelegenheiten, 
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über die im Wege des Umlaufbeschlussverfahrens entschieden werden soll, öffentlich 
bekannt zu machen. Dies schließt auch die Veröffentlichung im Internet (Internetauftritt 
der Kreissynode und ggf. der zugehörigen Kirchengemeinden) mit ein. Ziel ist es, dass 
die Öffentlichkeit rechtzeitig über die anstehenden Sachverhalte informiert wird.  
 
Es kommen zwei Verfahrensabläufe in Betracht, um zu ermitteln, ob das Umlaufverfahren 
durchgeführt werden kann. Zum einen kann ein gestuftes Verfahren durchgeführt wer-
den, bei dem zunächst mitgeteilt wird, über welche Beschlüsse im Umlaufverfahren ent-
schieden werden soll. Den stimmberechtigten Mitgliedern der Kreissynode ist dann Ge-
legenheit zu geben, innerhalb einer angemessen Frist Widerspruch gegen diesen Ver-
fahrensvorschlag einzulegen. Sollte nach Ablauf der Frist kein Widerspruch (mit dem er-
forderlichen Quorum) gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren vorliegen, ist in ei-
nem zweiten Schritt eine Entscheidung in der Sache herbeizuführen.  
 
In der anderen Variante nehmen die stimmberechtigten Mitglieder der Kreissynode so-
wohl ihr Widerspruchsrecht als auch die Abstimmung in der Sache im Rahmen eines 
Umlaufs wahr. Bei der Entscheidung für einen Umlauf sollte der Hinweis erteilt werden, 
dass auch für den Fall, dass dem Umlaufverfahren widersprochen wird, ein Votum in der 
Sache abgeben werden sollte, da zum Zeitpunkt des Widerspruchs noch nicht abzusehen 
ist, ob eine Entscheidung in der Sache entbehrlich ist. Sollte bei dieser Variante lediglich 
der Widerspruch gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren mitgeteilt werden und 
kommt es dennoch zu einer Abstimmung im Umlaufverfahren, ist davon auszugehen, 
dass dieses Mitglied an der Abstimmung nicht teilgenommen hat. 
 
Zu bedenken ist auch, dass das Umlaufverfahren keine gemeinsame Meinungsfindung 
und Diskussion der Mitglieder der Kreissynode ermöglicht, sondern die Beteiligung der 
Abstimmenden auf eine Ja-/Nein-Entscheidung gegenüber einer vorformulierten Frage-
stellung reduziert ist. Änderungsvorschläge sind nur schwer vorzunehmen, da dadurch 
entweder ein neues schriftliches Verfahren in Gang gesetzt oder die Angelegenheit doch 
bis zu einer Präsenzsitzung vertagt werden muss. Im Rahmen eines gestuften Verfah-
rens könnte ggf. auch Änderungsanträge gestellt werden. Diese müssten jedoch bereits 
so konkret sein, dass diese der Kreissynode ohne Diskussion zur Entscheidung vorgelegt 
werden können. Zudem muss dann die Verfahrensleitung ohne Aussprache entscheiden, 
welcher Antrag der weitergehende ist und daher zuerst zur Abstimmung zu stellen ist. 
Dies erschwert die seitens der Kirchenordnung geforderte einmütige Beschlussfassung. 
Daher sollten im Umlaufverfahren nur solche Entscheidungen getroffen werden, bei de-
nen mit Spannungen nicht zu rechnen ist bzw. im Vorfeld bereits eine gewisse Einmütig-
keit hergestellt werden konnte. 
 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner Sitzung vom 
4.5.2020 grundsätzlich anerkannt, dass aufgrund der aktuellen Situation Möglichkeiten 
geschaffen werden sollten, um die Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Kreissynoden 
aufrechtzuerhalten. Eine Entscheidungsfindung mittels Umlaufbeschluss wird aufgrund 
der dargestellten Schwierigkeiten (kaum Änderungsmöglichkeiten, keine Aussprache) je-
doch nur als Notlösung empfunden.  
 
Zu Absatz 11: Die Möglichkeit anstelle von Präsenzsitzungen Videokonferenzen 
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abzuhalten, war durch das Verfahrensgesetz bisher nicht vorgesehen, weil sich die Frage 
aus praktischen Gründen nicht gestellt hat und es Stellvertretungsregelungen gibt. Auf-
grund der aktuellen Situation wurde jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine 
planwidrige Regelungslücke handelt und in Analogie zu den Regelungen der nichtöffent-
lich tagenden Leistungsgremien auch für die öffentlichen Tagungen der Kreissynode die 
Videokonferenz als zulässig erachtet. Damit es aufgrund des Erlasses der gesetzesver-
tretenden Verordnung nicht zu Rechtsunsicherheiten kommt, wird neben dem Umlaufbe-
schluss auch die Videokonferenz für die zuvor beschrieben Ausnahmefälle gesetzlich 
zugelassen. So wird der Eindruck vermieden, dass nach Erlass der gesetzesvertretenden 
Verordnung nur noch eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren möglich ist, nicht aber 
die Abhaltung der Tagung als Videokonferenz. 
 
Die Regelung ermöglicht es sowohl die Tagung der Kreissynode als reine Videokonfe-
renz auszugestalten als auch nur einzelne Mitglieder (zum Beispiel wegen der Zugehö-
rigkeit zu einer besonderen Risikogruppe) per Video zu der Tagung hinzuzuschalten 
(Hybridsitzung).  
 
Die Öffentlichkeit soll die Möglichkeit erhalten ebenfalls an der Videokonferenz teilzuneh-
men, damit dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Tagung der Kreissynode genügt werden 
kann. 
 
Seitens des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen wird die Er-
möglichung Tagungen der Kreissynoden als Videokonferenz abzuhalten kritisch gese-
hen. Dies liegt auch daran, dass nicht in jedem Kirchenkreis die technischen Vorausset-
zungen gegeben sein dürften, um eine Videokonferenz durchzuführen. Zudem wird die 
Größe der Kreissynoden von bis zu 180 stimmberechtigten Mitgliedern als Argument ge-
gen eine Videokonferenz angeführt. Aufgrund der Größe sei es nicht möglich alle „anwe-
senden“ Mitglieder tatsächlich zu sehen. Das wird insbesondere bei Abstimmungen als 
problematisch erachtet. 
 
3. Zu § 1 Ziffer 2 c) 
 
Redaktionelle Anpassung an die seitens der 73. Landessynode beschlossenen Änderun-
gen des Verfahrensgesetzes. 
 
4. Zu Ziffer 2 d) 
 
Unabhängig, ob zugunsten der Fachausschüsse der Kreissynode eine Satzungsregelung 
im Sinne des Artikel 109 Absatz 7 Satz 2 KO besteht, können die Fachausschüsse der 
Kreissynoden in entsprechender Anwendung der Regelung des neuen § 2 Absatz 10 VfG 
Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. Dies dient, ebenso wie bei den Kreissynoden, 
der Aufrechterhaltung der Arbeits- und Handlungsfähigkeit des Fachausschusses. 
 
5. Zu Ziffer 3 a)  
 
Auch der Landessynode soll die Möglichkeiten einer Beschlussfassung im Umlaufverfah-
ren sowie der digitalen Tagung bzw. Hybridtagung eröffnet werden. Es wird auf die 
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ausführliche Begründung dieser Regelung für die Kreissynode Bezug genommen.  
 
6. Zu Ziffer 4 a)  
 
Im Umlaufverfahren können keine Wahlen abgehalten werden, da es sich dabei nicht um 
Beschlüsse handelt. Daher regelt der neue § 6 Absatz 2 VfG, dass in den gesetzlich 
vorgesehenen Ausnahmefällen Wahlen entweder als Brief- oder Onlinewahl durchgeführt 
werden können. Für das Wahlverfahren gelten die allgemeinen Vorschriften. Vorausset-
zung ist, dass mindestens ein Mitglied geheime Wahl beantragt hat. Eine Abstimmung 
über diesen Antrag bedarf es nicht (vgl. Artikel 27 Absatz 3, Artikel 106 Absatz 3 Satz 2 
und Artikel 142 Absatz 3 KO, § 6 Absatz 1 Satz 2 VfG). Ebenso wie für die Beschlussfas-
sung im Umlaufverfahren gilt für die Brief- oder Onlinewahl, dass die Beschlussfähigkeit 
des Gremiums gegeben sein muss. Zur Ermittlung der Beschlussfähigkeit ist auf die ins-
gesamt abgegebenen Stimmzettel abzustellen. Es zählen auch Enthaltungen und ungül-
tig abgegebene Stimmen. Abhängig von den abgegebenen Stimmzetteln, ist dann zu er-
mitteln, ob Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhalten haben.  
 
Im Zusammenhang mit der Einführung von Brief- oder Onlinewahlen für den Fall, dass 
die Einberufung einer Präsenzsitzung nicht möglich ist, gibt der Ständige Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen zu bedenken, dass das Briefwahlverfahren unter Be-
rücksichtigung der allgemeinen Vorgaben zur Beschlussfähigkeit, den erforderlichen 
Mehrheiten im ersten sowie ggf. erforderlichen zweiten Wahlgang und die Ermöglichung 
weitere Wahlvorschläge zu machen, mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbun-
den sein dürfte. Dennoch soll die Briefwahl neben der Onlinewahl bestehen bleiben, da 
bei ausschließlichen Onlinewahlen die Gefahr gesehen wird, dass nicht alle stimmbe-
rechtigten Mitglieder der Kreissynode an einer Wahl tatsächlich teilnehmen können.  
 
Diese Bedenken sollten bei der Entscheidung für eine Brief-/Onlinewahl berücksichtigt 
werden und es sollten nur Wahlen durchgeführt werden, die für eine weitere Arbeits- und 
Handlungsfähigkeit des Leitungsgremiums notwendig sind. Kann mit bestehenden Ver-
tretungsregelungen für eine Übergangszeit die Handlungsfähigkeit sichergestellt werden, 
sollte überlegt werden, ob diese bis zur nächsten Präsenzsitzung in Anspruch genommen 
werden können. 
 
2. Zu § 2 
 
Damit die getroffene Regelung bereits auf die Tagung der Landessynode im Januar 2021 
angewandt werden kann, tritt die Verordnung bereits rückwirkend zum 13.11.2020 in 
Kraft. § 4 Absatz 2 Satz 1 VfG bestimmt, dass die Einberufung der Landessynode durch 
die oder den Präses unter Angabe von Ort und Zeit erfolgt. Welche Frist und Form für die 
Einberufung zu berücksichtigen ist, ergibt sich aus § 4 Absatz 1 der Geschäftsordnung 
für die Landessynode. Danach soll die Einladung zur Tagung möglichst sechs Wochen 
vor Beginn an die Mitglieder sowie die mit beratender Stimme Teilnehmenden oder Hin-
zugezogenen ergehen. Die Tagung der Landessynode soll in der 2. Kalenderwoche statt-
finden, so dass die Einladungen Ende November/Anfang Dezember 2020 versandt wer-
den müssen. Insoweit käme ein Inkrafttreten der Regelung nach der Veröffentlichung des 
Kirchlichen Amtsblattes Mitte Dezember 2020 zu spät. Um auszuschließen, dass die 
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Regelung für die kommende Landessynode aufgrund einer unzulässigen echten Rück-
wirkung nicht greift, wird das Inkrafttreten auf einen Termin vor die Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt verlegt. Eine unechte Rückwirkung wie sie durch das rückwirkende 
Inkrafttreten beabsichtigt ist, begegnet keinen rechtlichen Bedenken, da lediglich ein Ein-
griff in noch nicht abgeschlossene Tatbestände erfolgt. Dem Regelungsziel der geset-
zesvertretenden Verordnung kommt dabei eine größere Bedeutung zu als dem Grund-
satz des Vertrauensschutzes. Zwar wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Ab-
haltung der Tagung der Landessynode mittels Videokonferenz durch eine Auslegung der 
vorhandenen Regelungen zulässig ist, um verbleibenden Rechtsunsicherheiten entge-
genzuwirken, ist das rückwirkende Inkrafttreten jedoch geboten. Bei der anstehenden 
Tagung der Landessynode müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Hälfte der Mit-
glieder der Kirchenleitung gewählt werden. Ohne eine entsprechende Wahl wäre die Ar-
beits- und Handlungsfähigkeit der Evangelischen Kirche im Rheinland gefährdet, da der-
zeit noch nicht abgesehen werden kann, wann zu der gewohnten Form der Präsenzsit-
zungen der Landessynode zurückgekehrt werden kann. Das Ziel die Handlungs- und Be-
schlussfähigkeit der Leitungsgremien der Evangelischen Kirche im Rheinland, auch wäh-
rend Ausnahmesituationen wie der aktuellen Pandemie, sicherzustellen wäre gefährdet, 
bestünden Zweifel an der Legitimation der gewählten Mitglieder der Kirchenleitung. Dem-
gegenüber muss das Vertrauen auf den Bestand der bisherigen Regelungen, dass Ta-
gungen der Landessynode lediglich im Rahmen einer Präsenzsitzung und auch nur in 
diesem Zusammenhang die erforderlichen Wahlen stattfinden, zurücktreten. 
 
Die mit der ersten gesetzesvertretenden Verordnung zum Verfahrensgesetz in Kraft ge-
setzten Änderungen werden mit Ablauf des 31. Januar 2021 wieder außer Kraft treten. 
Leider hat sich jedoch mittlerweile die Hoffnung zerschlagen, dass vor der Zulassung 
eines Impfstoffes eine Rückkehr zum sog. Normalbetrieb möglich sein wird. Vielmehr 
zeichnet sich aktuell wieder eine Verschärfung der Lage ab. Daher besteht auch nach 
dem 31. Januar 2021 ein Bedarf an den in der gesetzesvertretenden Verordnung gere-
gelten Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Arbeits- und Handlungsfähigkeit der Lei-
tungsgremien in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Dies wird durch die zweite ge-
setzesvertretende Verordnung zum Verfahrensgesetz berücksichtigt.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen ist nicht möglich. 
 
Das Abhalten von Tagungen der Kreissynode bzw. Landessynode als reine Videokonfe-
renz bzw. als Hybridsitzung dürfte sowohl Kosten (zum Beispiel Lizenzen, Serverleistun-
gen u. ä.) produzieren als auch zu Kosteneinsparungen führen, da keine Kosten für An-
reise, Aufenthalt und Tagegeld der Mitglieder sowie beratend Teilnehmenden oder Hin-
zugezogenen entstehen dürften.  
 
Auch das Umlaufverfahren kann ggf. mit zusätzlichen Kosten für die Versendung von 
entsprechenden Unterlagen verbunden sein. Allerdings wird ebenfalls die Möglichkeit er-
öffnet das Umlaufverfahren elektronisch durchzuführen, so dass nicht mit weiteren er-
heblichen Kosten zu rechnen sein dürfte. 
 
Kostenstelle:  



Vorlage Nr.: BV/0521/2020 
 

 Seite 8 von 8 

 

 
 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung: 
./. 
 
Gender- und Gleichstellungsaspekte: 
./. 
 
Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene? 
./. 
 
Kommunikation der Entscheidung: 
Veröffentlichung im KABl. 
 
Auswirkungen auf Kirchengemeinden und Kirchenkreise: 
./. 
 
Falls eine Beschlussfassung der Landessynode angestrebt wird: Wie verhält sich 
der Beschlussgegenstand im Blick auf die Leitvorstellung „Missionarisch Volks-
kirche sein“? 
./. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) 

§ 1 
Die Sitzung des Presbyteriums und seiner Fachaus-
schüsse 
( 1 ) Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums legt Ort und 
Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der Sitzung fest. Die Ta-
gesordnung muss die Verhandlungspunkte eindeutig erken-
nen lassen. 
( 2 ) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder durch 
Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische Abrufbar-
keit. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung anzuge-
ben. Die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen sind 
der Einladung beizufügen oder in elektronisch abrufbarer 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Einhaltung der kirchlichen 
Datenschutzbestimmungen ist zu gewährleisten. Zwischen 
der Absendung der Einladung und der Sitzung soll eine Frist 
von mindestens einer Woche liegen. Das Presbyterium kann 
eine längere Frist beschließen. 
( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung 
der Frist erfolgen. Das Presbyterium ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seines ordentlichen Mitglie-
derbestandes sich mit der Nichteinhaltung der Frist einver-
standen erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 
( 4 ) Das Presbyterium kann zu Sitzungen Gäste einladen, die 
an einzelnen Tagesordnungspunkten oder ausnahmsweise 
an der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 24 der Kirchenord-
nung gilt entsprechend. 
( 5 ) In Einzelfällen kann eine Teilnahme an der Sitzung des 
Presbyteriums mittels Videokonferenz zugelassen werden. 

§ 1 
Die Sitzung des Presbyteriums 
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( 6 ) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden geleitet. Sie oder er kann die Leitung der Sitzung oder 
Teile derselben auf ein anderes Mitglied übertragen. Die Sit-
zungsleitung hat darauf zu achten, dass Ordnung und Würde 
nicht verletzt werden und nur über Gegenstände gesprochen 
wird, die um des Dienstes der Kirche Willen behandelt werden 
müssen. 
( 7 ) Ist das Presbyterium nicht beschlussfähig, ist dies in der 
Niederschrift festzuhalten. 
( 8 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt 
werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung der Ta-
gesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen Mitglieder-
bestandes des Presbyteriums. 
( 9 ) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
mindestens die Namen der zur Sitzung Erschienenen und die 
gefassten Beschlüsse enthält. Das Sitzungsprotokoll führt ein 
Presbyteriumsmitglied oder eine hierfür hinzugezogene Ver-
waltungskraft. 
( 10 ) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sitzung geneh-
migt und unterzeichnet, so wird der Entwurf der Niederschrift 
den Presbyteriumsmitgliedern spätestens mit den Unterlagen 
für die nächste Sitzung zur Verfügung gestellt. In dieser wird 
die Niederschrift genehmigt und von der oder dem Vorsitzen-
den und einem Mitglied unterzeichnet. 
( 11 ) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presbyteri-
ums gelten die Absätze 1 bis 4 und 6 bis 10 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 11 ) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presbyteri-
ums gelten die Absätze 1 bis 4 und 6 bis 10 entsprechend. 
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§ 2 
Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung ihrer Fach-
ausschüsse 

( 1 ) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und Zeitpunkt sowie 
die Tagesordnung für die Tagung der Kreissynode fest. 
( 2 ) Die Einberufung der Kreissynode erfolgt durch die Super-
intendentin oder den Superintendenten unter Angabe von Ort 
und Zeitpunkt der Tagung. Rechtzeitig vor der Tagung sind die 
Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Die dabei zu beachtenden Formen und Fris-
ten sind in der Geschäftsordnung der Kreissynode zu regeln. 
Die Einhaltung der kirchlichen Datenschutzbestimmungen ist 
zu gewährleisten. 
 ( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung 
der Fristen erfolgen. Die Kreissynode ist in diesem Fall nur 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihres ordentlichen Mitglie-
derbestandes sich mit der Nichteinhaltung der Fristen einver-
standen erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 
( 4 ) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die Predigerin oder 
den Prediger für den Eröffnungsgottesdienst und nimmt eine 
Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder der Kreissynode 
vor. 
( 5 ) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einladen. 
( 6 ) Die Tagung wird durch die Superintendentin oder den Su-
perintendenten geleitet. Sie oder er kann die Leitung der Ver-
handlung oder Teile derselben auf ein anderes Mitglied der 
Kreissynode übertragen. Die Verhandlungsleitung hat darauf 
zu achten, dass Ordnung und Würde nicht verletzt werden und 

§ 2 
Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung ihrer Fachaus-
schüsse 
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nur über Gegenstände gesprochen wird, die um des Dienstes 
der Kirche Willen behandelt werden müssen. 
( 7 ) Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig, ist dies in der 
Niederschrift festzuhalten. 
( 8 ) Die Kreissynode kann während ihrer Tagung Ausschüsse 
bilden. Deren Verhandlungen sind nicht öffentlich. Die Synode 
kann Gäste und Sachkundige zu den Beratungen der Ta-
gungsausschüsse zulassen. Artikel 105 der Kirchenordnung 
gilt entsprechend. 
( 9 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt 
werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung der Ta-
gesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen Mitglieder-
bestandes der Kreissynode. 
( 10 ) Über die Verhandlungen der Kreissynode ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der zur Ta-
gung Erschienenen und die gefassten Beschlüsse enthält. Für 
die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 
( 11 ) Die Niederschrift wird zeitnah nach der Synode durch 
Beschluss des Kreissynodalvorstandes genehmigt. Für die 
Unterzeichnung gelten die Bestimmungen des § 3 Absatz 10 
Satz 2. Sie wird den Presbyterien, den Mitgliedern der Kreis-
synode und der Kirchenleitung und auf Wunsch den Kreissy-
nodalvorständen anderer Kirchenkreise zur Verfügung ge-
stellt. Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung unverzüglich 
nach der Unterzeichnung der Niederschrift zur Kenntnis zu 
bringen. 
 ( 12 ) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gilt § 1 Ab-
satz 10 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 10 ) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, kön-
nen Beschlüsse in dringende Angelegenheiten, die der al-
leinigen Beschlussfassung durch die Kreissynode unter-
liegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern nicht 
ein Drittel der Mitglieder der Kreissynode gegen eine Ent-
scheidung im Umlaufverfahren Widerspruch eingelegt 
hat. Die Stimmabgabe kann schriftlich oder elektronisch 
erfolgen. Die dringenden Angelegenheiten, über die im 
Wege des Umlaufverfahrens ein Beschluss gefasst wer-
den soll, sowie das Ergebnis des Umlaufbeschlusses, 
sind in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 
( 11 ) Die Kreissynode kann in den vorgenannten Ausnah-
mefällen Tagungen als Videokonferenz abhalten. Diese 
Tagungen können als reine Videokonferenz oder durch 
die Zuschaltung einzelner Mitglieder mittels 
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( 13 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- und 
Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der Kreissynode 
zu regeln. 

Videokonferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit ist 
für die öffentliche Tagung ein Zugang zu der Videokonfe-
renz zu eröffnen. 
( 12 ) Über die Verhandlungen der Kreissynode ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der zur Ta-
gung Erschienenen und die gefassten Beschlüsse enthält. Für 
die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 
( 13 ) Die Niederschrift wird zeitnah nach der Synode durch 
Beschluss des Kreissynodalvorstandes genehmigt. Für die 
Unterzeichnung gelten die Bestimmungen des § 3 Absatz 11 
Satz 2. Sie wird den Presbyterien, den Mitgliedern der Kreis-
synode und der Kirchenleitung und auf Wunsch den Kreissy-
nodalvorständen anderer Kirchenkreise zur Verfügung ge-
stellt. Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung unverzüglich 
nach der Unterzeichnung der Niederschrift zur Kenntnis zu 
bringen. 
( 14 ) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gelten Absatz 
10 sowie § 1 Absatz 10 entsprechend. 
( 15 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- und 
Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der Kreissynode 
zu regeln. 
 

§ 4 
Die Tagung der Landessynode 
( 1 ) Die Kirchenleitung legt Ort und Zeitpunkt sowie die Ta-
gesordnung für die Tagung der Landessynode fest. 
( 2 ) Die Einberufung der Landessynode erfolgt durch die oder 
den Präses unter Angabe von Ort und Zeitpunkt der Tagung. 
Rechtzeitig vor der Sitzung sind die Tagesordnung und die 

§ 4 
Die Tagung der Landessynode 
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notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die dabei 
zu beachtenden Formen und Fristen sind in der Geschäftsord-
nung der Landessynode zu regeln. 
( 3 ) Vor der Beschlussfassung der Kirchenleitung über die 
Verhandlungsgegenstände der Landessynode versammelt 
die oder der Präses die Vorsitzenden der Ständigen Synodal-
ausschüsse zu einer vorbereitenden Aussprache. 
( 4 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung 
der Fristen erfolgen. Die Landessynode ist in diesem Fall nur 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihres ordentlichen Mitglie-
derbestandes sich mit der Nichteinhaltung der Frist einver-
standen erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 
( 5 ) Die Kirchenleitung kann die Mitglieder der Landessynode 
zu Vorbereitungstagungen einberufen. 
( 6 ) Die Kirchenleitung kann Gäste zu der Tagung der Lan-
dessynode einladen. 
( 7 ) Die Tagung wird durch die oder den Präses geleitet. Sie 
oder er kann die Leitung der Verhandlungen oder Teile dersel-
ben auf ein anderes Mitglied der Landessynode übertragen. 
Wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung das Leitungs-
handeln der Kirchenleitung als solches betroffen ist, überträgt 
die Präses oder der Präses der Superintendentin oder dem 
Superintendenten mit der längsten Amtszeit, die oder der nicht 
der Kirchenleitung angehört, die Leitung dieser Verhandlun-
gen. Auf Antrag eines Mitgliedes der Landessynode, der von 
mindestens 20 weiteren Mitgliedern unterstützt wird, kann die 
Landessynode die Übertragung der Verhandlungsleitung be-
schließen. Die Verhandlungsleitung hat darauf zu achten, 
dass Ordnung und Würde nicht verletzt werden und nur über 
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Gegenstände gesprochen wird, die um des Dienstes der Kir-
che Willen behandelt werden müssen. 
( 8 ) Ist die Landessynode nicht beschlussfähig, ist dies in der 
Niederschrift festzuhalten. 
( 9 ) Für die Tagungsausschüsse gilt Artikel 141 der Kirchen-
ordnung entsprechend. 
( 10 ) Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die mindestens die Namen der zur Sitzung Erschienenen 
und die gefassten Beschlüsse enthält. Für die Protokollfüh-
rung in den Verhandlungen bestellt die Landessynode Schrift-
führerinnen oder Schriftführer. 
( 11 ) Die Verhandlungsniederschrift wird von der oder dem 
Präses festgestellt. Sie wird ihren Mitgliedern, den Presbyte-
rien sowie den Kreissynodalvorständen zur Verfügung ge-
stellt. 
( 12 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- und 
Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der Landessy-
node zu regeln. 

 
 
 
 
 
 
( 10 ) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, kön-
nen Beschlüsse in dringende Angelegenheiten, die der al-
leinigen Beschlussfassung durch die Landessynode un-
terliegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern 
nicht ein Drittel der Mitglieder der Landessynode gegen 
eine Entscheidung im Umlaufverfahren Widerspruch ein-
gelegt hat. Die Stimmabgabe kann schriftlich oder elekt-
ronisch erfolgen. Die dringenden Angelegenheiten, über 
die im Wege des Umlaufverfahrens ein Beschluss gefasst 
werden soll, sowie das Ergebnis des Umlaufbeschlusses, 
sind in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen.  
( 11 ) Die Landessynode kann in den vorgenannten Aus-
nahmefällen Tagungen als Videokonferenzen abhalten. 
Diese Tagungen können als reine Videokonferenz oder 
durch die Zuschaltung einzelner Mitglieder mittels Video-
konferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit ist für 
die öffentliche Tagung ein Zugang zu der Videokonferenz 
zu eröffnen. 
( 12 ) Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die mindestens die Namen der zur Sitzung Erschienenen 
und die gefassten Beschlüsse enthält. Für die 
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Protokollführung in den Verhandlungen bestellt die Landessy-
node Schriftführerinnen oder Schriftführer. 
( 13 ) Die Verhandlungsniederschrift wird von der oder dem 
Präses festgestellt. Sie wird ihren Mitgliedern, den Presbyte-
rien sowie den Kreissynodalvorständen zur Verfügung ge-
stellt. 
( 14 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- und 
Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der Landessy-
node zu regeln. 

§ 6 
Wahlen 
( 1 ) Bei Wahlen erfolgt die Stimmabgabe in der Regel in offe-
ner Abstimmung durch Heben der Hand. Auf Antrag eines Mit-
gliedes ist geheim abzustimmen. In der Geschäftsordnung der 
Landessynode oder der Kreissynode kann für bestimmte 
Wahlen geheime Abstimmung vorgeschrieben werden. Bei 
der Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung ist geheim abzu-
stimmen. Bei Wahlen nehmen alle Stimmberechtigten, auch 
die zur Wahl gestellten, an der Abstimmung teil. 
( 2 ) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich 
gewordenen zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 
( 3 ) Die Möglichkeit der Blockwahl kann für bestimmte Wahlen 
in der Geschäftsordnung der Landessynode oder der Kreissy-
node vorgesehen werden. Eine Blockwahl kann nur durchge-
führt werden, sofern kein Widerspruch gegen sie erhoben 
wird. Bei der Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung ist einzeln 
abzustimmen. Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes 
können nicht durch Blockwahl gewählt werden. 

 § 6 
Wahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 2 ) In Ausnahmefällen, die durch Katastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstehen, kön-
nen Wahlen als Briefwahl oder Onlinewahl durchgeführt 
werden. 
( 3 ) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich 
gewordenen zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 
( 4 ) Die Möglichkeit der Blockwahl kann für bestimmte Wahlen 
in der Geschäftsordnung der Landessynode oder der Kreissy-
node vorgesehen werden. Eine Blockwahl kann nur 
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( 4 ) Vor den ersten beiden Wahlgängen können Wahlvor-
schläge gemacht werden, soweit nichts anderes geregelt ist. 
Bei der Wahl der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung 
sowie der Superintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt sind Ergänzungen zu den Wahlvorschlägen des No-
minierungsausschusses nur vor dem ersten Wahlgang mög-
lich und nur zulässig, wenn die Vorgeschlagenen an dem vo-
rausgegangenen Auswahlverfahren vollständig teilgenommen 
haben. 
( 5 ) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, 
wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Entfällt auf zwei Vor-
geschlagene je die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Absatz 2 
das Los. 
( 6 ) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zu-
stande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr als zwei Vorge-
schlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden Vorge-
schlagenen durchgeführt, die im zweiten Wahlgang die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. 

durchgeführt werden, sofern kein Widerspruch gegen sie er-
hoben wird. Bei der Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung ist 
einzeln abzustimmen. Die Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes können nicht durch Blockwahl gewählt werden. 
( 5 ) Vor den ersten beiden Wahlgängen können Wahlvor-
schläge gemacht werden, soweit nichts anderes geregelt ist. 
Bei der Wahl der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung 
sowie der Superintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt sind Ergänzungen zu den Wahlvorschlägen des No-
minierungsausschusses nur vor dem ersten Wahlgang mög-
lich und nur zulässig, wenn die Vorgeschlagenen an dem vo-
rausgegangenen Auswahlverfahren vollständig teilgenommen 
haben. 
( 6 ) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, 
wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Entfällt auf zwei Vor-
geschlagene je die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Absatz 3 
das Los. 
( 7 ) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zu-
stande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr als zwei Vorge-
schlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden Vorge-
schlagenen durchgeführt, die im zweiten Wahlgang die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. 
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Zweite Gesetzesvertretende Verordnung zur 
Änderung des Kirchengesetzes über  

Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und 
Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode 

und ihrer Fachausschüsse, des  
Kreissynodalvorstandes, der Landessynode 

sowie der Kirchenleitung  
(Verfahrensgesetz – VfG)

Vom 13. November 2020

Auf Grund von Artikel 128 in Verbindung mit Artikel 150 der 
Kirchenordnung hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am  
13. November 2020 nachstehende gesetzesvertretende Ver-
ordnung beschlossen:

§ 1
Änderungen

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzun-
gen und Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode und 
ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der Lan-
dessynode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) 
vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert durch 
gesetzesvertretende Verordnung vom 15. Mai 2020 (KABl.  
S. 141), wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 11 werden die Wörter „4 und 6 bis“ 

ge strichen.
2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 9 werden folgende Absätze 10 und 11 
eingefügt:
„(10) In Ausnahmefällen, in denen die Umstände 
eine Präsenzsitzung erheblich erschweren, können 
Beschlüsse in dringenden Angelegenheiten, die der 
alleinigen Beschlussfassung durch die Kreissynode 
unterliegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, 
sofern nicht ein Drittel der Mitglieder der Kreissynode  
gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren Wider-
spruch eingelegt hat. Die Stimmabgabe kann schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. Die dringenden Ange-
legenheiten, über die im Wege des Umlaufverfahrens 
ein Beschluss gefasst werden soll, sowie das Ergebnis 
des Umlaufbeschlusses sind in geeigneter Weise 
öffentlich bekannt zu machen. 
(11) Die Kreissynode kann in den vorgenannten Aus-
nahmefällen Tagungen als Videokonferenzen abhalten. 
Diese Tagungen können als reine Videokonferenz oder 
durch die Zuschaltung einzelner Mitglieder mittels 
Videokonferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit 
ist für die öffentliche Tagung ein Zugang zu der Video-
konferenz zu eröffnen.“

b) Die bisherigen Absätze 10 bis 13 werden zu den 
Absätzen 12 bis 15.

c) Im neuen Absatz 13 wird die Zahl „10“ durch die Zahl 
„11“ ersetzt.

d) Im neuen Absatz 14 wird das Wort „gilt“ durch die 
Wörter „gelten Absatz 10 sowie“ ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 9 werden folgende Absätze 10 und 11 

eingefügt:
„(10) In Ausnahmefällen, in denen die Umstände 
eine Präsenzsitzung erheblich erschweren, können 
Beschlüsse in dringenden Angelegenheiten, die der 

alleinigen Beschlussfassung durch die Landessynode  
unterliegen, im Umlaufverfahren gefasst werden, 
sofern nicht ein Drittel der Mitglieder der Landessy-
node gegen eine Entscheidung im Umlaufverfahren 
Widerspruch eingelegt hat. Die Stimmabgabe kann 
schriftlich oder elektronisch erfolgen. Die dringenden 
Angelegenheiten, über die im Wege des Umlaufver-
fahrens ein Beschluss gefasst werden soll, sowie das 
Ergebnis des Umlaufbeschlusses, sind in geeigneter 
Weise öffentlich bekannt zu machen. 
(11) Die Landessynode kann in den vorgenannten Aus-
nahmefällen Tagungen als Videokonferenzen abhalten. 
Diese Tagungen können als reine Videokonferenz oder 
durch die Zuschaltung einzelner Mitglieder mittels 
Videokonferenz abgehalten werden. Der Öffentlichkeit 
ist für die öffentliche Tagung ein Zugang zu der Video-
konferenz zu eröffnen.“ 

b) Die bisherigen Absätze 10 bis 12 werden zu den 
Absätzen 12 bis 14.

4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird nachstehender Absatz 2 einge-

fügt:
„(2) In Ausnahmefällen, in denen die Umstände eine 
Präsenzsitzung erheblich erschweren, können Wahlen 
als Briefwahl oder Onlinewahl durchgeführt werden.“

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden zu den Absät-
zen 3 bis 7.

c) Im neuen Absatz 6 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ 
ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 Ziffer 3 tritt mit Wirkung vom 14. November 2020 in Kraft. 
Im Übrigen tritt diese gesetzesvertretende Verordnung mit 
Wirkung zum 1. Februar 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. November 2020 
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel Die Kirchenleitung
 Rekowski                    Dr. Weusmann

3. Änderung der Richtlinie zur Wirtschafts- 
und Verwaltungsverordnung (WiVO-RL)

Vom 10. November 2020

Auf Grund von § 2 Absatz 1 der Wirtschafts- und Verwal-
tungsverordnung (WiVO) vom 14. September 2018 (KABl. 
S. 232) beschließt das Kollegium des Landeskirchenamtes 
Folgendes:

§ 1
Die Richtlinie zur Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung 
(WiVO-RL) vom 12. September 2018 (KABl. 262), zuletzt 
geändert durch Richtlinie vom 9. Juni 2020 (KABl. S. 165), 
wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach „Anlage 8 (zu § 54 Absatz 2 WiVO) Grundsätze 
für Veranstaltungen in Kirchenräumen“ wird folgende 
Angabe eingefügt:
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